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"Optimale Bedingungen für Spitzenleistungen schaffen" 
Minister Gerhardt besuchte die Uni Frankfurt 

"Spitzenleistungen in der Forschung sind nur unter optimalen Be
dingungen sachlicher und personeller Art zu erwarten." Der ge
plante Neubau eines Forschungszentrums der Universität auf dem 
Niederurseier Hang sei hierzu ein Beitrag. So äußerte sich der 
hessische Minister für Wissenschaft und Kunst, Dr. Wolfgang 
Gerhardt, bei einem Informationsbesuch am 18. September. Mini
ster Gerhardt hatte an diesem Tag ein · volles Programm: Erster· 
Spatenstich für den Neubau des Zentrums der Kinderheilkunde im 
Klinikum, Preisverleihung für den Architektenwettbewerb "Bio
zentrum" und offizieller Antrittsbesuch bei der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität. 

Spatenstich 
Beim ersten Spatenstich für 
den Neubau eines Zentrums 
für Kinderheilkunde hob Mi
nister Gerhardt vor allem die 
"beispielgebende Privatinitia
tive" der Kinderhilfestiftung 
hervor, die "durch selbstlosen 
Einsatz von Zeit und Geld 
auch den heutigen Beginn der 
Maßnahme erreicht hat". Die 
Kinderhilfestiftung als Zu
sammenschluß überwiegend 
selbst betroffener Eltern und 
Ärzte habe bereits in der Ver
gangenheit das Zentrum mit 
Sachspenden bei der Versor
gung insbesondere der onko
logischen Patienten unter
stützt. 

dem Niederurseier Hang. Das 
vom Land Hessen eingeleitete 
Gutachterverfahren zur bauli
chen Gesamtplanung der Uni
versität Frankfurt sei mit dem 
jetzt abgeschlossenen Archi
tektenwettbewerb um einen 
wesentlichen Schritt vorange
kommen. "Der Bau des For
schungszentrums stellt den 
Einstieg in den Ausbau der 
Universität Frankfurt dar, die 
im nächsten Jahrzehnt ein 
Ausbauschwerpunkt im Hoch
schulbereich sein wird", so 
Gerhardt. 
Zu dem beschränkten Bau
wettbewerb waren elf Entwür
fe eingereicht worden. Das 
Preisgericht unter Vorsitz von 
Prof. Hans Kammerer, Stutt
gart, hatte in seiner Sitzung 
am 11. September vier Model
le für preiswürdig befunden. 
Die Arbeiten der Architekten 
Behnisch & Partner (Stutt
gart/Darmstadt) sowie Wil· 
helm Holzbauer (Wien) wur
den gleichrangig auf Platz 1 
eingesetzt. Gregotti Associati 
(Mailand) kam auf Platz 2. 
Ein Sonderpreis ging an das 
Architekturbüro Eisenman 

Beim ersten Spatenstich für den Neubau des Zentrums der Kinderheilkunde waren mit dabei (v.n.l.r.): Dr. 
Reinhard Schwarz (Verwaltungsdirektor des Klinikums), Prof. Dr. Di~~rich Hofmann (geschäftsführender 
Direktor des Zentrums der Kinderheilkunde), Prof. Hans-J. Müller (Arztlicher Direktor des Klinikums), 
Staatsminister Dr. Wolfgang Gerhardt, Präsident Prof. Dr. Klaus Ring und Dieter Hofmann (Vorsitzender 
der Kinderhilfestiftung). Foto: Heller-Kaufmann 

(New York). Die beiden er
sten Preisträger wurden aufge
fordert, ihre Entwürfe noch 
einmal zu überarbeiten und 
die vom Preisgericht monier
ten Mängel zu korrigieren. 
Danach werden die Preisrich
ter endgültig entscheiden, wel-

biet .zeigte Präsident Rin~ dem 
Minister die teilweise schwie-
rigen Arbeitsbedingungen. 
Eine wesentliche Verbesse-

Das Vorhaben am Zentrum 
für Kinderheilkunde setzt sich 
aus einem Umbauteil für rund 
1000 m2 Nutzfläche und 
einem \ Neubauteil mit rund 
1600 in2 Nutzflächt: zusam
men. Der Neubau enthält 
unter anderem eine Onkologi
sche Station, eine Frühgebur
tenstation sowie eine Intensiv
station. Die Baukosten für 
den Neubauteil betragen 13,2 
Millionen Mark, die des Um
baues 4,8 Millionen Mark. 
Die Kinderhilfestiftung hat 
bereits 300 000 Mark zugun
sten des Neubauprojektes ge
sammelt. Die Maßnahme ist 
im Landeshaushalt 1987 neu ' 
mit einem Ansatz von 2 Mil
Iionen Mark aufgenommen 
worden. Für den Entwurf des 
Haushaltes 1988 sind bei er
mittelten Gesamtkosten von 
23 Millionen Mark für dieses 
Jahr 2 Millionen Mark ange
setzt. Mit dem Abschluß des 
Vorhabens ist etwa 1991 zu 
rechnen. 

Senat wählte Graf Casteil 
zum Ehrensenator 

ches Modell verwirklicht wer
den soll. Das Forschungszen
trum wird etwa 18 000 m2 

Hauptnutzfläche haben. 
Präsident Prof. Dr. Klaus 
Ring wies bei der Preisverlei
hung darauf hin, daß eine 
"funktionsfähige Forschungs
einheit" wie die des Biozen
trums nur möglich ist, wenn 
im Laufe der Zeit alle natur
wissenschaftlichen Fachberei
che auf dem Niederurseier 
Hang angesiedelt werden. 
Aber auch außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen könn
ten den wissenschaftlichen Aus
tausch fördern. ~räsident Ring 
äußerte den Wunsch, daß neben 
High Tech-Unternehmen auch 
die naturwissenschaftlich ausge
richteten Max·Planck-Institute 
in Frankfurt ihre möglichen Er
weiterungen auf dem Niederur
seier Hang planen würden. 

rung verspricht sich der Präsi
dent erst, wenn der jetzt aus
geschriebene Grundsatzwett
bewerb über die Neugliede
rung des Universitätsgeländes 
rund um die Bockenheimer 
Warte in die Tat umgesetzt 
worden ist. Minister Gerhardt 
versprach in einem anschlie
ßenden Gespräch, die Univer
sität bei ihren Bemühungen 
um eine nachhaltige Verbesse
rung der räumlichen Situation 
mit Nachdruck zu unterstüt
zen. Dies gelte auch für die 
erforderliche Bereitstellung 
von Personal- und Sachmit
tein zur Stärkung des For
sch ungsprofils. 

Preisverleihung 
Herausragendes Ereignis beim 
Besuch des Ministers war die 
V.erleihung der Preise an die 
SIeger des Architektenwettbe
Werbs für den Neubau des in
terdisziplinären Forschungs
zentrums . der Universität auf 

Der Senat der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität hat Prosper 
Graf zu Castell-Castell zum Eh
rensenator . der Unive~sität ge
wählt. In einem persönltchen Ge
spräch am 17. Juli informierte 
Universitätspräsident Ring den 
Grafen über den Beschluß, den 
der Senat in seiner Sitzung vom I. 
7. 1987 nach zweiter nicht öffent
licher Lesung gefaßt hatte. Mit 

. der Wahl zum Ehrensenator be
dankt sich die Universität bei 
Graf CasteIl für dessen "Eintre
ten für die Universität bereits zu 
Zeiten, in denen die Universität 
noch wenig Freunde hatte", wie 
es in der Laudatio heißt. Graf Ca-

steIl ist seit Juli 1977 stellvertre
tender Vorsitzender der Vereini
gung von Freunden und Förde
rern der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, seit Novem
ber 1977 Vorsitzender des Stif
tungsrates der Paul-Ehrlich-Stif
tung. GrafCasteIl ist es mitzuver
danken, daß der von der Stiftung 
jährlich vergebene Paul-Ehrlich
und Ludwig-Darmstaedter-Preis 
zu den international herausra
genden Forschungspreisen der 
Bundesr . .. 
spräch mit Professol ~g h t 
Graf C stell die ltvß in~rage e 
Ehrens natorwürde . ao.!!eno 
men. a~- kI. Ui11v .-örDL 
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Antrittsbesuch 
Seinen "offiziellen Antrittsbe
such" bei der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität 
machte der Minister am 
Nachmittag. Während eines 
Rundgangs durch das Kernge-

Zum Abschluß seines Besuchs 
sprach der Minister am Abend 
mit Vertretern des AStAs. Die so
ziale Lage der Studenten in 
Frankfurt stand im Mittelpunkt 
des Gesprächs. Mit Nachdruck 
forderte AStA-Vorsitzende Gi
sela Böhm die Abschaffung der 
Studiengebühren. Auch die 
Wohnmöglichkeiten müßten 
nachhaltig verbessert werden. 
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Promotionsstipendien 
nach dem 
Hessischen Gesetz 
zur Förderung 
von Nachwuchs
wissenschaftlern 
Mit Förderungsbeginn ab März 
1988 können an der J. W. Goe
the-Universität erneut ca. 25 Sti
pendien an besonders qualifi
zierte wissenschaftliche Nach
wuchskräfte vergeben werden. 
Voraussetzung ist neben über
durchschnittlichen Studien- und 
Prüfungsleistungen eine beson
dere Befähigung zu wissenschaft
licher Arbeit sowie die Erwar
tung, 'daß das Promotionsvorha
ben einen hervorragenden Bei
trag zum Erkenntnisfortschritt im 
Wissenschaftsfach erbringen 
wird. 
Informationen und Bewerbungs
unterlagen erhalten Sie bei der 
Grad u i ertenförderungsstell e, 
Bockenheimer Landstraße 133, 
5. OG., Zi. 501, Tel. 069 I 
7 98 -2235, Sprechzeit: Mo. bis 
Fr., 8.30 bis 11.30 Uhr. 
Die Bewerbungsfrist endet am 
20. Januar 1988. 

Chor und Camerata 
instrumentale: 
Wer macht mit? 
Chor und Camerata instrumen
tale unserer Universität sind Ein
richtungen des Institutes für Mu
sikpädagogik. In diesem Ensem
ble musizieren Studenten dieses 
Institutes und anderer Fachrich
tungen. Mit regelmäßig veran
stalteten Konzerten in der Uni
versitäts-Aula leistet es einen 
Beitrag zur Universität~.musik 
und wirkt damit in die Offent
lichkeit. Im WS 87/88 liegt der 
Schwerpunkt der Arbeit bei Wer
ken J. S. Bachs; zum Semester
ende werden u. a. das Branden-

, burgische Konzert N r. 1 und die 
Kantate "Was mir behagt, ist nur 
die muntre Jagd" aufgeführt. In
teressierte und ausreichend ver
sierte Studenten aller Fachberei
che sind hiermit eingeladen, im 
Chor oder im Orchester mitzu
wirken. Chorproben dienstags 
16.00 bis 17.30 Uhr, Orchester
proben donnerstags 18.30 bis 
20.30 Uhr im Institut für Musik
pädagogik, Sopienstraße 1-3. Te
lefonische Auskünfte beim Leiter 
Dieter Menge (Hausapparat 
35 88) oder direkt zu den angege
benen Zeiten im Institut. 

Gastveranstaltung : 
Initiation au jeu 
Drainatique 
Das Institut für Romanische 
Sprachen und Literaturen in 
Zusammenarbeit mit dem In
stitu,t FranlYais de Francfort 
(Bureau d' Action Linguisti
que) und dem Hessischen 
Volkshochschulverband 
(Fachreferat Sprachen) kün
digt folgende Gastveranstal
tung in französischer Sprache 
an: Initiation au jeu Dramati
que mit dem Referenten Mon
sieur J. P. Ryngaert vom Insti
tut d'Etudes Theätrales de 
I'Universite Paris 111 / Sor-' 
bonne Nouvelle. 
Der 'Referent ist führender 
Vertreter der "Jeux Dramati
ques" in Frankreich und Mit
begründer der Forschungs
und Fortbildungsstelle "Jeu x 
Dramatiques et Pedagogie" 
am Institut d'Etudes Theatra
les der Universität Paris 111. 
Die Gastveranstaltung, als 
,Blockveranstaltung konzipiert 
(Verbindung von Praxis und 
Theorie), findet am 14. 11. 
und 15. 11. 1987, jeweils von 
10 bis 18 Uhr in den Räumen 
der Universität statt. 
Da die Teilnehmerzahl be
grenzt ist (Gastveranstaltung 

mit Workshopcharakter), er
folgt eine schriftliche verbind
liche Voranmeldung (Anmel
deschluß am 30. 10. 1987). 
Anmeldeformulare ' können 
angefordert werden bei: Insti
tut für Romanische Sprachen 
und Literaturen, Georg
Voigt-Str. 4, Postfach 11 19 32, 
6000 Frankfurt am Main 11, 
zu Hd. Herrn Daniel Feld
hendler. 

Neues von der 
Uni-Musik 
Im vergangenen Sommerse
mester zeigte die Hochschul
öffentliche Musik wieder ein
mal ihre große Wirkungsbrei
te. Beim Sommerfest der 
Uni-Musik im Institut für Mu
sikpädagogik deckten die ver
schiedenen Ensembles das ge
samte musikalische Spektrum 
ab ,von mittelalterlicher Mu
sik, Barock, Klassik bis Blues, 
Jazz und Pop. Die Uni-Big
Band unter der Leitung von 
Norbert Hanf gastierte in die
sem Sommer in Cannes, Grass 
und St. Rafael. Im Frühjahr 
1988 ist ei'ne Reise nach Tel 
Aviv geplant, über die noch 
berichtet wird. Traditionsge
mäß konzertierte der Jazz
chor "Vokal Total" mit der 
Uni-Big-Band beim diesjähri
gen Hessentag in Melsungen. 
Die 12 Sängerinnen und Sän
ger interpretierten J azz- und 
südamerikanische Standards, 
begleitet am Klavier von ih
rem Leiter und Arrangeur 
Matthias Becker. Sowohl bei 
der Diplomverleihung des 
Fachbereichs Wirtschaftswis
senschaften als auch beim 
Sommerball des Vereins der 
Freunde und Förderer der 
Universität interpretierte 
"Vokal Total" mit viel Erfolg 
altbekannte Jazzstandards im 
vierstimmigen Vokalsatz. Der 
Jazzchor beginnt am 14. Okto
ber 1987 wieder mit den Pro
ben. Gesucht wird noch ein 
hoher Sopran mit viel Gefühl 
für Swing/Swing. Interessen
ten melden sich bitte unter der 
Tel.-Nr. 798-3776. 
Zusätzlich zu den in der Bro
schüre "Uni-Musik Frankfurt" 
angebotenen Kursen gibt es 
im Wintersemester 1987/88 
wieder das "Bordun-Ensem
ble" und die "Blues-Band". 
Neue Mitglieder sind herzlich 
willkommen. Anmeldungen 
und Informationen im Sekre
tariat der Hochschulöffent
lichen Musik, Sophienstraße 1 
bis3,R415. 

Studium in 
Trenton/USA ' 
Seit 1963/64 besteht zwischen 
der Johann Wolfgang Goethe
Universität und dem Trenton 
State College in New Jerseyl 
USA ein Austauschprogramm. 
Für das Studienjahr 1988/89 
stehen für Studenten der Uni
versität Frankfurt zwei Stu
dienplätze zur Verfügung. Be
werben können sich Studie
rende aller Fachrichtungen. 
Ausgenommen sind Medizin, 
Pharmazie ' und Jura. Nähere 
Einzelheiten können im Di
daktischen Zentrum, Sencken-
berganlage 15 (Turm), 2. 
Stock, Zimmer 228, Tel. 
798-3594, erfragt werden. Be
werbungen sind bis zum 20. 
November 1987 an die o. a. 
Adresse einzureichen. 

Begleitseminar zum 
Funkkolleg Musikge
schichte 
Zum jetzt anlaufenden neuen 
Funkkolleg Musikgeschichte 
wird im Arbeitsbereich Fernstu
dium und Weiterbildung wieder 
ein Begleitseminar angeboten. Es 

findet Dienstag, 17-19 Uhr, 
statt; das erste Treffen war am 13. 
10. als eine Art Vorbesprechung. 
Das Begleitseminar steht allen 
Studenten und Mitarbeitern der 
Universität offen, eine Anmel
dung ist nicht erforderlich. Erfor
derlich ist aber die Einschrei
bung in das zweisemestrige Pro
gramm des Funkkollegs Musik
geschichte. Dies kann noch bis 
Ende Oktober geschehen. 
Informationsbroschüren mit An
meldekarten für das Funkkolleg 
gibt es im Arbeitsbereich Fern
studium und Weiterbildung, 
Senckenberganlage 15 (Uni- , 
Turm), 2. Stock, Raum 234a (Tel. 
798-3613). Dort, im Raum 235, 
findet auch das Begleitseminar 
statt. 

Die Verwaltung 
informiert: 
Durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Bundesbesol
dungsgesetzes vom 19. 12. 
1986 wurden die Amtsbezeich
nungen der Professoren und 
Professorinnen zum 1. 1. 1987 
geändert. Sie führen gemäß 
N r. 7 der Vorbemerkungen in 
Verbindung mit Artikel 2 § 2 
des genannten Gesetzes die 
Amtsbezeichnung "Universi
tätsprofessor lin". 

* 
Alle Bezüge-Empfänger, bei 
denen die Lohnsteuerkarte 
1988 für die Januar-Bezüge 
berücksichtigt werden soll, 

werden gebeten, diese bis spä
testens 1. 11. 1987 der Perso
nalabteilung zur Weiterleitung 
an die Zentrale Besoldungs
stelle Hessen vorzulegen. Da
zu sind die Lohnsteuerkarten 
im rechten oberen Feld "Ord
nungsmerkmale" mit der 
Dienststellen-Nr.: 6571 und 
der jeweiligen Personalnum
mer zu versehen. 
Die Lohnsteuerkarten, die von 
der Zentralen Besoldungsstel
le Hessen für den Lohnsteuer
Jahresausgleich oder die Ein
kommensteuererklärung nach 
Jahresabschluß 1988 zurück
gesandt werden sollen, müs
sen in der linken oberen Ecke 
mit dem ' Buchstaben "R" ver
sehen werden. 

Studieren in den USA 
Wer sich zum Thema "Studie
ren in den USA" (Bewer
bungsverfahren, Stipendien 
usw.) informieren will, findet 
in der Bibliothek des Ameri
kahauses Frankfurt zahlrei
che Nachschlagewerke, aktu
elle Vorlesungsverzeichnisse 
und andere nützliche , Tips zur 
Vorbereitung eines Studien
aufenthaltes in den USA. 

Für fachspezifische Fragen 
steht eine Studienberatung, je
weils Dienstag bis Freitag, in 
der Zeit von 15.00 Uhr bis 
17.00 Uhr, zur Verfügung. Te
lefonische Voranmeldung ist 
erwünscht (nur vormittags, 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr!). 

Vereinigung von Freunden und Förderern der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Frankf~Jrt am Main e. V. 

EINLADUNG 
zur diesjährigen Mitgliederversammlung 

der Vereinigung von Freunden und Förderern der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. 

und des 
Sonderausschusses für Forschung (SAF) 

am Mittwoch, dem 28. Oktober 1987, 17.00 Uhr, 
im Hause der Lurgi GmbH, 

Lurgi-Allee 5, Frankfurt-Heddernheim 

TAGESORDNUNG: 

I. Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 1986 
2. Beschlußfassung über die Genehmigung des Jahresab

schlusses zum 31. Dezember 1986 
3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstands und 'des 

Bewilligungsausschusses des SAF für das Jahr 1986 
4. Wahl von sechs Mitgliedern des Vorstands durch die Ver

~ammlung der Mitglieder der Vereinigung 
Anstelle des nicht mehr kandidierenden Herrn Dr. Grellert 
wird vorgeschlagen: 

Herr Dr. rer. pol. Dietrich Natus, Vorsitzender des 
Vorstands der Metallgesellschaft AG, Frankfurt I M., 

in den Vorstand zu wählen. Die übrigen Vorstandsmitglieder 
kandidieren für eine Wiederwahl. 

5. Wahl eines Mitglieds des Vorstands durch die Versammlung 
der Mitglieder des SAF 
Anstelle des nicht mehr kandidierenden Herrn Wolf wird 
vorgeschlagen, 

Herr Dr. rer. nato Wolfgang Hilger, Vorsitzender des 
Vorstands der Hoechst AG, Frankfurt I M.-Höchst, 

in den Vorstand zu wählen. 
6. Wahl von fünf Mitgliedern des Bewilligungsausschusses des 

SAF durch die Versammlung der Mitglieder des SAF 
Die bisherigen Mitglieder des Bewilligungsausschusses kan
didieren erneut. 

7. Ergänzungswahlen zum Beirat 
Anstelle der für den Vorstand kandidierenden bisherigen 
Beiratsmitglieder Professor Dr. Hilger und Dr. Natus wird 
vorgeschlagen, 

Frau Johanna Quandt, 
Bad Homburg V. d. H., 
Herrn Heinz Dürr, Vorsitzender des Vorstands 
der AEG AG, Berlin I Frankfurt / Main, 

in den Beirat zu wählen. 
8. Wahl des Rechnungsprüfers für 1987 
9. Vortrag von Herrn Professor Dr. Alfred Schmidt, Fachbe

reich Philosophie: "Naturwissenschaft und Naturphiloso
phie im Denken Goethes". 

Uni-Report 

Neben einer umfangreichen 
Sammlung an Fachliteratur 
bietet die Bibliothek auch eine 
große Auswahl an . Fachzeit_ 
schriften. Die Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag, 12.30 bis 
17.30 Uhr (Mittwoch bis 19.30 
Uhr). 

Adresse: 
Amerikahaus Frankfurt, 
Staufenstraße 1, 
6000 Frankfurt. 

Der Personalrat 
informiert: 

Beurlaubung / 
Teilzeitbeschäftigung 

Gemäß § 92a Hessisches Beam
tengesetz (HBG) besteht für Be
amte die Möglichkeit, daß auf 
Antrag die Arbeitszeit bis auf die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeits
zeit ermäßigt bzw. ein Urlaub 
ohne Dienstbezüge bis zur Dauer 
von drei Jahren mit der Möglich
keit der Verlängerung gewährt 
werden kann, wenn der Beamte 
mit mindestens einem Kind unter 
18 Jahren oder einem nach amts
ärztlichen Gutachten pflegebe
dürftigen sonstigen Angehörigen 
in häuslicher Gemeinschaft lebt 
und diese Person tatsächlich be· 
treut oder pflegt. Die volle Beur
laubung ist für max. 9 Jahre, eine 
Teilbeurlaubung bis insgesamt 
15 Jahre möglich. 

Nach Ablauf dieser Zeit ist wie
der eine Ganztagstätigkeit mög
lich. Diese Regelung kann in Ver
bindung mit § 50 BAT bzw. § 54a 
MTL 11 auch auf Angestellte und 
Arbeiter angewandt werden und 
dürfte insbesondere für Eltern 
mit kleinen Kindern von Inter
esse sein. 

Nach dem Bundeserziehungs
geldgesetz besteht ein Anspruch 
auf bis zu 10 Monaten Erzie
hungsurlaub nach der Entbin
dung. Die oben angesprochenen 
Möglichkeiten über § 50 BAT / § 
54a MTL 11 in Verbindung mit § 
92a HBG gehen zeitlich über 
diese Reglung hinaus. 
Eine Teilzeitbeschäftigung bzw, 
Beurlaubung aufgrund dieser 
Regelung ~rhält den Anspruch, 
zu einem späteren Zeitpunkt wie
der in eine Vollbeschäftigung zu 
gehen. In der Regel werden für 
Beurlaubte bzw. aufgrund der o. 
a. Regelung sich in Teilzeitbe
schäftigung Befindliche Leerstel
len zur Verfügung gestellt, die es 
ermöglichen, für diese Zeiten 
Aushilfskräfte zu beschäftigen. 

Essensversorgung 
Bis April 1987 bestand für einen 
Teil der Beschäftigten der JWG
Universität die Möglichkeit, die 
Kantine der Oberpostdirektion 
mitzubenutzen. Durch die 
Schließung der OPD-Kantine ist 
dies nun nicht mehr möglich. Auf 
Vorschlag des Personalrats hat 
sich der Präsident mit der Bun
desbahndirektion Frankfurt we
gen einer Mitbenutzung der Bun· 
desbahnkantine in Verbindung 
gesetzt. Die Bundesbahndirek
tion hat der Universität zunächst 
ein Kontingent von 50 Berechti
gungsausweisen zur Verfügung 
gestellt. Die Kantine der Bundes
bahndirektion befindet sich in 
der Friedrich-Ebert-Anlage 
43 -45, 6 Frankfurt I. 

Sollten auch Sie Interesse daran 
haben, regelmäßig in der Kantine 
der Bundesbahndirektion essen 
zu gehen, so bitte ich, dies dem 
Personalratsbüro bis spätestens 
20. November 1987 telefonisch 
(3298) mitzuteilen. Der Personal
rat beabsichtigt hiermit zunächst, 
einen noch möglicherweise be
stehenden Bedarf zu ermitteln, 

, um dann gemeinsam mit dem 
Präsidenten auf eine Erhöhung 
des Kontingents bei der Bundes
bahndirektion hinzu wirken. 
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Friedrich Merz-Stiftungsgastprof essur 
an Prof. Alain E. Reinberg 

ten in der zahnärztlichen Praxis 
(R. Wiemers, K. Witte, B. Lem
mer) 
16.00 Internal desynchroniza
tion, tolerance to shift work and 
depression (A. Reinberg, A. Bica
kova-Rocher, Y. Motohashi, F. 
Levi, A. Gorceix) 

Symposion zur 
Erforschung von 
Kla,rträumen 
Am Samstag, dem 31. Oktober 
1987, findet an der Johann Wolf
gang Goethe-Universität Frank
furt unter der Leitung von Prof. 
Dr. Paul Tholey das I. Europä
ische Symposion zur Erfor
schung von Klarträumen (das 
sind Träume, in denen man völ-, 
lige Klarheit darüber besitzt, daß 
man träumt) statt. Zu dem Leit
thema" Vom Träumen zum Klar
träumen" sprechen Forscher aus 
verschiedenen europäischen 
Ländern und den USA. 

Friedrich Merz ist der Firmen
gründer des Frankfurter Phar
maunternehmens Merz & Co. 
und war mit der Frankfurter 
Universität als Gründungsmit
glied der Senckenbergischen 
Gesellschaft eng verbunden. 
Anläßlich seines 100. Geburts
tages hat die Firma . Merz & 
Co. für die Dauer von 10 Jah
ren die ,.Friedrich-Merz-Stif-
tungsgastprofessur" an der 
Johann Wolfang Goethe-
Universität errichtet. ' Auf 
diese soll ein Professor der 
Pharmazie oder Humanmedi
zin jedes Jahr für 2 bis 3 Mo
nate berufen werden. 
Die erste Berufung einer 
Friedrich-Merz-Stiftungsgast
professur geht an Professor -
Reinberg. Professor Dr. Alain 
E. Reinberg wurde in Paris 
geboren. "In den Jahren 1952 
und 1954 erhielt er die Grade 
eines Ph. D. (Doctorat es-Sci
ences) in Physiologie und 
eines M. D. (Doctorat en Me
dicine) in Medizin von der 
Universität Paris. Professor 
Reinberg ist zur Zeit For
schungsdirektor am .,Centre 
National de la Recherche 
Scientifique (CNRSY· und 
Leiter der Abteilung Chrono
biologie-Chronopharmakolo-
gie des CNRS sowie der Fon
dation A. de Rothschild, 
einem privaten Forschungs
zentrum mit Klinik in Paris. 
Darüber hinaus unterrichtet er 
an der Universität Paris VI 
"Pierre et Marie Curie··. Er 
hat bisher verschiedene Gast
professuren wahrgenommen, 
so an der Universität von 
Minnesota, USA, der Univer
sität Bari, Italien, sowie an 
der Sackter School of Medici
ne, Universität Tel Aviv, Is
rael. Er wurde von der ameri
kanischen Regierung als 
Wissenschaftler eingeladen 
und war Gastwissenschaftler 
an der McGovern Founda
tion, HoustonlTexas, USA. 
Das Hauptinteresse der For
schungstätigkeit von Professor 
Reinberg gilt seit vielen Jah
ren der klinischen Chrono
pharmakologie, d. h. der Fra
gestellung, inwieweit biologi
sche Rhythmen in physiologi
schen Funktionen des Körpers 
bzw. bei Erkrankungen die 
Wirkungen und Pharmakoki
netik von Arzneimitteln zu be
einflussen vermögen. Er hat 
auf diesem Gebiet wesentliche 
Beiträge geliefert, er hat z. B. 
zum Verständnis der Chrono
pathologie . und Chronothera
pie des nächtlichen Asth~as, 
der Addison'schen Erkran
kung, der zirkadianen Corti
coidtherapie, der Chronophar
makologie einer Vielzahl von 
Arzneimitteln beigetragen und 
zahlreiche und umfangreiche 
Untersuchungen in der Indu
strie über die Beeinflussung 
biologischer Rhythmen durch 
Schichtarbeit durchgeführt. In 
zahlreichen klinischen Unter
suchungen konnte er nachwei
sen, daß auch das Verhalten 
eines Arzneimittels im Körper, 
d. h. seine Pharmakokinetik, 
wie auch das Ausmaß der 
Arzneimittelwirkungen ausge
prägt und reproduzierbar von 
der Tageszeit abhängig sind. 
Bei der Erforschung der Ursa
chen solcher -rhythmischen 
Phänomene blieb es nicht aus, 
daß er sich mit Methoden der 
Gru9-dlagenforschung diesen 
Fragestellungen widmete, so z. 
B. in Rezeptorbindungsstu
dien und in Untersuchungen 
zur Fremdstofftoxizität, z. B. 
ypn Zytostatika. Theoretische 
Uberlegungen zur Funktion 
von Zeitgeb~rn b_zw. eines 

Multioszillatorsystems und 
Entwicklung von Hypothesen 
zum Problem der internen De
synchronisation, z. B. bei 
Schichtarbeit, sind wesentli
che Teile seiner Arbeit. Durch 
diese Untersuchungen, die er 
zu einem Zeitpunkt begann, 
als die Begriffe Chronobiolo
gie und Chronopharmakolo
gie fast noch unbekannt wa
ren und teilweise belächelt 
wurden, hat Professor Rhein
berg im letzten Jahrzehnt eine 
ganze Generation von jungen 
Wissenschaftlern und Klini
kern beeinflußt, sie zur 
Durchführung chronopharma-

kologischer Untersuchungen 
angeregt und ihnen mit selbst
losem Rat beiseite gestanden. 
Professor Reinberg ist auch 
einer der Initiatoren, der die 
alle 'zwei Jahre - seit 1984 in 
Montreux und ab 1988 in Niz
za - stattfindenden interna-
tionalen Konferenzen in 
Chronopharmakologie ins 
Leben gerufen haben. Dar
über hinaus ist er Mitbegrün
der und Mitherausgeber der 
von Pergamon Press, Oxford, 
herausgegebenen Zeitschrift 
,.Chronobiology Internatio-
nal··. In Anbetracht dieser 
wissenschaftlichen Aktivitäten 
überrascht es nicht, daß Pro
fessor Reinberg zum künftigen 
Präsidenten (president elect) 
der ,.International Society of 
Chronobiology" gewählt wur
de. 
Während des zweimonatigen 
(September bis Oktober 1987) 
Aufenthaltes von Professor 
Reinberg in Frankfurt hat er 
u. a. am 28. 9. 1987 im Zen
trum der Pharmakologie einen 
Vortrag zu dem Thema .,Basic 
Concepts in Chronopharma
cology<· gehalten. 
Am 23. 10. 1987 wird ein Sym
posium über chronobiologi
sehe und chronopharmakolo
gisehe Forschung an der J. W. 
Goethe-Universität stattfin
den, um diese Frankfurter 
Forschungsaktivitäten.. . a~ch 
der universitären Offenthch
keit vorzustellen. 
Die Veranstaltung findet im 
Parkhotel, Wiesenhüttenplatz 
28-38, statt. Programm: 
9.00 Begrußung und Einlei
tung (B. Lemmer). Begrüßung 
durch den Präsidenten der J. W. 
Goethe-Universität Prof. Dr. K. 
Ring 
9.15 Chronopharmacology in 
1987 (Moderatoren: E. Mutsch
Ier, B. Lemmer, A. Reinberg) 
10.00 Tierexperimentelle Unter
suchungen zum rhythmischen 
Wachstum (K. Hübner) 
10.15 Wirkungen von Isoprenalin 
auf den 24-Stunden-Rhythmus 

im CAMP-Gehalt des Rattenher
zens (K. Witte, B. Lemmer) 
10.30 Diskussion 
10.45 Kaffeepause 
11.15 Untersuchungen zur zirka
dianen Rhythmik hämostasiolo
gischer Parameter bei Gesunden 
und Patienten unter Heparinthe
rapie (N. Bender, K. Vagt, R. 
Winter, H. K. Breddin) 

I 1.30 Chronopharmakokinetik 
und kardiovaskuläre Wirkungen 
von oralem Propranolol bei Ge
sunden (B. Langner, B. Lemmer) 

I 1.45 Zur Tageszeitabhängigkeit 
der Pharmakokinetik und der 
kardiovaskulären Wirkungen 
von schnell-freisetzendem und 
retardiertem Isosorbid-5-Mono
nitrat bei Gesunden (B. ScheideI, 
H. Blume, G. Stenzhorn, G. Len
hard, D. Grether, H. J. Becker, B. 
Lemmer) 

12.00 Diskussion 
12.15 Mittagspause 
14.15 Skorpione und Insekten als 
Modelle für die Analyse der inne
ren Uhr (Moderatoren: B. Pflug, 
G. Fleißner, Günther Fleißner, 
G. Fleißner, S. Michel, Ch. Dube) 

14.30 Mechanismen und zellu
läre Bausteine der zirkadianen 
Uhr (Gerta Fleißner, S. Hein
richs, A. Marschall-Pauly, G. 
Fleißner) 

16.15 Nächtliche Melatoninpro
file bei Patienten mit chronischen 
Schlafstörungen und gesunden 
Probanden: Einfluß von L-Tryp
tophan und Antidepressiva (L. 
Demisch, E. Rüther, R. Lund, R. 
Reinertshofer, F. Schmölz, P. 
Gehbart, K. Demisch) 
16.30 Diskussion 
16.45 Chronopharmakokinetik 
und Wirkungen von Imipramin 
auf zirkadiane Rhythmen im 
Beta-Rezeptor - Effektor - Sy
stem des Rattenhirns (B. Lem
mer, H. Gottheiner, P. H. Lang, 
B. Langner, L. Holle) 
17.15 Untersuchungen zur Wir
kung von Lithiumsalzen auf das 
zirkadiane System bei gesunden 
Versuchspersonen und manisch
depressiven Patienten (B. Pflug) 
17.30 Chronobiologische Fakto
ren der Depressionsbehandlung 
mit Licht (W. Köhler) 
t 7.45 Diskussion 
18.00 Uhr Schlußwort (B. Lem
mer). 
Anfragen zu dem Symposium 
sind zu richten an Prof. Lemmer, 
ZPharm, Tel 6301 - 69 57, bzw. 
an das Organisationsbüro bei 
Merz + Co. Frau Steinhauer, 
Tel.: 069 - I 503335. 

Beginn der Vorträge am 31 . Okto
ber, 9 Uhr, in den Räumen des 
Instituts für Sportwissenschaf
ten, Ginnheimer Landstraße 39. 

Im Anschluß an das Symposion 
findet unter der Leitung von Ro
ger Ripert, Frankreich, eine Ver
sammlung der Delegierten aus 
den verschiedenen Ländern zur 
Gründung einer Europäischen 
Gesellschaft zur Erforschung 
von Träumen (als Sektion der in
ternationalen Association for the 
Study of Dreams) statt. Beginn: 
31. Oktober, 20 Uhr. 

Ort: Gästehaus der Universität. 
Tagungsgebühren: 100 DM, für 
Studenten 75 DM. 

Kontaktadresse für den Frank
furter Raum: Dipl.-Psych. Nor
bert Sattler, Uferstr. 78,6450 Ha
nau 7, Tel. 06 81 162636. 

14.45 Kopplung im zirkadianen 
tvJulti-oszillatorsystem der Ar
thropoden (S. Michel, W. Köhler, 
W. Hohmann, G. Fleißner) 

Freundesvereinigung unterstützt Auslandsreisen 
jüngerer Wissenschaftler 

15.00 Diskussion 
15.15. Kaffeepause 
15.45 Diurnale Änderungen in 
der Dauer der lokalanästheti
schen Wirkung von Carticain 
plus Adrenalin bei Kariespatien-

Die Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität stellt für Reisen zu wissenschaftlichen Kongres
sen im Ausland jüngeren Wissenschaftlern einen jährlichen Gesamt
betrag von DM 10000,- zur Verfügung. Antragsvoraussetzung ist 
dabei eine vorliegende Einladung zu einem Vortrag, die Befürwortung 
durch einen Hochschullehrer, eine geplante Veröffentlichung und das 
Fehlen alternativer Förderungsmöglichkeiten. Anträge sind über den 
Präsidenten an die Freunde und Förderer zu stellen. 

"Theologie interkulturell": 
Gastdozentur im dritten Jahr 
Seit der Stiftung der Gastdozen
tur im Jahr 1985 haben bereits 
zwei Gastdozenten erfolgreich 
und unter wachsender Anteil
nahme der universitären und au
ßeruniversitären Öffentlichkeit 
an der J. W. Goethe-Universität 
gelehrt: 1985 der schwarzafrika
nische Theologe Prof. Dr. 
Benezet Bujo aus Kinshasal 
Zaire und 1986 der indische 
Theologe Prof. Dr. Francis X. 
D'Sa S. J. aus Poone. Der dritte 
Gastdozent, der nun in den bei-

den ersten Monaten des Winter
semesters sechs öffentliche Vor
lesungen halten sowie an einem 
Begleitseminar und einem inter
disziplinären Kolloquium teil
nehmen wird, kommt von den 
Philippinen: Prof. Dr. Benigno P. 
Beltran S.V.D., Manila/Tagay
tay. 
Das Thema seiner Vorles.ungen 
lautet "Christliche Theologie im 
Kontext philippinischer Kultur 
und Gesellschaft·'. Die Vorträge 
sind am 

Prof. Dr. Benigno P. Beltran S.V.D~ 
Geboren 1946 in Kolambugan, Lanao deI Norte, Mindanao, 
Philippinen. Von 1961 bis 1965 Ingenieurstudium (Elektronik) 
an der University of Santo Tomas in Manila. 
1965 Eintritt in den Orden der Steyler Missionare. Studium der 
Philosophie und Psychologie (1968/69), Theologiestudium 
(1970-1974), Priesterweihe (1973) und Psychologieunterricht 
(1974-1976). 

Von 1976 bis 1978 Studium an der Pontiflcia Universitas Grego
riana in Rom, von 1978 bis 1984 Professor für Theologie und 
Psychologie am Priesterseminar in Tagaytay. 1985 Doktorat in 
Theologie an der Gregoriana mit der Dissertation: "Who Do 
You Say That I Am? A Theological Inquiry Into the Notions 

. Held by Filipino Catholics Concerning the Person and Func
tions of Christ.·· 

1985 Gastdozent an der Catholic Theological Union, Chicago, 
USA 

Seit i 985 Professor an der Theologischen Fakultät in Tagaytay 
City, Verlagsleiter des Verlags "Divine Word Publications·· und 
Betreuung einer Gemeinde im Tondo-Slum in Manila. 

Arbeitsschwerpunkt: Vermittlung der abendländischen Theo
logie mit den kulturellen und religiösen Werten der philippini
schen Lebenswelt. 

21. 10.: Das Land und das Volk. 
Geschichtlicher und kultureller 
Hintergrund 

28. 10.: Weltanschauliche Ele
mente philippinischer Volkskul
tur 

4. 11.: Der Einzelne und die Ge
meinschaft. Zum philippinischen 
Menschenbild. 

11. 11.: Glaube und Politik. Zum 
Verhältnis von göttlichem und 
menschlichem Handeln. 

25. 11.: Die nonverbale Theolo
gie der Volksfrömmigkeit 

2. 12. : Philippinische Christolo
gie. Eine Christologie der 
"Sprachlosen·' . 

Die Vorlesungen finden jeweils 
statt: Mittwoch, 17 .00 Uhr, Hör
saal 11, Hörsaalgebäude. 

Begleitseminar: im Anschluß an 
die Vorlesung (18.45-20.15 Uhr) 
und in Anwesenheit des Gastdo
zenten, Raum 114, Sozial-Zen
trum. Anmeldung dazu bei Prof. 
Hoffmann, Prof. Schrödter, Prof. 
Wiedenhofer. 

Das (nichtöffentliche) interdiszi
plinäre Kolloquium, zu dem Mit
glieder der Universität und aus
wärtige Gäste eingeladen wer
den: beschäftigt sich mit der 
nonverbalen Theologie der 
Volksfrömmigkeit (28. 1 J., Gä
stehaus der Universität). 

Nähere Informationen im Sekre
tariat der Kath. Theologie, Ro
bert-Mayer-Str. 5, Raum 3422, 
Telefon 069/79831 27. 
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Friedrich K. M'atthaei 
emeritiert ' 
Prof. Dr. Friedrich Karl Mat
thaei, Fachvertreter für Päd
agogische Psychologie an der 
Johann Wolfang Goethe-
Universität, wurde zum 
Ende des Sommersemesters 
1987 im 67. Lebensjahr emeri
tiert. Er gehört der Frankfur
ter Universität seit 1970 an. In 
diesem Jahr wurde er von der 
Justus Liebig-Universität in 
Gießen aus, wo er bereits 
einen Lehrstuhl für Pädagogi
sche Psychologie innehatte, an 
die Johann Wolfgang Goe
the-Universität berufen. 

Friedrich Karl Matthaei hat 
sich mit außerordentlichem 
Engagement um das Verständ
nis und um die Organisation 
des Faches und Studienganges 
Pädagogische Psychologie be
müht. Die scharfe und grund
sätzliche Trennung zwischen 
Grundlagenforschung und an
wendungsbezogener For
schung, die in der Psychologie 
oft überaus künstlich und 
wirklichkeitsfremd anmutet, 

Lehre und Ausbildung in Päd
agogischer Psychologie sind 
an der Johann Wolfgang Goe
the-Universiät in ungewöhnli
chem Maße umfassend und 
gründlich. 

Friedrich Karl Matthaei war 
nach der Auflösung der tradi
tionellen Fakultäten der erste 
Dekan des neugegründeten 
Fachbereichs Psychologie. Er 
hat dieses Amt ohne Unter
brechung drei Jahre lang aus-

geübt und in dieser Zeit die 
Pläne für die Gestaltung des 
Fachbereichs entwickelt und 
gegen manche Widerstände 
durchgesetzt. Wenn es den 
Ehrentitel "Gründungsdekan" 
als offizielle Bezeichnung gä
be, hätte ihn Friedrich Karl 
Matthaei wie wohl kaum ein 
anderer verdient. Die in jenen 
Jahren unter seiner Anleitung 
und Verantworung geschaffe
ne Organisationsstruktur, na
mentlich die fachliche Diffe
renzierung und Institutionali
sierung, hat sich durchaus be
währt und ist nach wie vor die · 
Grundlage der Arbeit des 
Fachbereichs Psychologie. 
Friedrich Karl Matthaei hat in 
einer Zeit, in der' die wissen
schaftliche Arbeit, insbeson
dere die akademische Lehre, 
durch schlimme Ausbrüche 
von Irrationalismus und Fana
tismus bedroht und erheblich 
gefährdet war, Mut und Prin
zipientreue gezeigt. Vor allem 
seine Amtsführung als Dekan 
war in einem damals nur sei
ten anzutreffenden Ausmaß 
durch Konsequenz und per
sönliches Format gekenn
zeichnet. 
Kollegen, Mitarbeiter und 
Schüler hegen gegenüber Pro
fessor Matthaei Gefühle der 
Dankbarkeit und der Vereh
rung. Sie hoffen auch weiter
hin auf seinen Rat und seine 
Unterstützung. 

Fritz Süllwold 

Uni-Report 

Manfred Wilk 
im Ruhestand 
Mit Ablauf des Sommerseme
sters 1987 trat Prof. Dr. Man
fred Wilk nach langjähriger 
Tätigkeit als Chemieprofessor 
wegen Erreichung der Alters
grenze in den Ruhestand. 
Mit ihm scheidet ein Kollege 
aus dem Lehrkörper unserer 
Universität aus, der durch 
seine Originalität und Vielsei
tigkeit seiner breitgefächerten 
naturwissenschaftlichen Inter
essensgebiete in mehreren 
Disziplinen seine Spuren hin
terläßt. 
Manfred Wilk, der am 4. Mai 
1922 als Sohn eines Diplomin
genieurs in Darmstadt gebo
ren wurde, hat seine Schulzeit 
in Darmstadt, Nürnberg und 
Aschaffenburg verbracht und 
dort 1941 mit dem Abitur be
endet. Er wurde sofort zur 
Wehrmacht eingezogen, in der 
er in Griechenland und später 
als Reserveoffizier in Rußland 
zum Einsatz kam. 1945 konnte 
er nach kurzer russischer Ge
fangenschaft in die Heimat 
entkommen, wo er sich gleich 
um einen Studienplatz in der 
Naturwissenschaftlichen Fa
kultät unserer Universität be
warb. 

Vorphysikum der Zahnmedizi
ner und seit 1966 für das Fach 
Allgemeine Chemie im Haupt
examen der Pharmazeuten be
stellt. 
Besondere Schwerpunkte sei
ner wissenschaftlichen For
schungsarbeiten bildeten 
Elektronen- und Energielei
tungsprozesse in organischen 
und biologischen Systemen 
und molekularbiologische 
Aspekte der chemischen Can
cerogenese. In diesem Zusam
menhang studierte er die Bil
dung hocharomatisierter Koh
lenwasserstoffe aus Choleste
rol durch Grenzflächendehy
drierung bei Raumtemperatur 
und physiologischem Oxyda
tionspotential. Er gewann da
bei neue Einblicke in die En
dogenese carcinogener Sub
stanzen. Gemeinsam mit der 
American Health Foundation, 
deren wissenschaftlicher Bera
ter er seit Gründung ist, hat er 

_hat nicht selten zu der Auffas
sung geführt, daß die Pädago
gische Psychologie im wesent
lichen die Aufgabe habe, Er
gebnisse der sogenannten 
Grundlagenforschung auf den 
Gebieten des Lernens, des Ge
dächtnisses, des Denkens und 
der Intelligenz, der Motiva
tion, des sozialen Verhaltens, 
der Persönlichkeitsentwick
lung und der psychologischen 
Diagnostik für die Lösung von 
Problemen im Erziehungs
und Bildungsbereich nutzbar 
zu machen. Friedrich Karl 
Matthaei hat demgegenüber 
stets die Eigenart und Eigen
ständigkeit der Pädagogischen 
Psychologie betont und sie als 
eine wissenschaftliche Diszi
plin mit nicht nur spezifischer 
Fragestellung und Terminolo
gie, sondern auch mit durch
aus eigener theoretischer und 
z. T. auch eigener methodi
scher Fundierung der For
schungsarbeit verstanden. Aus 
diesem Verständnis entwickel
te er ein curriculares Konzept 
für das Studium der Pädagogi
schen Psychologie, das in sei
ner Breite und Differenziert
heit als vorbildlich und rich
tungsweisend anzusehen ist. 

Alexander Lord Todd 
,zum 80. Geburtstag 

N ach tatkräftigem Einsatz 
beim Wiederaufbau der "Al
ten Chemie" in der Robert
Mayer-Straße konnte er sich 
1946 für das Chemiestudium 
immatrikulieren und einen La
borplatz erhalten. Trotz der 
ieitbedingten großen Er
schwernisse hat er sein Stu
dium zügig vorangetrieben 
und 1951 mit dem Diplom
Chemikerexamen abgeschlos
sen. Während der anschlie
ßenden Promotionszeit war er 
bereits als Wissenschaftliche 
Hilfskraft und später als Assi
stent am Organisch-chemi
schen Institut in der Praktika 
für Chemiker, Mediziner und 
Lehramtskandidaten einge
setzt. Nach der Promotion im 
Jahre 1954 suchte er sich ' ein 
neues eigenes Arbeitsgebiet, 
um seine Habilitation vorzu
bereiten, die 1960 erfolgreich 
beendet wurde. In dem von 
Prof. Theodor Wieland seit 
1951 geleiteten Institut über
nahm er im Rahmen der Mo
dernisierung der praktischen 
Ausbildung Spezial kurse über 
Elektronenspektroskopie, neue 
physikalische Methoden der 
InstrumentaJanalytik, chroma
tographische und elektropho
retische Techniken. 

Auszeichnung für 
Prof. Klaus Doderer 
Den in diesem Jahr erstmals ver
gebenen "Internationalen Brü
der-Grimm-Preis" erhält Prof. 
Dr. Klaus Doderer, der Direktor 
des Instituts für Jugendbuchfor
schung der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt. 
Ihm wird die in Japan gestiftete 
Auszeichnung in Anerkennung 
seiner außergewöhnlichen Ver
dienste um die Förderung der 
Kinder- und Jugendliteratur, als 
Würdigung seiner wissenschaftli
chen Leistungen in diesem Be
reich und im Hinblick auf sein 
jahrzehntelanges weltweites Ein
treten für das Kinder- und Ju
gendbuch verliehen. Die Preis
verleihung wird am 23. Oktober 
1987 stattfinden. 

Der mit US-$ 10 000,- dotierte 
Preis wird vom Internationalen 
Institut für Kinder- und Jugend
literatur, Osaka, in Zusammenar
beit mit der Kinran-Stiftung aus
gerichtet. Er wird von nun an alle 
zwei Jahre vergeben werden, und 
zwar an einen Forscher oder an 
eine Gruppe, die sich mit wissen
schaftlichen Arbeiten um die 
Kinder- und Jugendliteratur ver
dient gemacht haben. 

Am 2. Oktober 1987 voll
endete Lord Todd sein 80. Le
bensjahr. Er studierte in seiner 
Geburtsstadt Glasgow Chemie 
und gewann dort ein Carnegi
Stipendium, mit dem er von 
1929-1931 an der Universität 
Frankfurt unter Leitung von 
Professor Dr. Walther Borsche 
seine Dissertation über "Gal
lensäuren" anfertigte. An
schließend war er von 1931 
bis 1934 in Oxford Mitarbeiter 
von Sir Robert Robinson 
(Nobelpreis 1948), bei dem er 
über Blütenfarbstoffe und 
Pflanzenpigmente arbeitete. 
Als Hochschullehrer wirkte er 
an den Universitäten Edin
burgh, London, Manchester 
und ab 1944 in Cambridge. 
Seine wissenschaftlichen For
schungsarbeiten liegen auf 
dem Naturstoffgebiet und der 
Biologischen Chemie, wo er 
bahnbrechende Entdeckungen 
machte. So klärte er die Struk
turen der Vitamine BI, B 12 
und E sowie einiger Antibioti
ka auf. Weiterhin isolierte er 
I nhaltsstoffe von Cannabis. 
Seine größte Leistung aber. ist 
seine Grundlagenforschung 
über Nukleotide und Coenzy
me, die als Bausteine der Erb
substanz lebenswichtige Funk
tionen besitzen. Dadurch legte 
er den Grundstein für die Er
forschung des genetischen Co
des durch Nirenberg und 
Khorana (1966) und für das 
Auffinden der Doppelhelix
struktur der DNA (Desoxyri
bonucleinsäure) sowie des 
Gen-Reduplikationsmechanis
mus durch Watson und Crick 
(1962 Nobelpreis für Medizin 
und Physiologie). 
Dafür wurde er 1957 mit dem 
Nobelpreis ausgezeichnet. 
Schon 1954 erhob ihn Königin 
Elisabeth 11. zum Sir in den 
Adelsstand; 1962 wurde er 
zum Lord auf Lebenszeit zum 
Mitglied des 'Oberhauses (Life 
Peer) sowie zum Baron of 
Trumpington in der Graf
schaft Cambridge ernannt. 
Seit 1966 ist er Mitglied des 
Ordens "Pour le merite" für 

Wissenschaft und Kunst. 
1960-1962 war er Präsident 
der Chemical Society, 1963 bis 
1965 der Internationalen 
Union für reine und ange
wandte Chemie und schließ
lich von 1975-1980 Präsident 
der Royal Society. Er ist Eh
rendoktor vieler Universitäten, 
Ehrenmitglied von ' Akademien 
und wissenschaftlichen Ge
sellschaften auf der ganzen 
Welt. 

Die Universität Frankfurt ist 
stolz, daß er einer ihrer ehe
maligen Studenten ist, dem 
der Fachbereich Chemie 1981 
das "Goldene Doktordiplom" 
überreichen konnte. Sie 
wünscht Lord Todd, einem 
der bedeutendsten Chemiker 
des 20. Jahrhunderts, noch 
viele gute Jahre bei bester Ge
sundheit und Schaffenskraft. 

Walter Ried 

Seine Vorlesungen über Allge
meine Chemie und Spezialge-
biete (Radiochemie, Photo-
chemie, physikalische Che-
mie) waren stets fächerüber
greifend angelegt, so daß sie 
auch von Studenten der natur
wissenschaftlichen Nachbarfä
cher Biologie, Biochemie, 
Pharmazie oder Medizin mit 
Interesse und größtem Ge
winn besucht wurden. Ein von 
ihm in dieser Zeit verfaßtes 
Lehrbuch der Organischen 
Chemie stellt vor allem die in
terdisziplinären Beziehungen 
dieses Schlüsselfaches heraus. 
Seit 1962 ist er als Prüfer im 

Aktivieren Sie Ihre Fremdsprache 
im Sprachlabor 

Montag 13.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch 14.00-19.00 Uhr 
Donnerstag 13.00 - 15.30 Uhr 
Freitag 9.00 - 13.00 Uhr 

Ort: Turm, Raum 240 
Info: Turm, Raum 134, Telefon 3797 (Dr. Kujaw) 

in verschiedenen Studien ver
sucht, in der Zelle primär ge
bildete Radikalkationen durch 
geeignete starke Nucleophile 
vor ihrem vernichtenden An
griff auf die Gensubstanzen 
abzufangen. Zuletzt hat er 
sich hauptsächlich mit Reak
tionen unter N ormalbedin
gungen beschäftigt. 
Seit 1975 ist Prof. Wilk haupt
amtlich für die Ausbildung 
der großen Zahl der Medizin
und Zahnmedizinstudenten 
als "Professor für Chemie für 
Mediziner" mitverantwortlich. 
Aufgrund seiner jahrzehnte
langen Erfahrung und seines 
pädagogischen Geschickes hat 
er diese Aufgabe mit großem 
Erfolg wahrgenommen. 

Manfred Wilk hat sich stets in 
vorbildlicher Weise in der 
akademischen Selbstverwal
tung eingesetzt. Er begleitete 
zweimal das nicht leichte Amt 
eines Fachbereichdekans und 
konnte durch geschickte und 
stets sachliche, mit Fingerspit
zengefühl wahrgenommene 
Amtsführung die Interessen 
des Fachbereiches Chemie be
stens nach innen und außen 
vertreten. Er ist Mitglied der 
Wissenschaftlichen Gesell
schaft an unserer Universität 
und gehört seit geraumer Zeit 
ihrem Vorstand an. 

Neben diesen vielen Aktivitä
ten findet Manfred Wilk im
mer wieder Zeit, um sich den 
schönen Künsten zu widmen. 
Er ist ein b,egabter Maler, liebt 
gute Musik und Literatur und 
diskutiert gerne mit scharfem 
Sinn und rhetorischem Ge
schick. 

Mögen ihm noch viele Jahre 
bei bester Gesundheit ge
schenkt werden, in denen er 
seinen liebgewordenen Nei
gungen nachgehen kann. 

Walter Ried 
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Prof. Helmut Viebrock 75, 
Am 1. August feierte Helmut 
Viebrock, Professor emeritus 
des ersten anglistischen Lehr
stuhls der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität, seinen 75. 
Geburtstag. 

1912 in Hameln geboren, stu
dierte Helmut , Viebrock in 
Marburg und München Neue
re und Klassfsche Philologie. 
Seine akademische Laufbahn, 
die er 1938 als Assistent bei 
Max Deutschbein in Marburg 
begann, führte ihn über die 
Habilitation . nach Ein
schnitten der Kriegs- und 
Nachkriegszeit - nach Köln, 
wo er 1953 zum apl. Professor 
ernannt wurde. 1955 wurde er 
Nachfolger Theodor Spiras 
auf dem Lehrstuhl für Engli
sche Philologie an der hiesi
gen Universität. Hier war er 
zugleich Direktor des Ameri
ka-Instituts, Mitglied im Vor
stand des Instituts für Sozial
forschung 'und Leiter des Chi
cago-Ausschusses der Univer
sität. 
1957/ 58 war er Dekan der 
Philosophischen Fakultät, 
1958/59 Rektor der Universi
tät. Seiner Initiative verdankt 
die Universität die Stiftungs
dozentur für Poetik, durch die 
Dichter und Schriftsteller wie 
Ingeborg Bachmann, Karl 
Krolow, Marie-Luise Kasch
nitz, Heinrich Böll, Hans Ma
gnus Enzensberger, Erich 
Nossack, Helmut Heißenbüt
tel und Wolfgang Hildeshei
mer zu Vorlesungen und Se
minaren gewonnen werden 
konnten. 
Helmut Viebrocks For-
schungs- und Lehrtätigkeit 
umspannt eine ungewöhnliche 
Vielfalt 'Von Phänomenen und 
Fragestellungen der Literatur
wissenschaft, Ästhetik und 
Kunstwissenschaft. Seit seiner 
Dissertat"ion über Wordsworth 
und seiner Habilitationsschrift 
über Keats war die englische 
Romantik ein Fokus seines 
wissenschaftlichen Interesses; 

- mit ihr befaßte er sich immer 
wieder in Aufsätzen, Vorle
sungen, Vorträgen, und nicht 
von ungefähr versammelte 
sich zum 70. Geburtstag ein 
Symposion von Schülern um 
Helmut Viebrock und einen 
zentralen Text der englischen 
Romantik, um Coleridges Bal
lade vom Ancient Mariner. 

Literaturtheoretische Beschäf
tigung mit Problemen der Sti
listik mündete in das Buch 
Theorie und Praxis der Stil
analyse (1977), erstreckte sich 
aber auch auf Viebrocks Ar
beiten zur politischen Rheto
rik, die den Gegenstandsbe-
reich der Anglistik auf 
nicht-poetische Texte aus-
dehnte. Zwischen 1965 und 
1972 organisierte er eine inter-

disziplinäre Forschungsgrup
pe deutscher und englischer 
Wissenschaftler im Rahmen 
des FOTschungsprogramms 

. "Neunzehntes Jahrhundert" 
der Thyssen-Stiftung, woraus 
mehrere . Studien zur politi
schen Rhetorik in England 
und Deutschland erwuchsen. 

Als Emeritus hat Helmut Vie
brock seine Gelehrtentätigkeit 
vornehmlich der Frühphase 
dieses Jahrhunderts und da 
den Verhältnissen und Ver
wandtschaften von Literatur 
und Kunst gewidmet. Ein 
Vortrag auf dem Berliner Ang
listentag 1979, "Das Bild zwi
schen Impressionismus und 
Expressionismus in England 
um 1910", gab eine Vorschau 
auf dieses neue Interessen
feld : die Zeit des Durch
bruchs der "modernen" Kunst 

und Literatur vor dem Ersten 
Weltkrieg. ,Mittlerweile bezeu
gen Erkundungen zu Wynd
harn Lewis, dem Literaten und 
Künstler, Publikationen zu T. 
E. Hulme, zu D. H. Lawrence 
als Maler, zu Katherine Mans
field, zu John Betjeman, Vor-, 
träge wie der über die engli
schen ,poetae laureati' dieses 
Jahrhunderts Viebrocks Stu
dien und Forschungen auf 
diesem Felde. Eine brillante 
Probe dieser Studien - wie 
seiner Kunst des Vortrags -
bot Viebrock dem Publikum 
der Deutsch-Englischen Ge
sellschaft jüngst .. unter dem Ti
tel "Cezannes Apfel im Gar
ten der englischen Literatur". 
Es fügt sich in diesen Zusam
menhang, daß der 75. Ge
burtstag am 5./6. November 
mit einem Symposion zum 
Thema "Die Moderne um 
1910" an dieser Universität 
akademisch gefeiert werden 
soll. Die Feier wird gelten 
dem Jubilar, der dieser Uni
versität, der seinem Fach, der 

Helmut Viebrock zum 75. Geburtstag: 

, Festvortrag und Kolloquium 
Zur Feier des 75. Geburtstages von Professor Emeritus Dr. Dr. 
h.c. Helmut Viebrock, F.R.S.A., finden am Donnerstag, 5. No
vember, um 18 Uhr S.t. in der Aula der Universität ein Festvor-

trag von Professor Dr. Gert Mattenklott (Marburg) 

"Der Wiederaufbau deutscher Prosa am Beispiel der englischen. 
Borchardt, Hofmannsthai, Kassner lesen englische Dichter" 

und am Freitag, 6. November, im Hörsaal des Instituts für 
England- und Amerikastudien (Kettenhofweg 130) um 10 Uhr 

und um 14 Uhr ein Kolloquium 

"Die Moderne um 1910" statt. 

Es laden dazu ein der Präsident der Johann Wolfgang Goethe
Universität, der Dekan des Fachbereichs Neuere Philologien, 
der geschäftsführende Direktor des Instituts für England- und 

Amerikastudien. -

seinen Kollegen, Schülern und 
Studenten wichtige Impulse 
und Anregungen gab; sie wird 
aber auch gelten dem, der sich 
nie aus dem Stande des Ler
nenden, des ,student' im engli
schen Sinne des Wortes, drän
gen ließ; der sich Impulsen 
aussetzt und für Anregung 
empfänglich bleibt: einem be
weglichen Beweger. 

Von jeher hat ihn diese Be
weglichkeit über die Grenzen 
des Faches hinausgeführt, in 
jünger.~r Zeit auf , den Bahnen 
des Ubersetzers zu Freund
schaft und literarischer Ko
operation mit Sir Yehudi Me
nuhin und Lady Diana Menu
hin. 

Die Beschäftigung mit Benja
min Brittens Oper "A Mid
summernight's Dream" ist ein 
anderes Zeugnis dieser Be
weglichkeit, die hier den 
Shakespeareforscher Viebrock 
vom Anglistischen ins Musi
kalisch-Theatralische aus
schwärmen läßt. 

Wie er über die Grenzen der 
deutschen Anglistik der 
Deutsche Anglistentag gratu
Iierte ' ihm bei seiner diesjähri
gen Tagung in Tübingen als 
seinem Mitbegründer und Eh
renpräsidenten - hinaus sich 
Geltung und Ruf erwarb, läßt 
sich daran ermessen, daß er 
Associate Fellow von Clare 
Hall in Cambridge und, seit 
1973, Mitglied der Royal So
ciety of Arts in London ist. 
Daß die Verdienste, die er 
sich als Direktor des Amerika
Instituts in der Rezeption 
amerikanischer Literatur und 
Literaturwissenschaft, wie in 
der Förderung der Kontakte 
zu amerikanischen Wissen
schaftlern und Universitäten 
erwarb, unvergessen sind, be
zeugt die Anerkennung, die er 
in der Verleihung der Ehren
doktorwürde der Jacksonville 
University in diesem Jahr er
fuhr. 

Das Symposion zu Ehren Hel
mut Viebrocks - am 5./6. 
November - feiert nicht nur 
den Geburtstag des Jubilars, 
sondern auch die wissen
schaftliche und freundschaftli
che Verbundenheit, die der 
Geehrte dem Englischen Se
minar bis heute gewährt und 
bewahrt hat. Klaus Hofmann 

Ulrich Keller 
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Prof. Klaus Weltner 60 
Klaus Weltner wurde am I. 
August 1927 in Rinteln gebo
ren. Nach Schulbesuch, unter
brochen durch Kriegsdienst 
und Kr,iegsgefangenschaft, 
legte er 1947 sein Abitur ab, 
studierte danach Physik an 
der TH Hannover und promo
vierte 1956 bei H. Barteis und 
G. Burkhard mit einer Arbeit 
über "Die optischen Eigen
schaften von Hochtemperatur
plasmen". Klaus Weltner be
gann sich danach intensiv mit 
Fragen des Physiklernens und 
des Physikunterrichts zu be
fassen. Zunächst Assistent bei 
G. Simon an der Päd. Hoch
schule Oldenburg, wurde er 
1956 an den Lehrstuhl für Di
daktik der Physik und Chemie 
an der Päd. Hochschule Osna
brück berufen. 1969 folgte er 
einem Ruf an die 'Päd. Hoch
schule Berlin. Seit 1970 ver
tritt er das Fach Didaktik der 
Physik an der Johann Wolf
gang Goethe-Universität. 
1970-1975 war er zugleich 
Abteilungsleiter am Bildungs
technologischen Zentrum in 
Wiesbaden. 

Klaus Weltner zeichnet sich 
durch eine bemerkenswerte 
Breite der Interessen und Ak
tivitäten aus, was ebenso aus 
der Vielseitigkeit seiner Veröf
fentlichungen und Bücher wie 
aus der Zahl ' unterschiedlicher 
Positionen deutlich wird. Der 
Schwerpunkt der Lehr- und 
Forschungstätigkeit betrifft 
die Vermittlung physikalischer 
Kenntnisse in allen Ausbil
dungsstufen, unter besonderer 
Beachtung der Anforderun
gen, die sich in einer durch 
die Technik geprägten Welt 
ergeben. Typisch für seine Ar
beit ist das breite Fundament 
- ausgehend von der Physik 
bis hin zu psychologischen, 
erziehungswissenschaftlichen 
und informationstheoretischen 
Aspekten. 

Mit seiner Habilitationsarbeit 
1970 hat er die Verfahren zur 
Messung der subjektiven In
formation von Schriftsprache 
verfeinert und weiterentwik
kelt, sowie eine Metliode ge
funden, die Information von 
Lehrstoff in der Maßeinheit 
der Informationstheorie zu 

messen. Auf dem Gebiet der 
Entwicklung von Lehrpro
grammen hat er zahlreiche, 
auch international anerkannte 
Projekte durchgeführt. .Dabei 
hat ihn die Beschäftigung mit 
den Randbedingungen und 
Unterstützungsmöglichkeiten 
für das selbständige und ei
gen verantwortete Lernen zum 
Begriff des autonomen Ler
nens und zur Entwicklung der 
Methodik der "integrierenden 
Leitprogramme" geführt. Die
se Leitprogramme unterstüt
zen zunächst durch detaillierte 
Anleitungen, Hilfen und Zu-

satzerläuterungen das Lernen 
anhand von Lehrbüchern, ver
mitteln und üben dann aber 
effiziente Lerntechniken, um 
Schüler und Studenten zu 
autonomem Lernen zu befähi
gen. Das mit seinen Mitarbei
tern entwickelte Lehrbuch 
und Leitprogramm "Mathe
matik für Physiker" ist inzwi
schen ins Englische übertra
gen. 

Prof. Dusan Drahovsky t 

Eine charakteristische Nei
gung Klaus Weltners gilt aber 
auch dem kleinen, aber feinen 
Experiment - genannt seien 
sein Modell für das breitenab
hängige Foucault-Pendel, 
seine Entdeckung der Zentral
drift frei rollender Kugeln auf 
rotierenden Scheiben und 
seine Demonstrationsversuche 
zur Druckabhängigkeit der 
Brownschen Molekularbewe
gung. Aus der kritischen Re

,flexion eingefahrener Lehr-
routinen entwickelte er kon
struktiv neue Darstellungen, 
die sowohl sachlich zutreffen
der wie für den Schüler ver
ständlicher sind. Jüngstes Bei
spiel dafür ist seine Darstel
lung des aerodynamischen 
Auftriebs, die sich auf Rück
stoßbetrachtungen, anstatt auf 
das Bernoullische Gesetz 
stützt. Sie ist physikalisch 
tragfähiger und verknüpft die 
'Physik des Fliegens deutlich 
mit den Grundprinzipien der 
Mechanik. 

Am 21. Juni 1987 verstarb 
Herr Prof. Dr. Dusan Dra
hovsky im Alter von 47 Jah
ren. Er war seit dem 1. April 
1971 im Gustav-Embden-Zen
trum der Biologischen Chemie 
tätig. Durch seinen Tod hat 
der Fachbereich Humanmedi
zin einen seiner besten 
Wissenschaftler und einen lie
benswerten Menschen viel zu 
früh verloren. Die Arbeiten 
von Prof. Dr. Drahovsky wa
ren ohne jegliche Schönfärbe
rei einfach exzellent, entspre
chend groß sein internationa
les Ansehen, das sich ja leicht 
an all seinen Gästen aus aller 
Welt ablesen ließ. Sein Tem
perament und seine Jungen
haftigkeit ließen oft sein wah
res Alter vergessen. Er war ein 
ungeheuer intensiver Arbeiter, 
sprühend von Ide~n, die er 
faszinierend weiterzugeben 
verstand und damit jungen 
Kollegen ein glänzendes Vor
bild gab. Er forderte nichts, 
was er nicht von sich selbst 
verlangte, und das war extrem 
viel. Insofern war er ein harter 
Doktorvater, aber ein echter. 
Keiner seiner Doktoranden ist 
sich je verlassen vorgekom-

men, immer war er mit Ideen, 
Rat und Tat für sie da. Die 
Wissenschaft hat noch auf vie
le weitere wegweisende Ergeb
nisse aus seinem Labor hoffen 

können. Nun ist er nicht mehr 
.bei uns, aber unter uns allen, 
die ihn kannten und von Her
zen gern hatten. Er war ein 
treuer Freund. Dietmar Gericke 

Klaus Weltner war Präsident 
der Deutschen Gesellschaft 
für Kybernetik, Vorsitzender 
der Gesellschaft für Didaktik 
der Chemie und Physik sowie 
der Gesellschaft für Pädago
gik und Information. Er ist 
derzeit Vorsitzender der Ar
beitsgemeinschaft Fachdidak
tik der Naturwissenschaften 
und Mathematik. Unüberseh
bar sind das bildungspoliti
sche Engagement und das da
mit verbundene Bemühen, ra
tionalem naturwissenschaftli
chem Denken Geltung zu ver
schaffen und die mit der Inte
gration der gesamten Lehrer
ausbildung in die Universität 
verbundenen Probleme lösen 
zu helfen. Nikolaus 'Barth 
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Die Mitglieder im neuen Konvent 
Professoren 

Liste 1: NIK 

I. Ulrich Muhlack, FB 08 
(Hans-Georg Siedentopf, 
FB 19) 

2. Horst Dieter Schlosser, 
FBIO 
(Friedrich Willi Pons, 
FB 16) 

3. Ingrid Deusinger, FB 05 
(Adelheid Staudte, FB 09) 

4. Volker Nitzschke, FB 03 
(Klaus Allerbeck, FB 03) 

5. Wolf Spemann, FB 09 
(Hans-Jürgen Brandt, 
FB 09) 

Liste 2: Liberale Hochschul
reform 

1. Werner M-artienssen, FB 13 
(Klaus-Peter Vogel, FB 17) 

2. Wolfgang Naucke, FB 01 
(Joachim Weidmann, 
FB 12) 

3. Hans v. Steuben, FB 09 
(Lothar GaU, FB 08) 

4. Herbert Oelschläger, FB 15 
(Hugo Fasold, FB 15) 

5. Richard Hauser, FB 02 
(Hans Barteis, FB 02) 

6. Joachim Weidmann, FB 12 
(Klaus Bethge, FB 13) 

7. Dietrich Wolf, FB 13 
(Rainer Jelitto, FB 13) 

8. Klaus Waldschmidt, FB 20 
(Mario Dal Cin, FB 20) 

9. Lothar GaU, FB 08 
(Maria R.-Alföldi, FB 08) 

10. Hans-Walter Wodarz, 
FB 11 
(Ekkehard May, FB 11) 

11. Hartrnut Fuess, FB 17 
(Jürgen Feierabend, FB 16) 

Liste 3: Fördert Frauen 
in der Wissenschaft 

I. Gisela Oestreich, FB 05 
(Hadwig Hörner, FB 09) 

2. Elke Tharun, FB 18 
(Jarmila Dufek, FB 19) 

3. Helga Deppe, FB 04 
(Gabriele Pommerin, 
FB 04) 

4. Barbara Kellner, FB II 
(Christa Bürger, FB 10) 

5. Gerda Lauerbach, FB 10 
(Irmgard Schickhoff, 
FB 18) 

6. Heide Kallert, FB 04 
(Gertrud Beck-Schlegel, 
FB 04) 

Liste 4: Ratio 73 

I. Klaus Hübner, FB 19 
(Bernhard Kornhuber, 
FB 19) 

2. Horst Klein, FB 13 
(Reiner Dreizier, FB 13) 

3. Christi an Winter, FB 16 
(Kurt Fiedler, FB 16) 

4. Horst Naujoks, FB 19 
(Ralph Schubert, FB 19) 

5. Dieter Rehm, FB 14 
(Walter Sterzei, FB 14) 

6. Notker Hammerstein, 
FB08 " 
(Hermann Schrödter, 
FB 06) 

7. Wilhelm Hilgenberg, 
FBI6 
(Horst Lange-Bertolat, 
FB 16) 

8. Hans Urban, FB 17 
(Günter Nagel, FB 17) 

9. Dieter Windecker, FB 19 
(Gustav Hör, FB 19) 

10. Fritz Abb, FB 02 
(Rosemarie Kolbeck, 
FB02) 

11. Volker Bohn, FB 10 
(Brigitte Schlieben-Lange, 
FB 10) 

12. Klaus Weltner, FB 13 
(Reinhard Becker, FB 13) 

13. Jürgen Bereiter-Hahn, 
FBI6 
(Theodor Gies, FB 16) 

Wissenschaftliche 
Mitarbeiter 

Liste 1: NIK 

I. Wilfried Forstmann, FB 08 
(Rudolf Mehlig, DZ) 

2. Karl-Ludwig Waag, FB 19 
(Johann-Georg Doerten-
bach, FB 19) . 

3. Peter Pickel, FB 14 
(Wilhelm Volk, FB 16) 

4. Claus-Dieter Herzfeld, 
FBI5 
(Petra Nikolajewski, 
FB 15) 

5. Werner Dimpi, FB 09 
(Martin Lenz-Johanns, 
FB09) 

6. Hans-Georg Posselt, FB 19 
(Ute Cammann, FB 19) 

7. Eberhard Dietz, FB 13 
(Wolf Aßmus, FB 13) 

8. Iris Gniosdorsch, FB 06 
(Ursula Kubera, FB 06) 

9. Jack Reis, FB 05 
(Elsbet Orth, FB 08) 

Liste 2: DH 
Demokratische Hochschule 

I. Reinhard SalIer, FB 19 
(Corinna Vogt, FB 19) 

2. Klaus Michael Seebach, 
FB02 
(Claudia Brandt, FB 02) 

3. Otmar Spies, FB 17 
(Werner Joswig, FB 17) 

4. J osef Brink, FB 0 I 
(Caroline Wolff, FB 01) 

5. Hans Zöller, FB 16 
(Gertrude Klinger-Zedlitz, 
FB 01) 

6. Hans-Jürgen Kiowski, 
HRZ 
(Alexander Gerhard, 
FB 13) 

7. Rainer Brähler, FB 04 
(RolfVoigt, FB 03) 

8. Hartrnut Wiesner, FB 13 
(Lothar Spill, FB 13) 

9. Dieter Hellenbrecht, 
FBI9 
(Alfred Hellstem, FB 19) 

10. Martin Windisch, FB 10 
(Gisela Engel, FB 10) 

11. Caroline Wolff, FB 01 

Studenten 

Liste 1: UNABHÄNGIGE 
Fachbereichsgruppen 

1. Silvia Ohde, FB 14 
(Torsten Schmitt-Thomas, 
FB 02) 

2. Thomas Schapitz, FB 12 
(Sabine Dörfler, FB 12) 

3. Beate Schüler, FB 19 
(Lucy Nyiondi, FB 14) 

4. Uwe Geier, FB 03 
(Annette Harries, FB 01) 

5. Gisela Böhm, FB 10 
(Peter Kunth, FB 12) 

6. Oliver Laube, FB 02 
(Rudi Hackei, FB 01) 

J n') 
Liste 2: Undogmatische Linke! 
LINKE LISTE 

I. Klaus Thomas Edelmann, 
FBOI 
(Carmen Hammer, FB 03) 

2. Carmen Hammer, FB 03 
(Andreas Werle, FB 19) 

3. Andreas Werle, FB 19 
(Harry Bauer, FB 03) 

Ergebnis der Wahlen zum Konvent 
Professoren (35 Sitze) 
Wahlberechtigte: 620 
abgegebene Stimmen: 512 
Wahlbeteiligung: 82,6% 

NIK 
Liberale Hochschulreform 
Fördert Frauen in der Wissenschaft 

"Ratio 73 
1985 beteiligte sich die DHR. Sie erhielt 16,4% = 6 Sitze. 

Wissenschaftliche Mitarbeiter (20 Sitie) 
Wahlberechtigte: 1713 
abgegebene Stimmen: 841 
Wahlbeteiligung: 49,1 % 

NIK 
DH 

Studenten (25 Sitze) 
Wahlberechtigte: 30 285 
abgegebene Stimmen: 7750 
Wahlbeteiligung: 25,6% 
Unabhängige Fachbereichsgruppen 
Linke Liste 
JusoHochschulgruppe 
RCDS 
Uni 2000 (MSB u. a.) 

Sonstige Mitarbeiter (10 Sitze) 
Wahlberechtigte: 5101 
abgegebene Stimmen: 1350 
Wahlbeteiligung : 26,5 % 
ÖTV 
FA 

, 

15,0% = 5 Sitze 
31,0% = 1I Sitze 
17,4% = 6 Sitze 
36,6 % = 13 Sitze 

45,8 % = 9 Sitze 
54,2 % = 1 I Sitze 

23,9 % = 6 Sitze 
33,0 % = 8 Sitze 
15,6% = 4 Sitze 
19,8 % = 5 Sitze 
7,9 % = 2 Sitze 

69,9 % = 7 Sitze 
30,1 % = 3 Sitze 

* Die ÖTV hatte sich an der Wahl 1985 nicht beteiligt. Die FA erhielt alle 10 Sitze. ' 

(Wahl 1985) 
(614) 
(509) 
(82,9) 

(12,6 = 4) 
(30,5 = 11) 
(-) 
(40,5 = 14) 

(Wahl 1985) 
(1680) 
(774) 
(46,0) 

(40,4 = 8) 
(59,6 = 12) 

(Wahl 1986) 
(30565) 
(7939) 
(26,0) 
(24,9 = 6) 
(31,4 = 8) 
(17,4 = 4) 
(19,0 = 5) 
( 7,3 = 2) 

(Wahl 1985) 
(5014) 
(975) 
(19,5) 
(*) 
(*) 

4. Immanuel Stieß, FB 07 
(Hermann Tertilt, FB 06) 

5. Kristin Braun, FB 10 
(Gisela Metteie, FB 08) 

6. Gerd Fischer, FB 03 
(lmmanuel Stieß, FB 07) 

7. Bianca Denfeld, FB 02 
(Uwe Risch, FB 03/13) 

8. Uwe Risch, FB 03/13 
(Tim Darmstaedter, FB 10) 

Liste 3: JungSozialisten-Hoch
schulgruppe 

I. Jörg Burbach, FB 02 
(Iso Himmelsbach, FB 03) 

2. Thomas Obeth, FB 03 
(Filiz Karahasan, FB 04) 

3. Dirk Kratz, FB 02 
(Klaus Grillmaier, FB 08) 

4. Stephanie Mohr, FB 04 
(Klaus-Dieter Stork, 
FB03) 

Liste 4: Ring Christlich 
Demokratischer Studenten 

I. Uwe Krüger, FB 13 
(Sylvia Schmidt, FB 01) 

2. Bert Worbs, FB 08 
(Antje Richter, FB 10) 

3. Andreas Schneider, FB 01 
(Martin Janssen, FB 01) 

4. Hans-Christoph Weibler, 
FB03 
(Christine Lotz, FB 19) 

5. Marcus Kieper, FB 01 
(Ansgar Schutz, FB 02) 

Liste 5: Uni 2000 - Vorwärts ge
gen Rechts! MSB, SUB + Unor
ganisierte 

I. Peter Kraus, FB 06 
(Armin Duttine, FB 03) 

2. Francisco Mari, FB 05 
(Claudia Nietzel, FB 03) 

Sonstige 
Mitarbeiter 

Liste 1: ÖTV 

I. Willi Lang, FB 19. 
(Werner Scholze, FB 19) 

2. Dieter Klein, FB 03 
(Wolfgang Weißmann, 
FB 13) 

3. Rosemarie Burkhard, 
FBI9 
Rosaria Tondo, FB 19) 

4. Annette Krause, FB 04 
(Heide Scheu, FB 03) 

5. Vera Henrici, FB 19 
(Christa Hansen, FB 19) 

6. Angelika Marx, FB 17 
(Edith Münch, FB 14) 

7. Wemer Scholze, FB 19 
(Karlheinz Schanz, FB 19) 

Liste 2: Fortschrittliche Aktion 
FA 

I. Karl Weil, FB 19 
(Helmut Habermann, 
FB 19) 

2. Rudolf Düker, Verw. PR 
(Hans Grasmück, FB 16) 

3. Helmut Habermann, FB 19 
(Robert Giesel, FB 19) 

Ausschreibung des 
Ernst-Richert-Preises1988 
" Der Ernst-Richert-Preis 1988 

wird hiermit ausgeschrieben. 
Vorschläge für die Verleihung 
müssen bis zum 30. November 
1987 dem Bundesminister für in
nerdeutsche Beziehungen, Post
fach 120250, 5300 Bonn I, über
sandt werden. Daten zum Werde
gang des Autors sind beizufügen. 
Sofern noch nicht veröffentlichte 
Untersuchungen zur Preisverlei
hung vorgeschlagen werden, ist 
das Manuskript mitzusenden. 
Nähere Einzelheiten ergeben 
sich aus dem nachstehend wie
dergegebenen Stiftungserlaß des 
Bundesministers für innerdeut
sche Beziehungen vom I. Juni 
1979· 
~r Bundesminister für inner
aeutsche Beziehungen stiftet zur 
Förderung des wissenschaftli
chen Nachwuchses - bevorzugt 
an den Hochschulen - einen 
Preis für herausragende Leistun
gen auf dem Gebiet der DDR
und vergleichenden Deutsch
landforschung. 
Zur Preisverleihung können Un
tersuchungen aus folgenden wis
senschaftlichen Disziplinen vor
geschlagen werden: Geschichte 
- Recht - Wirtschaft - Politik 
und Gesellschaft - Literatur. 
Preiswürdige Untersuchungen 
sollen nicht nur einen Beitrag zur 
jeweiligen wissenschaftlichen 
Disziplin, sondern auch einen 
Beitrag zur Gesamtanalyse der 
DDR oder der Deutschlandpoli
tik leisten. 
Der Preis trägt den Namen des 
1976 verstorbenen Dr. Ernst Ri
chert, der Hervorragendes zur 
wissenschaftlichen Erkenntnis 
und Darstellung der gesellschaft
lichen Wirklichkeit in der DDR 
geleistet hat. 
Der Ernst-Richert-Preis wird, 
wenn die Voraussetzungen gege
ben sind, im Abstand von zwei 
Jahren verliehen. Der Preis be
trägt 20000,- DM. 

Die zur Preisverleihung vorge
schlagenen Untersuchungen 
müssen in dem Kalenderjahr, in 
dem der Preis verliehen wird, 
oder in den bei den vorhergehen
den Jahren abgeschlossen und 
sollten veröffentlicht oder zur 
Veröffentlichung angenommen 
worden sein. Wegen der Nicht
ausschreibung des Preises im 
Jahre 1986 werden auch Untersu
chungen angenommen, die 1984 
oder 1985 abgeschlossen wurden. 
Pflichtexemplare von Magister
arbeiten und Dissertationen gei
ten nicht als preiswürdige Veröf
fentlichungen. 

Im allgemeinen soll der Umfang 
der jeweiligen Untersuchungen 
200 Druckseiten nicht über
schreiten. 

Wissenschaftliche Untersuchun
gen können zur Preisverleihung 
von - Hochschullehrern (ein
schließlich Privatdozenten) und 
- Wissenschaftlern an Institu
tionen außerhalb der Hochschu
len in vergleichbarer Stellung 
vorgeschlagen werden. 

Ein Autor kann seine Untersu
chung nicht selbst für die Preis
verleihung vorschlagen. " 

Das Preisgericht besteht aus ei
nem Vertreter des Bundesmini
sters für innerdeutsche Beziehun
gen und den fünf von diesem 
berufenen Mitgliedern des Ar
beitskreises Forschungsförde
rung. Das Preisgericht gibt sich 
im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für innerdeutsche 
Beziehungen eine Geschäftsord
nung. Die Entscheidung des 
Preisgerichts ist unanfechtbar. 

Wissenschaftler, denen der Preis 
zuerkannt werden soll, müssen 
zuvor befragt werden, ob sie be
reit sind, den Preis anzunehmen. 

Der Bundesminister für 
innerdeutsche Beziehungen 
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·. Tropenökologie: Eine Chance 
für · den Regenwald 
Vom 25. bis 27. Juni fand an 
der ökologischen Feldstation 
der Universität Würzburg ein 
Treffen deutscher Tropenöko
logen statt, zu dem die Deut
sche Forschungsgemeinschaft 
auf Grund einer Initiative von 
Prof. Linsenmair/Zoologie 
Würzburg eingeladen hatte. 
Das Bundesministerium für 
Forschung und Technologie 
und die Stiftung Volkswagen
werk hatten einen Vertreter 
gesandt. 
Als Leiter des Arbeitskreises 
Ethoökologi~ im Fachbereich 
Biologie der Universität 
Frankfurt, in dem seit über 
zehn Jahren von der Deut
schen Forschungsg~mein
schaft geförderte tropenökolo
gische Projekte bearbeitet 
werden, nahm Prof. Dr. UI
rich Maschwitz - an diesem 
Treffen teil. Das Forschungs
institut Senckenberg hatte drei 

. Vertreter, Dr. Conert, Dr. Le
lek und Dr. Tobias entsandt, 
die ebenfalls an tropenökolo
gischen Projekten arbeiten. 
Die höchst bedrohliche Situa
tion der tropischen Ökosyste
me ist allgemein bekannt, 
wird aber trotzdem bei uns in 
der Bundesrepublik wenig 
beachtet. In dem schmalen 
Gürtel der tropischen .. Regen
wälder rund um den Aquator 
leben auf ca. 6 % der Landflä
che der gesamten Erde etwa 
50% aller Pflanzen- und Tier
arten. Sie sind in 'vielen Mil
lionen Jahren entstanden und 

Stipendien 
für promovierte 
junge Wissenschaftler 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat die Johann Wolf
gang Goethe-Universität aufge
fordert, für 1988 wieder Anträge 
auf Stipendien zu stellen. 
Gefördert werden promovierte 
junge Wissenschaftler (bis 30 
Jahre), die i. d. R. unmittelbar 
nach der Promotion für ,eine be
grenzte Zeit in der Grundlagen
forschung der Hochschule mitar
beiten und sich dadurch für eine 
künftige Tätigkeit auch außer
halb der Hochschulen weiterqua
lifizieren wollen. 
Habilitanden und Habilitierte ' 
werdeR nicht gefördert. 
Die Förderungsdauer beträgt 
zwei Jahre mit einer Verlänge
rungsmöglichkeit von max. ei
nem Jahr. Das Stipendium be
trägt derzeit monatlich ,2050,
DM, gegebenenfalls zuzüglich ei
nes Verheiratetenzuschlags von 
400,- DM sowie Sach- und 
Reisekostenzuschläge. 
Auswahlkriterien sind neben der 
hervorragenden wissenschaftli
chen Qualifikation des Bewer
bers vor allem ein der Durchfüh
rung der wissenschaftlichen Ar
beit dienender Auslandsaufent
halt während der Förderung und 
ein Bezug der geplanten wissen
schaftlichen Arbeit auf ein außer
universitäres Berufsfeld. 
Vorgesehen sind derzeit vier Ter
mine pro Jahr für die Entschei
dung der Stipendienvergabe 
durch die DFG. Bewerbungen 
!llüssen bei der JWGU (Gradu
Iertenförderung, Bockenheimer 
Landstraße 133, 5. OG., Raum 
501) spätestens bis 20. Januar, 
2Q. April, 20. Juni, 20. Oktober 
(Anderungen vorbehalten) mit 
a~len erforderlichen Unterlagen 
emgereicht werden. 
Bewerbungsunterlagen sind 
ebenfalls bei der Graduiertenför
derung (HA 2235) zu erhalten. 

stellen in ihrer fast unvorstell
baren Vielfalt eine überaus 
reiche "Genbank" dar, die z. 
B. in der medizinischen For
schung von größter Wichtig
keit werden könnte. Dieses 
Schatzhaus unseres Planeten 
wird in rasantem Tempo ge
plündert und vernichtet. Wäh
rend in Mitteleuropa trotz gra
vierender Umweltprobleme 
wie z. B. Waldsterben und 
Meeresverschmutzung ver
gleichsweise nur wenige Arten 
in ihrer Existenz gefährdet 
sind, rechnet man in den Tro
pen mit der Ausrottung einer 
~rt pro Stunde! ' 
Uber 100000 km2 Waldfläche 
werden jedes Jahr unwieder
bringlich vernichtet. Einige 
Industrienationen, etwa Ja
pan, die USA oder Großbri
tannien und auch manche 
Tropenländer haben dies je
doch inzwischen erkannt und 
bemühen sich, vor allem auch 
im eigenen Interesse, hier ge
genzusteuern. Neben dem 
Schutz ist vor allem Erfor
schung notwendig. Sie reicht 
vom Erfassen der oft noch un
bekannten Arten über einfa
che Aufklärung ihrer Lebens
geschichte bis zur Analyse ih
rer physiologischen Leistun
gen 'und ihrer Bedeutung im 
ökologischen Gesamtsystem. 

_ Unser heutiges Wissen über 
, die biologischen Zusammen

hänge in den reichsten Le
bensräumen unserer Erde be
ruht immer noch weitgehend 
auf Annahmen, die wissen
schaftlich noch nicht ausrei-

, chend fundiert sind. 
Die 30 Forscher, die sich in 
dem kleinen Ort Fabrik-Schlei
chach im Steigerwald versam
melt hatten, machten zunächst 
eine Bestandsaufnahme ihrer 
wissenschaftlichen Untersu
chungen in den Tropengebie
ten der Erde. Es zeigte sich, 
daß die deutschen Aktivitäten 
im internationalen Vergleich 
oft weit zurückliegen und daß 
eine Koordiriation bisher völ
lig fehlt. Sie beschlossen da
her, sich gemeinsam für eine 
deutsche Tropenökologie ein
zusetzen, selbstverständlich 
nicht im Alleingang, sondern 
in enger Zusammenarbeit mit 

KHG-Programm' 
Vielfältige Möglichkeiten, Kon
takte und Gemeinschaft zu fin
den - mit und ohne themati
schen Anlaß -, bietet das 
Programm der Katholischen 
Hochschulgemeinde für das 
Wintersemester. Vom Eine
Welt-Laden bis zur Skifreizeit, 
vom Chor bis zum Forum über 
"NeuesDenken" in der Sowjet
union reicht die Palette des Ange
bots. Neben den regelmäßigen 
Gottesdiensten donnerstags um 
19.00 Uhr in der KHG und sams
tags um 18.00 Uhr in der alten 
St.-Leonhards-Kirche am Main
Kai soll in einem Kurs zum,. Tanz 
in der Bibel" erstmals der medita
tive Tanz als religiöse Ausdrucks
form erprobt werden. Vor allem 
für Neu-Frankfurter gibt es eine 
Reihe von Führungen unter dem 
Stichwort "Frankfurt kennenler
nen ". Die erste Führung am 
Samstagnachmittag, dem 24. Ok
tober, informiert über 
"Geschichte und Geschichten 
rund um den Römerberg" . -
Das vollständige Programm ist 
kostenlos zu erhalten im Sekreta~ 
riat der KHG, Beethovenstraße 
28, Tel. 748077; es wird auf 
Wunsch auch an Interessenten 
verschickt. 

den Nationen des Tropengür
tels und mit den anderen 
hochtechnisierten Staaten. Die 
Erforschung und Erhaltung 
der tropischen Ökosysteme ' ist 
eine Aufgabe für die gesamte 
Menschheit. Man einigte sich 
auf ein gemeinsames Konzept 
für ein Schwerpunktpro
gramm, dessen Förderung 
durch . die , Deutsche For
schungsgemeinschaft man sich 
erhofft: Die Artenvielfalt tro
pischer Lebensgemeinschaf
ten, ihre Ursachen, Strukturen 
und funktionelle Auswirkun
gen. In jährlichen Treffen soll 
über Ergebnisse und Schwie
rigkeiten berichtet werden, ein 
Koordinations- und Doku-
mentationszentrum ist not-
wendig. - Auch der Vertreter ~ 
des Forschungsministeriums 
zeigte ein starkes Interesse an 
den Absichten der Biologen 
und legte dar, daß vor allem 
'angewandte Aspekte einer tro
penökologischen Forschung 
und die Kooperation mit den 
jeweiligen Ländern Aussicht 
auf Förderung hätten. Das 
Bundesministerium für For
schung und Technologie un
terstütze bereits solche Projek
te vor allem in Brasilien und 
im Süden der chinesischen 
Volksrepublik. 
Die Stiftung Volkswagenwerk 
will sich an der Errichtung 
und Erhaltung tropischer 
Feldstationen beteiligen. 
Geben wir den Regenwäldern 

-- eine Chance! 
Ulrich Maschwitz Erst das Fahrrad diebstahlsicher anketten, dann in die Mensa. 

Mit dem Bolzenschneider 
auf Fahrradklau 
Auf dem Universitätsgelände 
werden sehr häufig Fahrräder 
gestohlen oder wortlos "gelie
hen". Das ist bekannt, aber ' 
wer will deshalb auf das in 
der Stadt schnellste und flexi
belste Verkehrsmittel verzich-
ten? ' 

Auch der Professor nicht, 
der abends noch schnell in 
seiner Bibliothek in der Mer
tonstraße etwas suchte. Als er 
zwei Stunden später dort her
auskam, waren Campus und 
Fahrradständer - leer. Leer, 
als hätten dort nie ,Fahrräder 
angekettet gestanden. Was 
tun? Wildes Herumsuchen in 
der Umgebung befriedigt zwar 
momentan den Tatendrang, ist 
aber s-innlos. Die Reaktion auf 
dem zuständigen Polizeirevier 
ist überraschend: "Was, wenn 
es nicht versichert war - wo
zu dann überhaupt Anzeige 
erstatten?" (Die AQfklärungs
quote für Rad-Diebstähle liegt 
bei drei bis vier Prozent, aber 

, für Versicherungsschäden ist 
die , Anzeige Voraussetzung.) 
Antwort: "Aus Prinzip und 
um irgendwas zu machen." 
Die Polizisten sehen das weni
ger verkniffen als der Geschä
digte. Selbst wenn sie jeman
den mit einem offensichtlich 
gestohlenen Fahrrad anhalt~n 
- sie müssen es erst einmal 
beweisen. Diebe auf Rädern 
haben' diese immer billig von 
Unbekannt gekauft. Und ' 
wenn jemand ein abgeschlos
senes fremdes Fahrrad durch 
die Straßen trägt, will er es be
stimmt nur zum Fundbüro 
bringen. 

Um zu beweisen, daß ein 
Fahrrad gestohlen ist, braucht 
die Polizei genaue Angaben: 

"Die meisten Radfahrer 
wIssen nicht einmal, worin 
sich ihr Rad von anderen un
terscheidet. Vor allem die 
Fahrrad-Nummer (meist unter 
der Tretk1;lrbel-Achse) kennen 
die meisten nicht (übrigens 
auch die ihres Autoradios 
nicht), obwohl die für die Po
lizei am leichtesten zu identifi
zieren und mit dem Eigentü
mer in Verbindung zu bringen 
ist - vorausgesetzt der Klau 
wurde angezeigt." Wer weiß 
die Nummer seines Fahrrades, 
wo ist sie aufgeschrieben? 
Farbe, Marke, Besonderhei
ten? Es gibt namhafte Fahr
radgeschäfte 'in Frankfurt, die 
verweigern sich p,artnäckig der 
polizeilichen Bitte, diese 
Nummer beim Kauf auf die 
Rechnung zu schreiben (Die 
'Rechnung wird meist behalten 
- wegen der Garantie.) · Eine 
geringere Aufklärungsquote 
belebt ja auch den -Verkauf, 
könnte man denken. Wenn 
aber der ·wahre Eigentümer 
des Rades nicht ausfindig zu 
machen ist, weil der Diebstahl 
nicht angezeigt wurde oder 
die Beschreibung des Fahrra
des zur Identifizierung niCht 
ausreicht, muß die Polizei 
dem Dieb das Fahrrad sogar 
zurückgeben. Da macht es, so 
richtig Spaß, solche Diebstäh
le zu bearbeiten; Verurteilun
gen seien die Ausnahme. 

Wer klaut Räder? Die Poli
zei kennt große Häufigkeits
unterschiede. Man darf ja 
aber nichts für oder gegen he-' 
stimmte Bevölkerungsgruppen 
sagen, also sehen wir mal von 
solchen Wahrscheinlichkeits
überlegungen ab. Viele Diebe 
"leihen" sich die Räder nur 

aus. Die rosten danach auf 
Straßen oder Hinterhöfen still 
dem Sperrmüll . entgegen, 
wenn sie nicht jemand zum 
Revier oder Fundbüro der 
Stadt bringt. Aus Brunnen, 
Main oder Nidda werden vie
le vom Gartenbauamt oder 
während der Jahresübung des 
Taucherklubs geborgen, aber 
sie sehen dann nicht mehr so 
schön aus. Manche Fahrräder 
werden verkauft - auf Floh
märkten und Umgel;mng, auch 
per Annonce. Andere Beute
stücke werden länger gefah
ren. Es gibt Radbesitzer, die 
haben sich ihr Rad zurückge
klaut, aber damit macht man 
sich strafbar, und man muß 
speziell ausgerüstet sein. 

Wie klaut man Räder? Am 
besten hat man einen Bolzen:. 
schneider in der Tasche - für 
manche so selbstverständlich 
wie die FVV-Monatskarte. 
Damit bekommt man Ketten 
leicht entzwei; fÜr die Stahl
seile braucht man länger, aber 
auch nur 20 Sekunden. Wegen 
ihrer Hebelkraft empfehlens
wert sind die 50 cm langen 
Bolzenschneider, die man be
quem im Rucksäcklein mit
nimmt. Für das Stahl-U
Schloß (Citadel) - es kostet 
aber fast einen Blauen 
braucht man dann schon 
einen Schneidbrenner. 

Für den Professor ein Aus
flug in eine andere Welt. 
Einen Tag später rief die Poli
zei an. Jemand hätte vor sei
ner Haustür ein Rad mit zer
schnittenem Stahlseil gefun
den. Die bei der Anzeige ab
gegebene Beschreibung träfe 
darauf zu. 

Es war's! W. Lauterbach 
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E~ziehung, Krise und sozialer Wandel 
Frankfurter Komparatisten auf dem Weltkongreß für Vergleichende Erziehungswissenschaften 

Stärker als andere Fachgebiete 
sind vergleichende Disziplinen 
auf internationale Kommunika
tion angewiesen. Dieser Sachver
halt, der mit ihrer inhaltlichen 
und methodischen Ausrichtung 
unmittelbar zusammenhängt, 
spiegelt sich in der starken inter
nationalen Vern~tzung der ein
schlägigen Fachverbände und 
Gesellschaften. So sind, was die 
Vergleichende Erziehungswis
senschaft anbetrifft, nicht nur die 
in Europa jeweils bestehenden 
nationalen oder regionalen Ver
einigungen in der Comparative 
Education Society in Europe zu
sammengeschlossen. Seit 1970 
besteht darüber hinaus als über
greifender Dachverband der 
World Council of Comparative 
Education Societies, in dem ge
genwärtig 18 nationale bzw. re
gionale Gesellschaften zusam
mengeschlossen sind. Er hat sich 
die weltweite Anregung, Förde
rung und Verbreitung der verglei
chenden Erforschung von Erzie
hungsfragen zum Ziel gesetzt und 
unterstützt zu diesem Zweck die 
internationale Kooperation von 
bzw. mit Einzelforschern, Gesell
schaften und Institutionen (ein
geschlossen die Kooperation mit 
internationalen Organisationen 
wie der UNESCO, dem Interna
tional Institute for Educational 

Frankfurt kennen lernen 
Für neugierige Alteingesessene, 
besonders aber für alle, die der 
Computer der ZVS neu nach 
Frankfurt verschlagen hat, veran
staltet die Katholische Hoch
schulgemeinde an drei Samstag
nachmittagen lokalhistorische 
Führungen an markanten Plätzen 
der Stadt. Den Anfang macht ein 
Spaziergang rund um den Rö
merberg, bei dem viel 
"Geschichte und Geschichten" 
vom alten Frankfurt zu erfahren 
sind. 

Auch das Leben und Schicksal 
der Juden in Frankfurt, das ja im 
Streit um den Börneplatz neue 
tagespolitische Aktualität ge
wonnen hat, kommt ausführlich 
zur Sprache. Trefpunkt für die ca. 
2stündige Führung am Samstag, 
dem 24. 10., ist um 15.30 Uhr das 
Leinwandhaus, Weckmarkt 17 
(zwischen Dom und Main). 

Wer im Lauf der Zeit das Mu
seumsufer kennen lernen möchte, 
kann am Samstag, dem 7. 11., um 
15.30 Uhr bei einer Führung in 
der Städtischen Kunstgalerie 
,.Städel" den Anfang machen. 

' Thema der Führung sind 
"Frauen-Bilder": Die Lebens
und Arbeitsweise von Frauen in 
verschiedenen Jahrhunderten 
wird an Hand von ausgewählten 
Exponaten erläutert. Treffpunkt: 
15.30 Uhr an der Kasse des Stä
dei-Museums, Schaumainkai 63. 

Den Abschluß der Reihe bildet 
ein Rundgang durch den Stadt
teil, an dessen Rand (nur geogra
phisch??) die Uni liegt: Bocken
heim. Das "rote" Bockenheim, 
ursprünglich eines der Frankfur
ter Arbeiterviertel, hat inzwi
schen mehr und mehr ein "grün
aIternatives" Gepräge bekom
men, seit die Ausläufer der 
Studentenbewegung dort die 
Kneipen- und Geschäftsszene 
verändert haben. Wer neugierig 
ist, etwas über das "alte" und 
"neue" Bockenheim und, last not 
least, die 73jährige Geschichte 
der Universität zu erfahren, trifft 
sich am Samstag, dem 21. No
vember, 15.30 Uhr, am Hauptein
gang des Uni-Hauptgebäudes, 
Mertonstraße. 

Weitere Auskunft gibt Lutz 
Lemhöfer, Tel. 748077 / 78. 

Planning, der World Bank u. a.). 
Nicht nur an der Zusammenset
zung des World Councilläßt sich 
ablesen, wie sehr das traditio
nelle Übergewicht Europas und 
Nordamerikas in der metho
disch-theoretischen Definition 
und thematischen Ausfüllung der 
Vergleichenden Erziehungswis
senschaft in den letzten Jahren 

. durch den Hinzutritt und die Ak
tivitäten zahlreicher neugegrün
deter Vereinigungen in Latein
amerika und in Asien relativiert 
worden ist. Auch die Themen 
und die Orte der von diesem 
Dachverband für Vergleichende 
Erziehungswissenschaft in mehr
jährigen Abständen durchge
führten . Weltkongresse spiegeln 
die Schwerpunktverlagerung hin 
zu den Erziehungs- und Entwick
lungsproblemen der Länder der 
Dritten Welt und zur Untersu
chung der weltweiten Verflech
tung von Krisenlagen, Reform
optionen und Kapazitätsproble
men moderner Erziehungssy
steme, die in zunehmend 
komplexer werdenden Interde
pendenzbeziehungen zu ihren ge
sellschaftlichen Umwelten ste
hen. Nach Kongressen in Ottawa 
(1971), Genf (1974), London 
(1977), Tokyo (1980) und Paris 
(1984) tagte der VI. Weltkongreß 
für Vergleichende Erziehungs
wissenschaft vom 5. bis 11. Juli 
1987 in Rio de Janeiro, und damit 
zum ersten Mal in einem soge
nannten Schwellenland der süd
lichen Hemisphäre: -
Das Rahmenthema des Kongres
ses, "L'education, la crise et le 
changement" , erwuchs auf dem 
Hintergrund der weltwirtschaftli
chen Krisenerscheinungen seit 
den 1970er Jahren und war in
haltlich bezogen auf die Untersu
chung der daraus erwachsenden 
Konsequenzen für die weiteren 
Entwicklungsperspektiven in 
Wirtschaf~t Gesellschaft und Er
ziehung. Uber die ursprünglich 
stark bildungsö~onomisch ge
faßte Konzeptualisierung hinaus 
wurde die Kongreßthematik aber 
sehr schnell erweitert um gesamt
gesellschaftlich-kulturelle und 
philosophisch-ethische Analyse-

dimensionen. Spätestens in den 
Eröffnungs- und Plenarvorträ
gen wurde diese Erweiterung in 
beeindruckender Weise vorge
nommen, u. a. von so bekannten 
Sozial wissenschaftlern wie Fern
ando H. Cardoso (Sao Paulo), 
German W. Rama (Santiago) 
oder J. D. Sethi (New Delhi). Der 
Kongreß fand mit ihren - wie 
mit vielen weiteren - Analysen 
den Anschluß an umfassendere 
Reflexionen auf die Zusammen
hänge von Erziehung und Mo
dernisierung. Es ging bei dem 
Thema "L'education, la crise et le 
changement" , wie es der Staats
sekretär im brasilianischen Bun
des-Erziehungs-Ministeri um 
zwar nicht dem Begriff, wohl 
aber der Sache nach ausdrückte, 
um nichts anderes als um die 
"Dialektik der Aufklärung": um 
das Zugleich von gesellschaftli
cher Transformation und unaus
weichlich damit einhergehendem 
Wertewandel, von neu geschaffe
nem Reichtum bei Verlust an 
Tradition und humanen Qualitä
ten, von Aufbau und Auflösung, 
und bei alledem um die poli
tisch-pädagogische Erwartung 
"de preparer un homme nouveau 
pour organiser et construire cette 
modernite". 
Wie bei einem Kongreß dieser 
Größenordnung nicht anders zu 
erwarten, ließ die Ausfüllungdie
ses Rahmenthemas in sechs 
Haupt-Kommissionen, 26 Work
shops und 250 Referaten großen 
Spielraum für unterschiedliche 
theoretische Opti<men, methodi
sche Zugangs weisen und thema
tische Schwerpunktsetzungen. 
Nachdenklich muß es anderer
seits stimmen, daß bei einem in
tellektuellen Ereignis dieser Grö
ßenordnung unter den 550 Teil
nehmern aus 40 Ländern nur fünf 
deutsche Wissenschaftler vertre
ten waren. 
Doch reiht sich diese Tatsache 
ein in eine lange Reihe von Hin
weisen auf die relative internatio
nale Isolierung deutscher Erzie
hungswissenschaft und die be
dauerliche RandsteIlung des 
Deutschen als Wissenschafts
sprach~: ~s zeugt andererseits 

Workshop über · 
troposphärisches 0 H 
Das Problem der Messung 
und Erforschung des tropo
sphärischen Hydroxyl-Radi
kals (die Wasserstoff-Sau er
stoffverbindung OH), insbe
sondere seine Verteilung in 
der Troposphäre, stellt eine 
einzigartige Herausforderung 
an die Molekülanalytik dar, 
der weltweit große Anstren
gungen entgegengebracht wer
den. Zu diesem Thema hatte 
die Projektträgerschaft, Ge
sellschaft für Strahlen- und 
Umweltforschung mbH, Mün
chen, des BMFT nach Frank
furt eingeladen, um über den 
Stand der Forschung zu be
richten. Die Vorbereitungen 
wurden von Prof. Dr. F. J. 
Comes und seinen Mitarbei
tern ausgeführt, der sich mit 
einem Teil seiner Arbeitsgrup
pe ebenfalls an diesen Ar
beiten beteiligt. Forschungsar
beiten zu diesem Thema wer
den im wesentlichen in den 
USA und in der Bundesrepu
blik Deutschland ausgeführt. 

Die Arbeiten, die eng mit dem 
atmosphärischen Ozon zusam
menhängen, sind von grund-

sätzlichem Interesse für die 
Atmosphärenchemie, da das 
OH-Rakikal - auch Wasch
mittel der Atmosphäre ge
nannt - eine Schlüsselrolle in 
dieser Chemie einnimmt. 
Die Vorträge und Diskussio
nen behandelten deshalb nicht 
nur den aktuellen Stand der 
Entwicklung geeigneter Meß
verfahren, sondern waren um
rahmt mit Information über 
den Ozonhaushalt, die wichti
ge UV-Bilanz der Sonnenein
strahlung wie auch der Che
mie der OH-Radikale. 
Die weltweit diskutierten Ver
fahren basieren vor allem auf 
der Lasertechnologie und steI
len damit eine Herausforde
rung für die mit diesen hoch
technisierten Meßgeräten ar
beitenden Forscher dar. 
Die etwa 50 Teilnehmer des 
Workshops, es waren nur am 
Problem unmittelbar Beteiligte 
geladen, hatten nach der ein
tägigen Diskussion noch die 
Gelegenheit, die im Institut 
für Physikalische und Theore
tische Chemie in Frankfurt 
aufgebauten Systeme zu be
sichtigen. 

von der Stellung, die - in kom
plementärer Ergänzung - die 
Frankfurter Hochschuleinrich
tungen mittlerweile in der Vertre
tung der Vergleichenden Erzie
hungswissenschaft in der Bun
desrepublik einnehmen, daß drei 
dieser fünf deutschen Vertreter 
aus Frankfurt kamen und z. T. 
auch noch Leitungsfunktionen in 
der Durchführung des Kongres
ses wahrnahmen: 

Prof. Dr. Wolfgang Mitter vom 
Deutschen Institut für Interna
tionale Pädagogische Forschung, 
selbst vier Jahre lang Präsident 
der Comparative Education So
ciety in Europe, leitete die 111. 
Kommission "Comparison in 
pedagogy, re cent trends", Dr. 
Heinz-Peter Gerhardt vom Fach
bereich Erziehungswissenschaf
ten, mehrere Jahre lang Gastpro
fessor an der Universität von 
Natal in Nordbrasilien, referierte 
\.iber "An ex-post analysis of a 
Iiteracy campaign with the 
Paolo-Freire system". Prof. Dr. 

Jürgen Schriewervom Institut für 
Allgemeine Erziehungswissen. 
schaft, derzeit Vorsitzender der 
Kommission für Vergleichende 
Erziehungswissenschaft der 
Deutschen Gesellschaft für Er. 
ziehungswissenschaft, leitete ge. 
meinsam mit Professor Brian 
Holmes von der Universität Lon. 
don die V. Kommission über 
"Theories and Methods in Corno 
parative Education" und refe. 
rierte - wie auch bei einem an. 
schließenden Seminar an der 
Bundes-Universität von Pernarn. 
buco in Recife im Nordosten 
Brasiliens - über "The Method 
of Comparison and the Need for 
Externalisation". Ein von beiden 
herausgegebener gleichnamiger 
Band, in der Arbeiten einer im 
Rahmen des World Council ge· 
bildeten informellen Studien· 
gruppe über Theorie- und Me· 
thodenfragen der Vergleichen. 
den Erziehungswissenschaft zu· 
sammengefaßt sind, wird gegen 
Jahresende erscheinen. 

Jürgen Schrie wer 

Studienabschluß - und dann? 
Information und Orientierung für ausländische 

Studierende und Absolventen/innen 
Jeden Dienstag im Wintersemester 1987/88 
14 bis 16 Uhr, Raum 520 im Sozialzentrum 

Kunstpädagogikstudenten 
arbeiten mit Marmor 
Wir, sieben Studenten des Insti
tuts für Kunstpädagogik, Haupt- . 
klasse Plastik und Design (Prof. 
Spemann), hatten die Möglich
keit, in der marmorvorverarbei
tenden Firma Thust in Balduin
stein an der Lahn für eine Woche 
intensiv die Arbeit am Stein zu 
erfahren. Herr Thust stellte uns 
nicht nur den schönsten Arbeits
platz auf seinem Gelände zur 
Verfügung, sondern auch Mar
mor aus verschiedenen Ländern, 
der bei der Grabsteinproduktion 
in genügend großen Reststücken 
abfällt. Zudem stand uns Bild
hauer Helmut Jung während der 
gesamten Zeit mit fachmänni
schem Rat zur Seite. 
Manche von uns hatten vorher 
ein Handmodell hergestellt, an
dere brachten konkrete Vorstel
lungen mit, wieder andere ließen 
sich von Form und Farbe der 
Steine inspirieren. So hatte sich 
jeder am ersten Nachmittag "sei
nen" Stein ausgesucht, und wir 
fingen an zu "nageln", wie~ es 
Bildhauer Jung nannte, bevor er 
uns die richtigen Techniken und 
Kniffe zeigte. Langsam gewöhn
ten wir uns und auch unsere Kno
chen an die ungewohnte Arbeit, 
und es begann Spaß zu machen. 
Dadurch, daß wir sechs Tage hin
tereinander, weit weg von Frank
furt, arbeiten konnten, entwik
kelte sich ein Arbeits- und 
Gestaltungsprozeß, wie er an der 
Uni wegen der vielen zeitlichen 
und auch inhaltlichen Unterbre
chungen nicht zustande kommen 
kann. Zudem konnten wir uns in
nerhalb der gl~ichbleibenden 
Gruppe durch Ideen, Kritik und 
Fragen gegenseitig unterstützen. 
Allerdings traten auch Spannun
gen auf - teilweise dadurch, daß 
wir nicht alle einhellig begeistert 
waren vom Einsatz der lauten 
Maschinen, wie Preßlufthammer 
und Trennschneider. Aber das 
Hauen in Stein birgt ja auch die 

Möglichkeit der Aggressionsab-
fuhr in sich. . 

Abgesehen davon ermöglichte 
uns das Arbeiten auf dem Be
triebsgelände der Firma Thust 
neben einer Einführung in die 
Marmorbearbeitung auch Ein
blicke in die industrielle Ferti
gung von Grabsteinen. Von dem 
Sägen tonnenschwerer Steinqua
der zur Plattenform, dem Ausfrä
sen der Form und deren anschlie
ßendem Schleifen und Polieren, 
konnten wir die maschinelle Seite 
der Bearbeitung mitverfolgen. 
Diese vorgearbeiteten Grundfor
men erfuhren dann eine indivi
duelle Gestaltung durch Stein
metze und Bildhauer . . Deren 
Arbeit mit Preßluftmeißeln stand 
unsere aus pädagogischen Grün
den zumindest anfänglich be
wußt traditionelle Handarbeit 
mit Hammer und Meißel gegen
über. Zu diesem Spannungsver
hältnis der Arbeitsweise und des 
Arbeitstempos kam der Kontrast 
der freien Formgebung unserer 
hauptsächlich ungegenständli
ehen Arbeiten zu den Auftrags
stücken aus dem Firmenpro
gramm. Doch gerade diese Kon
traste machten für beide Seiten 
den besonderen Reiz dieser Ver
anstaltung aus. 

Das Zusammentreffen des 
"Elfenbeinturm-Denkens" unter 
uns Studenten und des kalkulie
renden "Ökonomie-Denkens" in 
einer industriellen Produktion 
stellte aber keinen unüberwindli
chen Gegensatz zwischen den 
bei den Gruppen dar, sondern 
machte neugierig aufeinander. 
Es war Gelegenheit in vielen ge
mütlichen Runden, Gedanken 
auszutauschen und sich einander 
anzunähern. Glücklicherweise 
soll dieses Projekt nicht einmalig 
bleiben. Herr Thust macht das 
Angebot, esjährlich zu wiederho
len. 
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Hochschulgesetze : Entwurf und Stellungnahme der KHU 
Die Fraktionen der eDU und der FDP haben am 2. Juni 
1987 ein Gesetz zur Anpassung hochschulrechtlicher Vor
schriften an das Hochschulrahmengesetz eingebracht. Die
ser Gesetzentwurf wird nachstehend bezüglich der Änderun
gen des Hessischen Hochschulgesetzes und des Hessischen 
Universitätsgesetzes abgedruckt. 
Am 9. September 1987 fand vor dem Ausschuß für Wissen
schaft und Kunst des Hessischen Landtages eine Anhörung, 
unter anderem auch der Konferenz hessischer Universitäts
präsidenten, statt. Die Stellungnahme der KHU, die der 
Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank
furt am Main als derzeitiger Vorsitzender der KHU abgege
ben hat, wird nachfolgend abgedruckt. Der Ausschuß für 
Wissenschaft und Kunst des Hessischen Landtags wird am 
14. und 15. Oktober 1987 über Abänderungsanträge 
beschließen. 
Der Hessische Landtag wird das Gesetz wahrscheinlich in 
seiner Sitzung am 27. bis 29. Oktober verabschieden. 

Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CD U und der F.D.P. 
für ein Gesetz zur Anpassung hocbscbulrecbtIicber Vorscbriften' 
an das Dritte Gesetz zur Änderung des Hochschulrabmengesetzes 

A. Problem 
I. Das hessische Hochschulrecht muß bis zum 15. November 1987 den Vor

schriften des Dritten Gesetzes zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes . 
des Bundes vom 14. November 1985 (BGB!. I S. 2090) angepaßt werden. 

2. Die antragstellenden Fraktionen müssen mit dieser Vorlage einer Verpflich-
tung, die in der 11. Wahlperiode nicht erfüllt wurde, nachkommen. 

B. Lösung · 
Das hess!sche Hochschulre~ht wird durch Auf~ahme der zwingend vorgeschriebe
nen Bestimmungen des Dritten Gesetzes zur Anderung des Hochschulrahmenge-' 
setzes des Bundes vom 14. November 1985 in die vier die Hochschulangelegenhei
ten regelnden Landesgesetzes neu gefaßt. Dabei werden gesetzliche Voraussetzun
gen für eine verbesserte Leistungsfähigkeit der Hochschulen dadurch geschaffen, 
daß . 

- die Autonomie der einzelnen Hochschule gestärkt, 
- die Vielfalt des Lehrangebotes an den einzelnen Hochschulen vergrößert, 
- die Forschung einschließlich der Drittmittelforschung, der Entwicklungs-

und Innovationsberatung und des Technologietransfers intensiviert, 
- in derSelbstverwaltungdas Fachprinzip neben dem Gruppenprinzipverstärkt, 
- der wissenschaftliche Nachwuchs in einer neuen Personalstruktur gefördert 

wird. 

e. Finanzielle Auswirkungen 
Von der Durchführung dieses Gesetzes sind keine zusätzlichen Kosten zu erwarten. 

Der Landtag wolle das folgende Gesetz beschließen: 

Gesetz zur Anpassung hochschulrechtlicher Vorschriften an das Dritte Gesetz zur 
Anderung des Hochschulrahmengesetzes 

Vom 

Artikel I 
Änderung des Hochschulgesetzes 

Das Hochschulgesetz vom 6. Juni 1978 (GVBI I S. 319), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28. August 1986 (GVBI. I S. 253), wird wie folgt geändert: . 

I. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) Als Abs. 4 wird eingefügt: 

"(4) Die Hochschulen wirken durch Forschung und Lehre daran mit, die 
Gleichstellung der Frau zu verwirklichen; sie wirken bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben auf die Beseitigung der für Wissenschaftlerinnen 
bestehenden Nachteile hin." 

b) Die bisherigen Abs. 4 bis 8 werden Abs. 5 bis 9. 
2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Als Abs. 4 wird eingefügt: 
"(4) Mitglieder der Hochschule, die Aufgaben der Personalvertretung 
wahrnehmen, können nicht einem Gremium der Selbstverwaltung angehö
ren, das für Personalangelegenheiten zuständig ist." 

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5. 
3. Als § 14 a wird eingefügt: 

,,§ 14a 
Mitwirkung an der-Entscheidung in besonderen Fällen 

(I) An der Entscheidung des Fachbereichsrats über Berufungsvorschläge, Pro
motions- und Habilitationsordnungen können Professoren des Fachbereichs, 
die dem Fachbereichsrat nicht angehören, stimmberechtigt mitwirken, sofern 
sie das dem Dekan zuvor schriftlich angezeigt haben. Die Mitwirkung an der 
Entscheidung über Berufungsvorschläge setzt außerdem voraus, daß der Profes
sor der Berufungskommission oder dem Fachbereichsrat eine schriftliche Stel
lungnahme zum Berufungsvorschlag zugeleitet hat. Der Berufungskommission 
soll Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden_ 
(2) Die Tagesordnung der Sitzung des Fachbereichsrats, auf der über Berufungs
vorschläge. Promotions- oder Habilitationsordnungen beraten werden soll, 
wird allen Professoren des Fachbereichs zugesandt. 
(3) Ist die Entscheidung einer Gemeinsamen Kommission nach §·25 ades 
Universitätsgesetzes oder § 23 des Fachhochschulgesetzes übertragen, gelten 
Abs. I und 2 entsprechend. 
(4) An der Entscheidung über Habilitationen können Professoren des Fachbe
reichs, die dem besonderen Ausschuß nach § 22 Abs. 3 Satz 5 und 6 des 
Universitätsgesetzes oder, sofern ein solcher Ausschuß nicht gebildet ist. dem 
Fachbereichsrat nicht angehören, stimmberechtigt mitwirken, sofern sie das 
dem Vorsitzenden des Ausschusses oder dem Dekan unter Beifügung eines 
Gutachtens zur Habilitationsschrift schriftlich angezeigt haben. 
(5) Professoren, die angezeigt haben, daß sie an Entscheidungen nach Abs. I und 
4 ~itwirken wollen, gelten bei der Bestimmung der Mehrheiten als dem Gre
mIum angehörend, sofern sie an der Sitzung teilnehmen." 

4. § 21 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. I Nr. 7 wird gestrichen; die bisherige Nr. 8 wird Nr. 7. 
b) Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Genehmigung einer akademischen Prüfungsordnung ist auch zu 
versagen, wenn sie eine Regelstudienzeit von mehr als vier Jahren vorsieht, 
ohne daß die Überschreitung besonders begründet ist." 

c) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
"studienordnungen sind dem Minister für Wissenschaft und Kunst anzu
zeigen; sie treten an dem in der Studienordnung bestimmten Tag in Kraft, 
wenn der Minister für Wissenschaft und Kunst nicht innerhalb von drei 
Monaten nach der Anzeige ihre Änderung verlangt, frühestensjedoch nach 
Ablauf dieser Frist. Die Anderung einer Studienordnung kann aus rechtli
chen Gründen und dann verlangt werden, wenn sie nicht gewährleistet, daß 
das Studium entsprechend der Prüfungsordnung abgeschlossen werden 
kann. Das Verlangen, Studienordnungen für Studiengänge mit St~sprü
fungen zu ändern, erfolgt im Benehmen mit der in der Prüfungsordnung 
genannten Stelle. § 19 Abs. 3 gilt entsprechend." 

5. In § 24 Abs. 3 wird das Wort "Hochschulassistenten" durch das Wort "Hoch
schuldozenten" ersetzt. 

6. § 29 wird wie folgt geändert: 
a) Abs.2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Das hauptamtlich und hauptberuflich tätige wissenschaftliche und 
künstlerische Personal besteht aus den Professoren, den wissenschaftlichen 
und künstlerischen Assistenten, den Oberassistenten und den Oberinge
nieuren, den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern, den 
Lehrkräften für besondere Aufgaben sowie' den Hochschuldozenten." 

b) In Abs. 7 wird das Wort "Hochschulassistenten" durch das Wort "Hoch
schuldozenten" ersetzt. 

7. § 33 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nacli dem Wort "Haushaltsmitteln" werden die Worte "sondern aus 
Mitteln Dritter" eingefügt und folgender Halbsatz angefügt: 
"; ihre Verpflichtung zur Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt 
unberührt." 

bb) Als Satz 2 wird angefügt: 
"Die Durchführung von solchen Forschungsvorhaben ist Teil der 
Hochschulforschung. " 

b) In Abs. 3 wird nach Satz I folgender Satz angefügt: 
"Die Durchführung eines solchen Vorhabens darf nicht von einer Geneh
migung abhängig gemacht werden." 

c) Abs. 4 und 5 erhält folgende Fassung: 
,,(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchge
führt werden, sollen von der Hochschule verwaltet werden. Die Mittel sind 
für den vom Geldgeber bestimmten Zweck zu verwenden und nach dessen 
Bedingungen zu bewirtschaften, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht 
entgegenstehen. Treffen die Bedingungen keine Regelungen, so gelten 
ergänzend die haus/laltsrechtlichen Bestimmungen des Landes. Auf Antrag 
des Hochschulmitglieds, das das Vorhaben durchführt, soll von der Verwal
tung der Mittel durch die Hochschule abgesehen werden, sofern dies mit 
den Bedingungen des Geldgebers vereinbar ist; Satz 3 gilt in diesem Falle 
nicht. 
(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiter an For
schungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, sollen vor
behaltlich des Satzes 3 als Personal der Hochschule im Arbeitsvertragsver
hältnis eingestellt werden. Die Einstellung setzt voraus, daß der Mitarbeiter 
von dem Hochschulmitglied, das das Vorhaben durchführt, vorgeschlagen 
wurde. Sofern dies mit den Bedingungen des Geldgebers vereinbar is.t, kann 
das Hochschulmitglied in begründeten Fällen die Arbeitsverträge mit den 
Mitarbeitern abschließen." 

d) Als Abs. 6 wird eingefügt: 
"(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus Forschungsvorhaben, die in 
der Hochschule durchgeführt werd!!n, insbesondere aus Einnahmen, die 
der Hochschule als Entgelt für die Inanspruchnahme von Personal, Sach
mitteln und Einrichtungen zufließen, stehen der Hochschule für die Erfül
lung ihrer Aufgaben zur Verfügung." 

e) Die bisherigen Abs. 6 und 7 werden Abs. 7 und 8. 
C) Abs. 7 Satz 2 wird gestrichen. 

8. § 34 wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Entwicklungsvorhaben" 
b) Vor Abs. I Satz I wird folgender Satz eingefügt: 

"(I) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Entwicklungsvorhaben 
im Rahmen angewandter Forschung sowie für künstlerische Entwicklungs-
vorhaben sinngemäß." . 

9. § 44 Abs. I Satz I erhält folgende Fassung: 
"(I) Für jeden Studiengang soll die Hochschule eine Studienordnung aufstellen; 
mit Zustimmung des Ministers für Wissenschaft und Kunst kann von einer Stu
dienordnung, insbesondere bei Studiengängen mit geringen Studentenzahlen, ab
gesehen werden." 
10. § 45 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
"(5) Auf die Regelstudienzeit kann eine nach § 44 Abs. I Satz 2 in den Studiengang 
eingeordnete berufspraktische Tätigkeit angerechnet werden. Auf die Regelstu
dienzeit wird ein Studium außerhalb des Geltungsbereiches des Hochschulrahmen
gesetzes nicht angerechnet." 
I I. § 48 wird folgender Satz angefügt: 

'"Sie sollen höchstens zwei Jahren dauern." 
12. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) Abs.3 wird folgender Satz angefügt: 
"In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von mindestens vie~ JahreI!, 
die mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen werden, findet eme ZWI
schenprüfung statt, die studienbegleitend abgenommen werden kann." 

b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
"(4) Zur Abnahme von. Hochschulprüfungen sind Professoren, Hoch
schuldozenten, entpflichtete und in den Ruhestand getretene Professoren, 
Oberassistenten und Oberingenieure, Honorarprofessoren und Privatdo
zenten sowie wissenschaftliche und künstlerische Assistenten, soweit sie 
Aufgaben nach § 45 Abs. I Satz 2 des Universitätsgesetzes oder nach § 24 
Abs. I Satz 2 des Kunsthochschulgesetzes wahrnehmen, befugt. Wissen
schaftliche und künstlerische Mitarbeiter, soweit sie Aufgaben nach § 45 
Abs. I Satz 2 des Universitätsgesetzes oder nach § 24 Abs. I Satz 2 des 
Kunsthochschulgesetzes wahrnehmen, Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für be
sondere Aufgaben, sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfah
rene Personen sind zur Abnahme von Hochschulprüfungen befugt, soweit 
dies zur Gewährleistung eines geordneten PTÜfungsbetriebes erforderlich 
ist. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die 
selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleich
. wertige Qualifikation besitzen." 

13. § 60 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. I erhält folgende Fassung: . 

n( I) Auf Grund der Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender 
Abschluß erworben wird, verleiht die Hochschule den Diplomgrad mit 
Angabe der Fachrichtung. Die Fachhochschule verleiht den Diplomgrad 
mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"). Die Hochschule kann den Di
plomgrad auch auf Grund einer bestandenen staatlichen oder kirchlichen 
Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, nach Maßgabe 
einer besonderen Ordnung verleihen. Die Universität kann für den berufs
qualifizierenden Abschluß eines Studiums den Magistergrad verleihen. 
Uber den verliehenen Grad erhält der Absolvent eine Urkunde." 

b) Als Abs. 2 wird eingefügt: 
"(2) Aufgrund einer Vereinbarung mit einer Hochschule, die außerhalb des 
Geltungsbereichs des Hochschulrahmengesetzes liegt, kann eine Hoch
schule für den berufsqualifizierenden Abschluß eines Studiums andere als 
die in Abs. I genannten Grade verleihen. 
Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Ministers für Wissenschaft 
und Kunst." 

c) Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden Abs. 3 und 4. 
14. § 77 erhält folgende Fassung: 

.. § 77 
Übergangsvorschrift für Hochschulassistenten 

Auf die Hochschulassistenten finden die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden mitgliedschaftlichen, dienstrechtlichen und personal vertretungs
rechtlichen Bestimmungen weiter Anwendung." 

15. § 83 erhält folgende Fassung: 

,,§ 83 
Neuwahlen 

Unverzüglich nach Inkrafttreten des Gesetzes finden für alle Gruppen Neu
wahlen statt. Die Amtszeit der neugewählten Mitglieder beginnt 14 Tage nach 
Feststellung des Wahlergebnisses und endet für die Vertreter der Studenten am 
30. September 1988, für die übrigen Vertreter am 30. September 1989. Wahlen 
zum Präsidenten oder Rektor finden statt, nachdem die Amtszeit der neuge
wählten Mitglieder begonnen hat." 

16. § 85 wird wie folgt geändert: 
a) In Nr. 2 werden hinter dem Wort "Professoren" die Worte nHochschul

dozenten, Oberassistenten, Obering~nieure oder wissenschaftliche und 
künstlerische Assistenten" eingefügt. 

b) In Nr. 3 wird hinter dem Wort nProfessoren" das Wort "Hochschuldozen-
ten" eingefügt. -

c) In Nr. 4 wird das Wort "Hochschulassistent" durch das Wort "Hochschul
dozent" ersetzt. 

d) In Nr. 6 erhalten die Überschrift des Fünften Titels sowie § 198 und § 199 
folgende Fassung: 

"FÜNFTER TITEL 
Wissenschaftliches und künstlerisches Personal 

§ 198 
Auf das beamtete wissenschaftliche und künstlerische Personal an den 
Hochschulen des Landes Hessen werden die für Beamte allgemein gelten
den Vorschriften dieses Gesetzes angewandt, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. 

§ 199 

( I) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Laufbahnen, die Probezeit, 
und den einstweiligen Ruhestand sind auf Professoren und Hochschul
dozenten nicht anzuwenden. 
Die Vorschriften über die Arbeitszeit mit Ausnahme des § 86 Abs. 2 sind 
auf Professoren und Hochschuldozenten nicht anzuwenden. Erfordert 
jedoch der Aufgabenbereich einer Hochschuleinriclitung eine regelmäßige 
oder planmäßige Anwesenheit, kann die Arbeitszeit nach § 85 geregelt 
werden. Professoren und Hochschuldozenten können nur mit ihrer Zu
stimmungabgeordnet oder versetzt werden. Abordnung und Versetzung in 
ein gleichwertiges Amt an einer anderen Hochschule sind auch ohne ihre 
Zustimmung zulässig, wenn die Hochschule oder die Hochschuleinrich
tung, an der sie tätig sind, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule 
zusammengeschlossen wird, oder wenn die Studien- oder Fachrichtung, in 
der sie tätig sind, ganz oder teilweise aufgegeben oder an eine andere 
Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen beschränkt sich eine Mitwirkung 
der aufnehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der Einstel
lung von Professoren und Hochschuldozenten auf eine Anhörung. Ein 
Eintritt in den Ruhestand ist bei Hochschuldozenten im Beamtenverhält
nis auf Zeit ausgeschlossen. 
(2) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit sind Professoren und Hoch
schuldozenten nur insoweit verpflichtet, als die Nebentätigkeit in unmittel
barem Zusammenhang mit ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit steht. 
Wissenschaftliche od'er künstlerische Nebentätigkeiten, die entgeltlich aus
geübt werden, sind dem Dienstvorgesetzten anzuzeigen, unabhängig da
von, ob sie einer Genehmigung bedürfen oder nicht ; gleiches gilt für die mit 
Lehr- oder Forschungsaufgaben zusammenhängenden selbständigen Gut
achtertätigkeiten. 
(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes über Laufbahnen, die Probezeit und 
den einstweiligen Ruhestand sind auf Oberassistenten, Oberingenieure 
sowie auf wissenschaftliche und künstlerische Assistenten nicht anzuwen
den. Im übrigen gelten die Vorschriften für Beamte auf Lebenszeit entspre
chend sowie dje Vorschriften des Universitätsgesetzes; ein Eintritt in den 
Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen." 

17. § 86 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
',,3. § 81 Abs. 2 Satz I erhält folgende Fassung: 
"Für die wissenschaftlichen Beschäftigten an einer Hochschule des Landes 
(Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftliche und künstlerische Assi
stenten, wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiter, Lehrkräfte für beson
dere Aufgaben) gilt § 3 Abs. 2 nicht." 

18. § 88 erhält folgende Fassung: 
"Der Minister für Wissenschaft und Kunst erläßt die zur Ausführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, insbe
sondere die Gebührenordnung für die Studenten." 

Artikel 1 
Änderung des Universititsgesetzes 

Das Universitätsgesetz vom 6. Juni 1978 (GVBI. I S. 348), geändert durch Gesetz 
vom 28. August 1986 (GVBI. I S. 253), wird wie folgt geändert: 

I. § 4 wird wie folgt geändert: 
a) Abs.·1 erhält folgende Fassung: 

"Mitglieder der Universität sind: 
I. der Universitätspräsident, 
2. die Professoren nach § 39, 
3. die Hochschuldozenten, 
4. die Studenten, 
5. die Oberassistenten und die Oberingenieure, 
6. die wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, 
7. die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter, 
8. die Lehrkräfte für besondere Aufgaben, 
9. die sonstigen Mitarbeiter." 

b) Abs. 2 Nr. I und 2 erhalten folgende Fassung: 
"I. die Professoren nach § 39 und die Hochschuldozenten (Professoren), 
2. die Oberassistenten, die Oberingenieure, die wissenschaftlichen und 

künstlerischen Assistenten, die wissenschaftlichen und künstlerischen 
Mitarbeiter sowie die Lehrkräfte für besondere Aufgaben (wissen
schaftliche Mitarbeiter).". 

2. In § 5 Abs. I Nr. 7 werden hinter dem Wort "Tutoren" die Worte :und die 
wissenschaftlichen Hilfskräfte" eingefügt. 

3. § II wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. I Satz 3 werden die Worte "eine nicht vorgeschlagene Persönlich

keit" durch die Worte "eine von allen Ständigen Ausschüssen vorgeschla
gene Persönlichkeit" ersetzt. 

b) In Abs. I Satz 5 werden die Worte "der Konvent, erörtert" durch die Worte 
"die Ständigen Ausschüsse, erörtern" ersetzt. 

4. § 14 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Nach den Grundsätzen der Verhältniswahl wählen unmittelbar und ge
heimdie Professoren 46, die Studenten 20, die wissenschaftlichen Mitarbei
ter 16 und die sonstigen Mitarbeiter 8 Mitglieder." 

b) Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 
"In diesem Fall wählen unmittelbar und geheim die Professoren 31, die 
Studenten 14, die wissenschaftlichen Mitarbeiter 10, die sonstigen Mitar
beiter 5 Mitglieder." 

5. § 15 Abs. I Satz 3 erhält folgende Fassung: 
"Vier Professoren, ein Student, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter und ein 
sonstiger Mitarbeiter werden auf Vorschlag dieser Gruppen benannt." 

6. In § 17 Abs. I Nr. 5 wird das Wort "Hochschulassistent" durch die Worte 
"Oberassistent, Oberingenieur, wissenschaftlicher oder künstlerischer Assi
stent" ersetzt. 

_ 7. § 18 wird wie folgt geändert: 
a) Als Abs. 2 wird eingefügt: 

"Die Ständigen Ausschüsse wirken bei der Wahl des Präsidenten nach § II 
Abs.1 mit." 

b) Die bisherigen Abs. 2 bis 4 werden Abs. 3 bis 5. 
c) Im neuen Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a) wird das Wort "Hochschulassistenten" 

durch die Worte "Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftlichen und 
künstlerischen Assistenten" ersetzt. 

d) Im neuen Abs. 5 Satz 3 werden hinter den Worten "Mehrheit der" die Worte 
"Sitze und" eingefügt. 

8. In § 20 Abs. 4 Satz 3 wird das Wort "Hochschulassistenten" durch die Worte 
"Oberassistenten, Oberingenieure, wissenschaftlichen und künstlerischen Assi
stenten" ersetzt. 

9. § 23 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 
"Die Wahl des Dekans bedarf außer der Mehrheit des Fachbereichsrats auch der 
Mehrheit der ihm angehörenden Vertreter der Gruppe der Professoren. Kommt 
auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zustande, genügt für eine Wahl die 
Mehrheit der dem Fachbereichsrat angehörenden Vertreter der Gruppe der 
Professoren. " 

10. § 27 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. I Satz 4 werden nach den Worten "Mehrheit der" die Worte "Sitze 

und" eingefügt. 
b) Abs. I Satz 5 erhält folgende Fassung: 

"Nötigenfalls entscheidet das Los, wer von den übrigen Gruppen vom 
Direktorium mit beratender Stimme angehört." 

11. In § 29 Abs. I Satz 5 werden die Worte "und Hochschulassistenten" durch die 
Worte "Oberassistenten und wissenschaftlichen Assistenten" ersetzt. 

12. § 30 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. I wird folgender Satz angefügt: 

"§ 23 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend." 
b) In Abs. 6 Satz 1 zweiter Halbsatz werden die Worte "Satz 2 gilt" durch die 

Wo ne "Satz 2 bis 4 gelten" ersetzt. 
13. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. I werden Satz 4 und 5 gestrichen. 
b) Abs.2 erhält folgende Fassung: 

"Art und Umfang der wahrzunehmenden Aufgaben richten sich nach der 
Ausgestaltung des Dienstverhältnisses sowie nach der Funktionsbeschrei
bung der Stelle. Die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen der 
Wissenschaftsförderung, die überwiegend aus staatlichen Mitteln finan-
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ziert werden, soll auf Antrag des Professors zur dienstlichen Aufgabe 
erklärt werden, wenn dies mit der Erfüllung der übrigen A~fgaben verein
bar ist. Die Festlegung steht unter dem Vorbehalt einer Uberprüfung in 
angemessenen Abständen. In Ausnahmefällen kann für begrenzte Zeit die 
ausschließliche oder überwiegende Wahrnehmung von Aufgaben der For
schung oder künstlerischen Entwicklungsvorhaben in dem betreffenden 
Fach gestattet werden." 

c) Die bisherigen Abs. 2 und 3 werden Abs. 3 und 4. 
d) Als Abs. 5 wird angefügt: 

,.Den Professoren stehen nach dem Eintritt in den Ruhestand die mit der 
Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltun
gen und zur Beteiligung an Prüfungsverfahren zu." 

14. § 39 a wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 2 Satz I Nr. I erhält folgende Fassung: 

"I. zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, oder" 
b) Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

.,(4) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Abs. 2 Satz I Nr. 
I werden in der Regel durch eine Habilitation nachgewiesen. In Fäthern. in 
denen eine Habilitation nicht üblich ist, bei Berufungen aus eiern Ausland 
oder in Ausnahmefällen erfolgt der Nachweis durch gleichwertige wissen
schaftliche Leistungen, die auch in einer Tätigkeit außerhalb des Hoch
schulbereichs erbracht sein können." 

c) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
,,(5) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erzie
hungswissenschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der lehrerbil
dung vorsieht, soll nur berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis 
nachweist." 

d) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden Abs. 6 und 7. Im neuen Abs. 6 Satz I 
wird die Angabe "Abs. I und 2" durch die Angabe "Abs. 4 und 5" ersetzt. In 
Abs. 7 werden die Worte "Facharzt, Fachzahnarzt oder Fachtierarzt" er
setzt durch die Worte "Gebietsarzt, Gebietszahnarzt oder Gebietstierarzt". 

e) Der bisherige Abs. 6 wird gestrichen. 
15. § 41 erhält folgende Fassung: 

,,§ 41 
Wissenschaftliche und künstlerische Assistenten 

(I) Die wissenschaftlichen Assistenten haben wissenschaftliche Dienstleistun
gen in Forschung und Lehre zu erbringen, die auch dem Erwerb einer weiteren 
wissenschaftlichen Qualifikation förderlich sind. Entsprechend ihrem Fähig
keits- und Leistungsstand ist ihnen ausreichend Zeit zu eigener wissenschaftli
cher Arbeit zu geben. Zu ihren wissenschaftlichen Dienstleistungen gehört es 
auch, den Studierenden Fachwissen und praktische Fertigkeiten zu vermitteln 
und sie in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden zu unterweisen. Im 
Bereich der Medizin gehören zu den wissenschaftlichen Dienstleistungen auch 
Tätigkeiten in der Krankenversorgung. 
(2) Der wissenschaftliche Assistent ist einem Professor zugeordnet und nimmt 
seine Aufgaben unter dessen fachlicher Verantwortung wahr. 
(3) Voraussetzung für die Einstellung als wissenschaftlicher Assistent ist neben 
den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen eine qualifizierte Promo
tion oder eine qualifizierte Zweite Staatsprüfung, in den Ingenieurwissenschaf
ten ein qualifizierter Abschluß des wissenschaftlichen Studiums, in den akade
mischen Heilberufen neben der Promotion eine qualifizierte, das Studium oder 
die Ausbildung abschließende Staatsprüfung. Soweit im Bereich der Medizin 
heilkundliehe Tätigkeiten ausgeübt werden, bedarf es der Approbation odt:r 
einer Erlaubnis zur vorübergehenden Ausübung des Berufes. 
(4) Die Abs. I bis 3 gelten für künstlerische Assistenten entsprechend. 
(5) Die wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten werden für die 
Dauer von drei Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis 
soll mit ihrer Zustimmung spätestens vier Monate vor seinem Ablauf um 
weitere drei Jahre verläRgert werden, wenn die weitere wissenschaft liche Quali
fikation nach Abs. I erworben worden ist odet zu erwarten ist, daß sie in dieser 
Zeit erworben wird. Im Bereich der Medizin soll das Dienstverhältnis, das nach 
Satz 2 um drei jahre verlängert worden ist, unter den gleichen Voraussetzungen 
um weitere vier Jahre verlängert werden. Eine weitere Vedängerung ist abgese
hen von den Fällen des § 41 c Abs. I, nicht zulässig; dies gilt auch für eine 
erneute Einstellung als Assistent. 
(6) Fürdie Assistenten kann auch ein Angestelltenverhältnis begründet werden. 
In diesem Fall gilt Abs. 5 entsprechend." 

16. Als § 41 a wird eingefügt: 

.. § 41 a 

Oberassistenten und Oberingenieure ~ 

(I) Die Oberassistenten und Oberingenieure haben auf Anordnung Lehrveran-
stallungen abzuhalten, die sie selbständig durchführen. und wissenschaftliche 
Dienstleistungen zu erbringen . Die mit ihrer Lehrbefugnis verbundenen 
Rechte bleiben unberührt. § 41 Abs. I Satz 3 und Abs. 2 gilt entsprechend. 
Werden im Bereich der Medizin Oberassistenten vorgesehen, gilt auch § 41 Abs. 
I Satz 4 entsprechend. 
(2) Voraussetzungen für die Einstellung ist neben den allgemeinen dienstrecht
lichen Voraussetzungen für die Oberassistenten die Habilitation, für die Ober
ingenieure eine qualifizierte Promotion oder eine qualifizierte Zweite Staats
prüfung. Ferner kann von Oberingenieuren der Nachweis einer mindestens 
zweijährigen praktischen Tätigkeit außerhalb des Hochschulbereichs gefordert 
werden. 
(3) Oberassistenten werden für die Dauer von vier Jahren, Oberingenieure für 
die Dauer von sechs Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. Werden im Bereich 
der Medizin Oberassistenten vorgesehen, so beträgt die Dauer des Dienstver
hältnisses sechs Jahre. Hatder Oberassistent oder der Oberingenieur ein Dienst
verhältnis als wissenschaftlicher Assistent vor Ablauf der in § 41 Abs. 5 Satz I 
bis 3 festgelegten Zeit beendet, so ist die Dauer sein~s Dienstverhältnisses als 
Oberassistent oder Oberingenieur entsprechend länger zu bemessen. 
(4) § 41 Abs. 5 Satz 4 und Abs. 6 gilt entsprechend." 

17. Als § 41 b wird eingefügt: 

~,§ 41 b 
Hochschuldozenten 

(I) Die Hochschuldozenten nehmen die ihrer Hochschule in Wissenschaft und 
Kunst, Forschung und Lehre jeweils obliegenden Aufgaben nach näherer 
Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbständig wahr. § 39 Abs. I Satz 2 und 
3, Abs. 2 und § 40 Abs. 3 Satz I bis 3 gelten entsprechend. 
(2) Für die Einstellungsvoraussetzungen der Hochschuldozenten gilt § 39 a 
entsprechend. 
(3) Die Hochschuldözenten werden für die Dauer von sechs Jahren auf. Vor
schlag der Hochschule zu Beamten auf Zeit ernannt. Im Bereich der Medizin 
kann das Dienstverhältnis um vier Jahre verlängert werden. § 41 Abs. 5 Satz 4 
und Abs. 6 gilt entsprechend. Ist dem Dienstverhältnis ein Dienstverhältnis als 
Oberassistent oder als Oberingenieur vorausgegangen, so verkürzt sich die 
Dienstzeit um den Zeitraum des vorangegangenen Dienstverhältnisses. 
(4) Die Hochschuldozenten können in besonders begründeten Ausnahmefällen 
zu Beamten auf Lebenszeit ernannt werden." 

18. Als § 41 c wird eingefügt: 

,,§ 41 c 

Sonderregelungen für Beamte auf Zeit 
und entsprechende Angestellte 

(I) Soweit Professoren, Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberingenieure, 
wissenschaftliche und künstlerische Assistenten oder wissenschaftliche Mitar
beiter und Beamte auf Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, sofern' dienstliche 
Gründe nicht entgegenstehen, auf Antrag des Beamten in dem Umfang zu 
verlängern, in dem er nach §§ 85 a, 92 ades Hessischen Beamtengesetzes 
beurlaubt worden ist; die Verlängerung darf die Dauer von zwei Jahren nicht 
überschreiten. Satz I gilt auch für Zeiten einer Beurlaubung für eine wissen
schaftliche Tätigkeit oder eine wissenschaftliche oder berufliche Aus-, Fort
oder Weiterbildung im Ausland, für Zeiten des Erziehungsurlaubs nach der 
Erziehungsurlaubsverordnung vom 31. Oktober 1986 (GVBI. I S. 298) und 
Zeiten eines Beschäfligungsverbots nach der Verordnung über den Mutter
schutz für Beamtinnen vom 21. April 1967 (GVBI. I S. 85), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. Oktober I 986 (GVBI. I S. 298), soweit eine Beschäfti
gung nicht erfolgt ist, sowie für Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes. Eine 
Verlängerung nach Satz I und 2 darf insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht 
überschreiten. 
(2) Soweit für Professoren, Hochschuldozenten, Oberassistenten, Oberinge
nieure oder für wissenschaftliche und künstlerische Assistenten ein befristetes 
AngstelItenverhältnis begründet worden ist, gilt Abs. I außer in den § 85 ades 
Hessischen Beamtengesetzes geregelten Fällen der Beurlaubung entsprechend." 

19. § 45 Abs. I wird folgender Satz angefügt: 
"Soweit wissenschaftliche Mitarbeiter dem Aufgabenbereich von Professoren 
zugewiesen sind, sind diese weisungsbefugt." 

20. § 46 erhält folgende Fassung: 

.. § 46 
Wissenschaftliche Mitarbeiter in der ärztlichen Weiterbildung 

Hauptberuflich tätige Personen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztli-

Dokumentation 

ehen Aufgaben, die nicht Professor sind und die sich in der Weiterbildung zum 
Gebietsarzt, Gebietszahnarzt oder Gebietstierarzt befinden, sind, auch soweit 
sie Aufgaben in der medizinischen Versorgung erfüllen, dienst- und mitglied
schaftrechtlich den wissenschaftlichen Mitarbeitern gleichgestellt, soweit für 
ihr Dienstverhältnis nach diesem Gesetz nichts anderes geregelt ist; § 45 Abs. I 
Satz 4,5 und 6 gilt entsprechend." 

21. § 47 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn der Lehrbeauftragte 
auf eine Vergütung verzichtet oder wenn die durch den Lehrauftrag entste
hende Belastung bei der Bemessung der Dienstaufgaben eines hauptberuflich 
im öffentlichen Dienst Tätigen berücksichtigt wird." 

22. § 49 erhält folgende Fassung: 

,,§ 49 

Tutoren und wissenschaftliche Hilfskräfte 
(I) Tutoren haben die Aufgabe, im Rahmen der Studienordnungen die Studen
ten und studentische Arbeitsgruppen in ihrem Studium zu unterstützen. Sie 
sind einem Fachbereich zugeordnet und stehen unter der fachlichen Verant
wortung eines Professors, eines Oberassistenten oder eines Oberingenieurs. Die 
Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der Person, unter deren Verantwor
tung sie tätig sind. 
(2) pie Tutorentätigkeit kann von Studenten oder Personen mit einer durch 
Prüfung abgeschlossenen Hochschulausbildung nebenberuflich übernommen 
werden; sie ist zu vergüten. 
(3) Wissenschaftliche Hilfskräfte erbringen Dienstleistungen in Forschung, 
Lehre und künstlerischen Entwicklungsvorhaben. Sie können auch unter der 
fachlichen Verantwortung von wissenschaftlichen und künstlerischen Mitar
beitern stehen; im übrigen gelten die Abs. I und 2 entsprechend." 

23. Als § 49 a wird eingefügt: 

,,§ 49a 
Mitgliedschaftsrechte der Hochschuldozenten 

(2) Die mitgliedschaftsrechtlichen Vorschriften dieses Gesetzes über Professo
rl1n gelten auch für Hochschuldozenten, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. 

(2) Die Vizepräsidenten, die Vorsitzende des Senats sind (§ 12 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2), die Dekane der Fachbereiche (§ 23 Abs. I Satz I), die Geschäftsfüh
renden Direktoren der Wissenschaftlichen Zentren oder Wissenschaftlichen 
Betriebseinheiten (§ 27 Abs. I Satz I), die Ärztlichen Direktoren (§ 30 Abs. I 
Satz I), die Prodekane der Fachbereiche Humanmedizin (§ 30 Abs. 6 Satz I), die 
Abteilungsleiter (§ 36 Abs. I Satz 3) müssen Inhaber eines Professorenamtes 
nach § 39 sein.-" 

24. § 56 wird wie folgt geändert: 

~§ 56 
Ausführung des Gesetzes 

Der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst erläßt die zur Ausführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, sowie die 
Anstaltsordnung für die Universitätskliniken des Landes und die Bestimmun
gen über die Benutzung der Universitätsbiliotheken." 

Artikel 3 
Änderung des Kunsthochschulgesetzes 

Das Kunsthochschulgesetz vom 6. Juni 1978 (GVBI. I S. 371), geändert durch 
Gesetz vom 28. August 1986 (GVBI. I S. 253), wird wie folgt geändert: 

I. § 9 Abs. 6 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

"Eine Abwahl ist ausgeschlossen". 
2. § lI Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Dreizehn Mitglieder werden von den Professoren, sieben von den Studenten, 
zwei von den künstlerischen Mitarbeitern und zwei von den sonstigen Mitarbei
tern nach den Grundsätzen der Verhältniswahl unmittelbar und geheim 
gewählt". 

3. § 15 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 

"Die Wahl des Dekans bedarf außer der Mehrheit des Fachbereichsrats auch der 
Mehrheit der ihm angehörenden Professoren. Kommt auch im zweiten Wahl
gang eine Wahl nicht zustande, genügt für eine Wahl die Mehrheit der dem 
Fachbereichsrat angehörenden Professoren." 

4. Als § 19 a wird eingefügt: 

,,§ 19 a 

Sonderregelungen für Professoren auf Z""it 
(I) Soweit Professoren und wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter 
Beamte auf Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, sofern dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen, auf Antrag des Beamten in dem Umfang zu verlängern, in dem 
er nach §§ 85 a, 92 a des Hessischen Beamtengesetzes beurlaubt worden ist; die 

. Verlängerung darf die Dauer von zwei Jahren nicht überschreiten. Satz I gilt 
auch für die Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche Tätigkeit oder 
eine wissenschaftliche oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung im Aus
land für Zeiten des Erziehungsurlaubs nach der Erziehungsurlaubsverordnung 
vom 31. Oktober 1986 (GVBI. I S. 298) und Zeiten eines Beschäftigungsverbots 
der Veror~nung über den Mutterschutz für Beamtinnen vom 21. April 1967 
(GVBI. I S. 85), zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. Oktober 1986 
(GVBI. I S. 298), soweit eine Beschäftigung nicht erfolgt ist, sowie für Zeiten des 
Grundwehr- und Zivildienstes. Eine Verlängerung nach Satz I und 2 darf 
insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht üqerschreiten. 
(2) Soweit die Professoren oder für wissenschaftliche und künstlerische Assi
stenten ein befristetes Angestelltenverhältnis begründet worden ist, gilt Abs. I 
außer in den in § 85 ades Hessischen Beamtengesetzes geregelten Fällen der 
Beurlaubung entsprechend." 

5. § 20 wird folgender Abs. 6 angefügt: 
,,(6) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erzie
hungswissenschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung . 
vorsieht, soll nur berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis nachweist." 

6. § 24 Abs . . 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Soweit wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter dem Aufgabenbereich 
von Professoren zugewiesen sind, sind diese weisungsbefugt." 

7. § 25 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. I Satz I erhält folgende Fassung: 

"Zur Ergänzung und zur Sicherstellung des Lehrangebots können lehrauf
träge erteilt werden." 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
"Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn der Lehrbeauftragte 
auf eine Verlängerung verzichtet oder wenn die durch den Lehrauftrag 
entstehende Belastung bei der Bemessung der Dienstaufgaben eines haupt
beruflich im öffentlichen Dienst Tätigen berücksichtigt wird." 

Artikel 4 

Änderung des Fachhochschulgesetzes 
Das Fachhochschulgesetz vom 6. Juni 1978 (GVBI. I S. 380), geändert durch Gesetz 
vom 28. August 1986 (GVBI. I S. 253), wird wie folgt geändert: 

I. Dem § 5 Abs. I wird folgende Nr. 5 angefügt: 
"(5) Die im Ruhestand befindlichen Professoren". 

2. In § II Abs. 2 Satz I werden nach dem Wort "Rektor" die Worte "auf Vorschlag 
des Rats" eingfügt. 

3. § 15 Abs. I Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Die Vertreter der Professoren. Studenten und Mitarbeiter gehören dem Kon-
vent im Verhältnis 14:8:5 an." . 

4. § 16 Abs. I Satz 2 erhält folgende Fassung: 
"Er besteht aus fünf Mitgliedern, und zwar aus drei Vertretern der Professoren, 
einem Vertreter der Studenten und einem Vertreter der Mitarbeiter." 

5. Dem § 17 Abs. I wird folgende Nr. 12 angefügt: 
.. ( 12) Beschlußfassung über den Vorschlag für die Wahl eines Rektors." 

6. § 20 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 
.. Die Wahl des Dekans bedarf außer der Mehrheit des Fachbereichsratsauch der 
Mehrheit der ihm angehörenden Professoren. Kommt auch im zweiten Wahl
gang eine Wahl nicht zustande, genügt für eine Wahl die Mehrheit der dem 
Fachbereichsrat angehörenden Professoren." 

7. § 24 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 
"Zum Leiter oder zum Mitglied einer kollegialen Leitung können nur ihr 
angehörende Professoren gewählt werden." 

8. § 28 wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. I werden die Sätze 3 und 4 gestrichen. 
b) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

,,(2) Art und Umfang der von dem einzelnen Professor wahrzunehmenden 
Aufgaben richten sich nach der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses 
sowie nach der Funktionsbeschreibung der Stelle. Die Wahrnehmung von 
Aufgaben in Einrichtungen der Wissenschaftsförderund, die überwiegend 
aus staatlichen Mitteln finanziert werden, soll auf Antrag des Professors 
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zur dienstlichen Aufgabe erklärt werden, wenn dies mit der Erfüllung 
seiner übrigen A-.ufgaben vereinbar ist. Die Festlegung steht unter dem 
Vorbehalt einer Uberprüfung in angemessenen Abständen. In Ausnahme. 
fällen kann einem Professor für begrenzte Zeit gestattet werden, aus
schließlich oder überwiegend Aufgaben der Forschung oder künstlerischer 
Entwicklungsvorhaben in seinem Fach wahrzunehmen." 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 3 und 4. 

d) Folgender neuer Abs. 5 wird angefügt: 
,,(5) Den Profess'oren stehen nach dem Eintritt in den Ruhestand die mit der 
Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltun_ 
gen und zur Beteiligung an Prüfungsverfahren zu." 

9. Folgender neuer § 28 a wird eingefügt": 
.. § 28 a 

Sonderregelunger. für Professoren auf Zeit 

(I) Soweit Professoren Beamte auf Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, sofern 
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, auf Antrag des Beamten in dem 
Umfang zu verlängern, in dem er nach den §§ 85 a, 92 ades Hessischen Beam
tengesetzes beurlaubt worden ist; die Verlängerung darf die Dauer von zwei 
Jahren nicht überschreiten. Satz I gilt auch für Zeiten einer Beurlaubung für 
eine wissenschaftliche Tätigkeit oder eine wissenschaftliche oder berufliche 
Aus-, Fort- oder Weiterbildung im Ausland für Zeiten des Erziehungsurlaubs 
nach der Erziehungsurlaubsverordnung vom 31. Oktober 1986 (GVBI. I S. 298) 
und Zeiten eines Beschäftigungsverbots nach der Verordnung über den M utter
schutz für Beamtinnen vom 21. April 1967 (GVBI. I S. 85), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. Oktober 1986 (GVBI. I S. 298), soweit eine Beschäfti- . 
gung nicht erfolgt ist, sowie für Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes. Eine 
Verlängerung nach Satz I und 2 darf insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht 
überschreiten. 
(2) Soweit für Professoren ein befristetes Angestelltenverhältnis begründet 
worden ist, gilt Abs. I außer in den in § 85 ades Hessischen Beamtengesetzes 
geregelten Fällen der Beurlaubung entsprechend." 

10. § 29 wie folgt geändert: 
a) Abs. 2 Satz I Nr. I wird wie folgt gefaßt: 

~ I. zusätzliche wissenschaftliche oder zusätzliche künstlerische Leistungen 
oder" 

b) Als Abs. 2 wird eingefügt: 
,,(3) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Abs. 3 Nr. I 
werden in der Regel durch eine Habilitation nachgewiesen. I~Fächern, in 
denen eine Habilitation nicht üblich ist, bei Berufungen aus m Ausland 
oder in Ausnahmefällen erfolgt der Nachweis durch gleichwer ige wissen
schaftliche Leistungen, die auch in einer Tätigkeit außerhalb des Hoch
schulbereichs erbracht sein können. Eine Berufung nach Abs. 2 Nr. I kann 
nur in besonders begründeten Ausnahmefällen erfolgen." 

c) Die Abs. 3 und 4 werden Abs. 4 und 5. 
, 11. § 30 Abs. 3 Satz 4 wird gestrichen. 

12. § 32 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
~(2) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn der Lehrbeauftragte 
auf eine Vergütung verzichtet oder wenn die durch den Lehrauftrag entste
hende Belastung bei der Bemessung der DienSlaufgaben eines hauptberuflich 
im öffentlichen Dienst Tätigen berücksichtigt wird." 

Artikel 5 
Der Minister für Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, das Hochschulgesetz, 
das Universitätsgesetz, das Kunsthochschulgesetz und das Fachhochschulgesetz in 
der sich aus diesem Gesetz ergebenden Fassu'1g mit neuem Datum bekanntzuma
ch~n: Die sich aus dem Zweiten Gesetz zur Anderung von ?:uständigkeiten der 
MInister vom 28. August 1986 (GVBI. I S. 253) ergebenden Anderungen sind zu 
berücksichtigen. 

Zu Nr. 1 (§ 3): 

.. Begründung zu Artikel I 
Anderung des Hochschulgesetzes 

Die Regelung übernimmt die Vorschrift des § 2 Abs. 2 HRG, nach der die Hoch
schulen auf die Beseitigung der für Wissenschaftlerinnen bestehenden Nachteile 
hinzuwirken haben. Darüber hinaus stellt die Bestimmung klar, daß die Hochschu
len nicht nur in ihrer Eigenschaft als Dienststelle, sondern auch als Stätten der 
Forschung und Lehre zur Verwirklichung der Gleichstellung der Frau beitragen 
sollen. 

Zu Nr. 2 (§ 10): 

Die Bestimmung übernimmt wörtlich die zwingende Vorschrift des § 37 Abs. I 
HRG. 

Zu Nr. 3 (§ 14a): 

Nach § 38 Abs. 5 HRG ist allen Professoren des Fachbereichs die Möglichkeit 
einzuräumen, an Entscheidungen über Berufungsvorschläge, Habilitationsverfah
ren oder den Erlaß von Habilitations- oder Promotionsordnungen stimmberechtigt 
mitzuwirken. Bei der Umsetzung dieser Bestimmung ist darauf geachtet worden, 
daß alle Professoren rechtzeitig von anstehenden Entscheidungen unterrichtet 
werden, damit sie ihr Beteiligungsrecht wahrnehmen können. Auf der anderen 
Seite korrespondiert mit dem Beteiligungsrecht eine Informationspflicht als Vor
aussetzung für sachgerechte Mitwirkung an der Entscheidung über Berufungsvor
schläge oder Habilitationen. Deshalb wird die zuvorige Aufgabe einer Stellung
nahme bzw. eines Gutachtens verlangt. Bei der Entscheidung über Promotions
und Habilitationsordnungen genügt die vorherige schriftlicheAnzeige beim Dekan. 
Abs.5 setzt § 38 Abs. 6 Satz 4 HRG um. 

Zu Nr. 4 (§ 21): 

Nach § II Abs. 3 H RG tritt an die Stelle der Genehmigung von Studienordnungen 
die Anzeigepflicht. § 21 Abs. I Nr. 7 wird daher gestrichen und in der Neufassung 
des Abs. 4 geregelt, wann eine Studienordnung nach ihrer Anzeige in Kraft tritt 
I?zw. unter welchen Voraussetzungen der Minister für Wissenschaft und Kunst 
Anderungen verlangen kann. 

Die Bestimmung berücksichtigt, daß alle Satzungen von Körperschaften und An
stalten als Träger mittelbarer Staatsgewalt der rechtlichen Prüfung einer dem 
Parlament verantwortlichen Instanz bedürfen; sie gewährleistet gleichzeitig, daß 
die Entscheidung darüber, ob die Studienordnung in Kraft treten kann oder 
geändert werden muß, binnen drei Monaten fällt. 

. Zu Nr. 5 (§ 24): 

An die Stelle des Hochschulassistenten war der Hochschuldozent zu setzen, dessen 
AufgabensteIlung noch mehr a ls beim zukünftig wegfallenden Hochschulassisten
ten derjenigen eines Professors angenähert ist, so daß auch ihm ein Teilhaberrecht 
an den personellen und sämtlichen Mitteln zu gewähren ist. Siehe auch die Rege
lung im § 49a des Universitätsgesetzes. 

Zu Nr.6(§29): 

~bs. I war an die geänderte Personalstruktur des HRG anzupassen. Für die 
Anderung in Abs. 2 gilt das zu Nr. 5 (§ 24) Gesagte entsprechend. 

Zu Nr. 7 (§ 33):. 

Die Überarbeitung der HRG-Bestimmungen des Bundes über DrittmitteIfor
schung hat zum Ziel, die Rahmenbedingungen für diesen wichtigen Teil der 
Hochschulforschung zu verbessern. Demgt;.mäß wurde in Abs. I stärker als dies im 
geltenden Recht der Fall war, hervorgehoben, daß die in der Forschung tätigen 
Mitglieder einen Rechtsanspruch auf Durchführung des Drittmittelprojekts ha
ben, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

In Abs. 3 wurde klargestellt. daß die Durchführung eines nach Abs. 2 zulässigen. 
der Leitung der Hochschule über den Fachbereich angezeigten Vorhabens keiner 
besonderen Genehmigung bedarf. 
Die Abs. 4. 5 und 6 sind wörtlich dem HRG entnommen. 
In Abs. 4 wird das Recht der Wissenschaftler unterstrichen, die ihnen von dritter 
Seite zur Durchführung eines Forschungsvorhabens zur Verfügung gestellten Mit
tel auch selbst verwalten zu können, sofern die Bewilligungsbedingungen dies 
zulassen. 

In Abs. 5 wird klargestellt, daß der Wissenschaftler mit Mitarbeitern, die für die 
Durchführung des Projekts benötigt werden, auch selbst Arbeitsverträge schließen 
kann. 

Abs. 6 gewährleistet, daß die Hochschule über Einnahmen im Zusammenhang mit 
Drittmittelvorhaben selbst verfügen kann. Anders als bei der im Nebenamt durch
gefü~rten Forschung gibt es keine Verpflichtung, für Drittmiltelvorhaben. die als 
Dienstaufgabe durchgeführt werden, Entgelte zu erheben . 
Nach der Neufassung des Abs. 6 ist die im Abs. 6 Satz 2 alter Fassung vorgesehene 
Möglichkeit. Ausnahmen zuzulassen, entbehrlich geworden und kann dahergestri
ehen werden. 

Zu Nr.8(§34): 

Entsprechend § 26 HRG sind Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter 
Forschung in den Geltungsbereich der Bestimmung eingezogen worden. 

Zu Nr.9(§44): 

Die Bestimmung übernimm, § II Abs. I Satz I und 2 HRG. Ausnahmen von der 
Verpflichtung, eine Studienordnung zu erlassen, können außer in dem gesetzlich 
genannten Fall dann in Betracht kommen, wenn Aufbau und Gliederung des 
Studiums und die Verteilung der Lehrveranstaltungen auf die Fächer bereits aus 
der Prüfungsordnung oder dieser beigefügten Anlagen hervorgeht. 

(Fortsetzung auf Seite 11) 
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(Fortsetzung von Seite 10) 

Zu Nr. 10 (§ 45): 
Mit Satz I, der den Hochschulen nunmehr freistellt, ob sie eine berufspraktische 
Tätigkeit auf die Regelstudienzeit anrechnen wollen, war § 10 Abs. 4 Satz 3 HRG 
umzusetzen. 

Satz 2 entspricht inhaltlich der bisherigen Nr. 4. Die Bestimmung war insoweit 
redaktionell anzupassen, als mit Gesetz vom 10. Oktober 1980 (GVBI. I S. 391) 
Streichungen vorgenommen waren. 

Zu Nr. 11 (§ 48): 
Die Beschränkung von Aufbau- und Ergänzungsstudiengängen auf zwei Jahre ist 
nach § 10 Abs. 5 HRG geboten. 

Zu Nr. 12 (§ 55): 
Die Ergänzung des Abs. 3 ist durch § 15 Abs. I Satz 2 HRG geboten. Schon bisher 
sah die Rahmenprüfungsg.rdnung für Diplomprüfungsordnungen eine Zwischen
prüfung vor, so daß die Anderung für die Mehrzahl der Studiengänge sachlich 
nichts Neues bringt. 

Abs. 4 wurde der veränderten Personalstruktur angepaßt. 

Zu Nr. 13 (§ 60): 
§ 18 HRG verlangt nunmehr, daß Fachhochschulabsolventen das Diplom nur noch 
mit dem Zusatz ~Fachhochschule" (~FH") verliehen werden darf; § 60 war daher 
entsprechend zu ergänzen. 

Für die nunmehr vorgesehene Möglichkeit, auch für berufsqualifizierende Ab
schlüsse den Magistergrad verleihen zu können, besteht insbesondere im Bereich 
der Lehramtsprüfung ein praktisches Bedürfnis. 

Abs. 2 eröffnet die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen einen im 
Ausland gebräuchlichen akademischen Grad zu verleihen. 

Zu Nr. 14(§ 77): 
Der bisherige § 77 regelte die Übernahme von Angestellten als Hochschulassisten
ten im Zuge der Einführung der Besoldungsordnung C des Bundesbesoldungsgeset
zes und ist daher inzwischen obsolet geworden. 

Die Neufassung der Bestimmung stellt klar, daß den am Tage des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes vorhandenen Hochschulassistenten ihr bisheriger Rechtsstatus 
erhalten bleibt. Die mitgliedschaftsrechtlichen Bestimmungen schließen auch evtl. 
Teilhaberrechte ein. 

Zu Nr. 15 (§ 83): 
Entsprechend den unterschiedlichen Amtszeiten finden die Wahlen der studenti
schen Vertreter jährlich statt, die der übrigen Gruppen alle zwei Jahre, und zwar 
meist im Sommersemester. 

Dieser Rhythmus soll durch die Anpassungsgesetzgebung nicht gestört werden. 
Allerdings soll die näc.hste Wahl unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
dur~hge~üh~ werden, um die Anpassung nicht ~u lang~. zu verzögern. Auf diese 
Welse WIrd dIe vom Bundesgesetzgeber vorgeschnebene Anderung der Zusammen
setzung des Konvents an den hessischen H9.chschulen zur gleichen Zeit verwirk
licht. Vor Durchführung der Wahl sind Anderungen der Wahlordnung nicht 
erforderlich, da die gesetzlichen Bestimmungen unmittelbar gelten. Soweit Wahl
ordnungen die Gruppen noch n~ch dem alten Gesetz bestimmen, sind diese 
Regelungen mit I·nkrafttreten des Anderungsgesetzes obsolet. 

Zu Nr. 16 (§ 85): 
Die Bestimmungen regeln die Geltung des Hessischen Beamtengesetzes für die 
künftigen Personalkategorien nach dem HRG. 

Um nicht alle Amtsbezeichnungen in der Überschrift nennen zu müssen, erhält der 
fünfte Titel als Überschrift die Sammelbezeichnung "Wissenschaftliches Perso
nal"; wer im einzelnen gemeint ist. ergibt sich aus den nachfolgenden 
Bestimmungen. 

Die AufgabensteIlung der Hochschuldozenten unterscheidet sich nur geringfügig 
von den Aufgaben der Professoren (siehe Begründung zu § 41 b HUG). Sie sind 
daher mitgliedschaftsrechtlich weitgehend gleichgestellt (§ 49a HUG). Auch bei 
den dienstrechtlichen Sonderregelungen in § 199 HBG werden die Hochschul
dozenten den Professoren weitgehend gleichgestellt. 
Entsprechend § 50 Abs. I HRG finden die Vorschriften über die Laufbahnen, die 
Probezeit und' den einstweiligen Ruhestand auch auf d ie Oberassistenten, die 
Oberingenieure sowie auf die wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten 
keine Anwendung. 

Zu Nr. 17 (§ 86): 
Die Änderungen passen das Hessische Personalvertretungsgesetz an die geänderte 
Personalstruktur der HRG an. 

Zu Nr. 18 (§ 88): 
Die Bestimmung stellt nunmehr klar, daß zu den Rechtsverordnungen und Verwal
tungsvorschriften, die zur Ausführung des Gesetzes erforderlich sind, auch die 
Gebührenordnung für die Studenten gehört. ' 

Zu Artikel 2 
Änderung des Universitätsgesetzes 

Zu Nr. 1 (§ 4): 
Die Änderung der Nr. 3 des Abs. I und die Einführung der Nr. 5 und 6 in Abs. I 
beruhen auf dem Wegfall der Personalkategorie des Hochschulassistenten und der 
Einführung der Personalkategorien der wissenschaftlichen und künstlerischen 
Assistenten (Nr. 15 = § 41), der Oberassistenten und Oberingenieure (Nr. 15 = 
§ 41 a)sowieder Hochschuldozenten (Nr. 17 = § 41 b). 

Die Professoren nach § 39 sind die hauptberuflich in Wissenschaft und Kunst, 
Lehre und Forschung in ihren Fächern selbständig tätigen Beamten und Angestell
ten. Als Beamte führen sie nach der Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes im 
Jahre 1986 die Amtsbezeichnung "Universitätsprofessor". Angestellten wird die 
akademische Bezeichnung ~Professor" verliehen (§ 39 Abs. 3). Sie bilden mit den 
Hochschuldozenten die Gruppe der Professoren. 

Die Zusammenfassung der Oberassistenten, Oberingenieure. der wissenschaftli
chen und künstlerischen Mitarbeiter sowie der Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
in einer Gruppe beruht auf § 38 Abs. 2 Satz I und Satz 2 HRG. Die Bezeichnung 
"Wissenschaftlicher Mitarbeiter" für diese Gruppe wird beibehalten (Abs. 2 Nr. 2). 
. Sie bestand bisher aus den Hochschulassistenten, wissenschaftlichen oder künstle
rischen Mitarbeitern und den Lehrkräften für besondere Aufgaben. 

Zu Nr. 2 (§ 5): 
In § 5 Abs. I NT. 7 sind die wissenschaftlichen Hilfskräfte erstmals zusammen mit 
den Tutoren genannt. Damit wird ihre korporationsrechtliche Zuordnung klarge
stellt. Hilfskräfte und Tutoren sind nebenberuflich tätig. 

Die Ergänzung folgt aus § 36 Abs. 3 HRG. 

Zu Nr. 3 (§ 11): 
Aus§ 62 Abs. 2 Satz I in Verbindung mit § 63 Abs. 2 Nr."1 HRGistzu schließen, daß 
der Leiter der Hochschule nur auf Vorschlag eines zentralen Kollegialorgans (oder 
mehrerer zentraler Kollegialorgane - § 63 Abs. 3 Satz I HRG) gewählt werden 
kann. Die Möglichkeit, eine nicht vorgeschlagene Persönlichkeit zu wählen, muß 
daher dem Konvent genommen werden. . 

Statt dessen ist nunmehr vorgesehen, daß neben das Vorschlagsrecht des Senats das 
Vorschlagsrecht aller Ständigen Ausschüsse tritt. das aber nut bei qualifizierter 
Mehrheit im Konvent zu einer Wahl führen kann. 

Zu Nr. 4 (§ 14): • 
§ 63 Abs. I Satz 2 HRG schreibt nunmehr vor, daß in dem zentralen Kollegialor
gan, das für die Beschlußfassung über die Grundordnung und für die Wahl der 
Leitung der Hochschule zuständig ist, die Professoren über die absolute Mehrheit 
der Sitze und Stimmen verfügen müssen. Die Zusammensetzung des Konvents, der 
für diese Aufgaben zuständig ist (§ 14 Abs. I Nr. I und 3 HUG), ist daher 
entsprechend zu ändern. 

Bei 90 Mitgliedern (§ 14 Abs. 2 Satz 2 HUG) bedeutet dies: 

Parität derzeit künftig 
35 Professoren + I1 = 46 
25 Studenten 5 = 20 
20 wissenschaftliche Mitarbeiter - 4 = 16 
10 sonstige Mitarbeiter - 2 = 8 

Bei 60 Mitgliedern (§ 14 Abs. 2 Satz 4 HUG) bedeutet dies: 

Parität derzeit künftig 
23 Professoren + 8 = 31 
17 Studenten - 3 = 14 
13 wissenschaftliche Mitarbeiter - 3 = 10 
7 sonstige Mitarbeiter - 2 = 5 

Zu Nr. 5 (§ 15): 
Auch im Koventsvorstand müssen die Professoren die absolute Mehrheit der 
Stimmen und Sitze erhalten. da der Vorstand das Leitungsgremium des Konvents 
ist. Er besitzt außerdem eigene Befugnisse gegenüber dem Präsidenten (Informa
tionsrecht über Verhandlungen im Senat und in den Ständigen Ausschüssen; § 15 
Abs. 2 HUG). 

Parität derzeit 
2 Professoren 
2 Studenten 
2 wissenschaft liche Mitarbeiter 
I sonstige Mitarbeiter 

künftig 
+2=4 
-1=1 
-1=1 
-1=1 
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Zu Nr. 6 (§ 17 Abs. 1): 
In der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 4 Abs. 2 Nr. 2) sollen auch 
Mitglieder nach § 4 Abs. I Nr. 5 und 6 vertreten sein. 

Zu Nr. 7 (§ 18 Abs. 2 neu): 
Notwendige Ergänzung infolge der Änderung des § 11 Abs. I Satz 2 (Nr. 3). 

In Abs. 2 treten an die Stelle des Hochschulassistenten die Oberas;istenten, Oberin
genieure, wissenschaftlichen und künstlerischen Assitenten. 

Die Änderung in Abs. 5 ist eine notwendige Folgeänderung im Hinblick auf die 
Ergänzung von § 38 Abs. 3 Satz 5 HUG, wonach die Gruppe der Professoren über 
die absolute Mehrheit der Sitze und Stimmen verfügen muß. 

Zu Nr. 8 (§ 20 Abs. 4 Satz 3): 
An die Stelle des Hochschulassistenten treten die Oberassistenten, Oberingenieure, 
wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten. 

Zu Nr. 9 (§ i3 Abs. 2 und 3 neu): 
Im Senat sind die Dekane stimmberechtigt; die Vertreter der Professoren verfügen 
nur zusammen mit ihnen über die absolute Mehrheit der Sitze und Stimmen (§ 17 
Abs. I HUG). Nach § 64 Abs. 5 Satz 2 HRG bedarf daher ihre Wahl außer der 
Mehrheit des Fachbereichsrats auch der Mehrheit der Professoren. 
Darüber hinaus war § 38 Abs. 6 Satz 2 HRG auch hier zu berücksichtigen. Danach 
genügt für eine Wahl auch die Mehrheit der dem Fachbe.reich angehörenden 
Professoren, wenn auch der zweite Wahlgang nicht erfolgreich war. 

Zu Nr. 10 (§ 27): 

Im Direktorium müssen die Professoren nunmehr nicht nur über die absolute 
Mehrheit -der Stimmen, sondern auch der Sitze verfügen (§ 38 Abs. 3 Satz 5 HRG). 
Eine Multiplikation einer geringeren Stimmenzahl mit einem Faktor, deres ermög
licht, die absolute Stimmenzahl zu erreichen, so das geltende Recht, ist nicht mehr 
zulässig. Wird diese absofute Mehrheit nicht erreicht. weil nicht mindestens vier 
Professoren dem Direktorium angehören, können die Vertreter der übrigen Grup
pen nicht alle Stimmrecht haben. In diesem Fall muß das Los entscheiden, welche 
Gruppen dem Direktorium nur mit beratender Stimme angehören. 

Zu Nr. 11 (§ 29 Abs. 1 Satz 4): 
An die Stelle der Hochschulassistenten treten die Oberassistenten und die wissen
schaftlichen und künstlerischen Assistenten. 
Zu Nr. 12 (§ 30 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2) 
Für das Einvernehmen des Fachbereichsrats mit der Bestellung des Ärztlichen 
Direktors und fürdie Wahl der Prodekanegilt § 23 Abs. 2 Satz 3 und 4entsprechend. 

Zu Nr. 13 (§ 39): 
Nach § 43 Abs. I Satz 3 HRG sollen Professoren nach näherer Bestimmung des 
Landesrechts Tätigkeiten in überwiegend mit staatlichen Mitteln geförderten Ein
richtungen der Wissenschaftsförderung auf Antrag zur Dienstaufgabe erklärt wer
den. Die Regelung ist in § 39 zu übernehmen. Durch diese Ausweitung des Rege
lungsinhalts wird Abs. I neu gegliedert und ein neuer Abs. 2 geschaffen. 

Der Abs. 5 (neu) entspricht § 36 Abs. 4 H RG. 

Zu Nr. 14 (§ 39 a): 

Die Einstellungsvoraussetzungen der Professoren sind in § 44 HRG zum Teil 
geändert und erweitert worden. 
Durch die notwendige Übernahme in § 39 a mußte die Vorschrift in Abs. 2 Nr. I 
neu gegliedert und um zwei Absätze (künftig Abs. 4 und 5) erweitert werden. 

An die Stelle der Bezeichnung "Facharzt" ist inzwischen die Bezeichnung "Gebiets
arz!" getreten. Entsprechend der Änderung in § 44 Abs. 5 HRG war Abs. 6 neu zu 
fassen. 

Zu Nr. 15 (§ 41): 
Die wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten treten an die Stelle der 
Hochschulassistenten. Es werden in dieser Vorschrift Bestimmungen des § 47 HRG 
und des § 48 HR:9 zusammengefaßt. Die weiteren dienstrechtlichen Bestimmun: 
gen sind bei den Anderungen des Hessischen Beamtengesetzes in § 85 HHG (Art. I, 
Nr. 15) berücksichtigt; dies entspricht der bisherigen Regelungssystematik fÜr 
Hochschulassistenten. 

Zu Nr. 16 (§ 41 a): 

Zu den Bestimmungen über Oberassistenten und 9beringenieure gilt sinngemäß 
dasselbe wie unter Nr. 15. 

Zu Nr. 17 (§ 41 b): 
Nach dem Bundesbe<;oldungsgesctz fällt an den Universitäten das Amt des Profes
sors in der Besoldungsgruppe C 2 künftig weg. An ihre Stelle treten faktisch die 
Hochschuldozenten (§ 48 c HRG); die Einstellungsvoraussetzungen für Professo
ren gelten für sie entsprechend (§ 48 Abs. 2 HRG). 
Die Einführung dieser neuen Personal kategorie ist erforderlich. um die notwendige 
Flexibilität bei der Förderung qualifizierter Nachwuchswissenschaften zu erhal
ten; habilitierten Wissenschaftlern kann auf diese Weise die Möglichkeit zu unab
hängiger und selbständiger wissenschaftlicher Arbeit gewährt werden. Zugleich 
kann mit dieser Personal kategorie ein Beitrag zur Aufrechterhaltung der bisheri
gen Ausbildungskapazität geleistet werden. 

Die Ausgestaltung des Dienstverhältnisses der Hochschuldozenten sieht vor, daß in 
besonders begründeten Ausnahmefällen Beamtenverhältnisse auf Lebenszeit be
gründet werden können (§ 48 d Abs. 2 HRG); diese Möglichkeit ist deshalb auch in 
das Landesrecht zu übernehmen (vgl. § 41 b Abs. 4). 

Zu Nr. 18 (§ 41 c): 
Für das wissenschaftliche Personal gelten nach dem HRG Sonderregelungen zur 
Verlängerung der Beamtenverhältnisse auf Zeit sowie der Dienstverhältnisse bei 
entsprec.henden Angestellten (§ 50 Abs. 3 und Abs. 4 HRG). 
In den Text sind die landesrechtlichen Bestimmungen des Dienstrechts 
eingearbeitet. 

Zu Nr. 19 (§ 45): 
Die Bestimmung übernimmt in § 45 Abs. I Satz 6diezwingende Vorschrift des § 5J 
Abs. I Satz 2 HRG. 

Zu Nr. 20(§ 46): 
Die Vorschrift ist neu gefaßt. um alle Personengruppen, die hauptberuflich ärztli
che Tätigkeiten ausüben. ohne zur Gruppe der Professoren zu gehören. zu 
berücksichtigen. 

Zu Nr. 21 (§ 47): 
Die Ergänzung beruht auf der Änderung des § 55 Satz 4 HRG. Dort wurde die 
Möglichkeit eingeräumt. daß Lehrbeauftragte auf eine Vergütung des Lehrauftrags 
verzichten können. 

Zu Nr.22(§49): 
Die Änderung des Abs. I ist zwingend (neue Personalstruktur); an die Stelle des 
Hochschulassistenten treten diejenigen, zu deren Amtsaufgaben, wenn auch nur 
<tuf Anordnung (Oherassistenten und Oberingenieure). das Abhalten von Lehrver
anstaltungen gehört. In Abs. I Satz 3 wurde mit Streichung der Worte "durch den 
Fachbereich" ein Redaktionsversehen beseitigt. Die Bestellung ist ein personal
rechtlicher Vorgang. iür den der Fachbereich keine Zuständigkeit hat. 

Abs. 2 erhält notwend ige Klarstellungen. auch um die Inbezugnahme in Abs. 3 zu 
erleichtern. 

Mit den Bestimmungen über die Hilfskräfte in Abs. 3 wird der Aufforderung durch 
das H RG Rechnung getragen. die Stellung der an der Hochschule nebenberuflich 
Tätigen zu regeln (§ 36 Abs. 3 HRG). 

Die Hilfskräfte können auch Einrichtungen des Fachbereichs (Arbeitsgruppen. 
Betriebseinheiten) und zentralen Einrichtungen zugeordnet werden; ersteres ergibt 
sich bereits unmittelbar aus§ 20 Abs. 4 Satz 2 HUG. 

Die Erwähnung der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter in Abs. 3 
Satz 2 entspricht der Rechtslage (Hilfskräfte-Erlaß). 

Zu Nr. 23 (§ 49 a): 

Da die Aufgaben der Professoren mit denen der Hochschuldozenten im wesentli
chen übereinstimmen (vgl. § 39 Abs.I und Nr. 17 = § 4i bAbs.I).isteineüberdie 
gemeinsame Vertretung in den Gremien hinausreichende mitgliedschaftsrechtli
che Gleichstellung der Hochschuldozenten mit den Professoren auch in den Vor
schriften gerechtfertigt. bei denen es um die Wahrnehmung der Aufgaben in 
Forschung und Lehre geht. (§ 20 Abs. 4 Satz 2: Bereitstellung von personellen und 
sächlichen Mitteln. § 22 Abs. 2 = Koordinierungder Forschungspr<jgramme, § 27 
Abs. I Satz I = Mitgliedschaft in den Direktorien der Wissenschaftlichen Zentren 
und Betriebseinheiten). 

Die in Abs. 2 aufgeführten Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung sollen 
allerdings Inhabern von Professorenämtern vorbehalten bleiben. 

Zu Nr.24(§56): 
An die Stelle der Allgemeinen Vorschriften für Studenten. die in § 45 (alt) noch 
aufgeführt sind. trit! die Rechtsverordnung nach § 36 Abs. 8 HHG. Die in § 56 (alt) 
aufgeführt.e Gebührenordnung soll in § 88 HHG (neu) eine für alle Hochschulen 
geltende Rechtsgrundlage erhalten. § 56 ist daher entsprechend zu ändern. 

I. Zu Nr. I (§ 9): 

Begründung zu Artikel 3 

(Änderung des Kunsthochschulgesetzes) 

Nach § 62 Abs. 2 HRG ist die Abwahl der Hochschulleitung ausgeschlossen. 
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2. Zu Nr. 2(§ 11): 
n:lch § 63 Abs. I Satz 2 HRG müssen in dem zentralen Kollegialorgan der 
Hochschule, das für die Beschlußfassung über die Grundordnung und die Wahl 
der Leitung der Hochschule zuständig ist - das ist an der Kunsthochschule der 
Konvent -. die Professoren über die absolute Mehrheit der Sitze und Stimmen 
verfügen. Dem Konvent der Kunsthoch.;chule gehören bisher Vertreter der 
Professoren. der Studenten. der künstlerischen Mitarbeiter und der sonstigen 
Mitarbeiter im Verhältnis 12 :8:2:2 an. Diese Zahlen müssen auf 13 :7:2:2 abgeän
dert werden . 

3. Zu Nr. 3 (§ 15): 
Die Ergänzung des Abs. 2 um den neuen Satz 2 wird durch § 64 Abs. 5 Satz 2 
HRG veranlaßt. Danach bedarf in den Fällen. in denen das Landesrecht, wie in 
Hessen. vorsieht, daß die Fachbereichssprecher dem Rat stimmberechtigt ange
hören und die Vertreter der Gruppe der Professoren in diesem Organ nur 
zusammen mit dem Fachbereichssprecher über die absolute Mehrheit der Sitze 
und Stimmen verfügen, die Wahl außer der Mehrheit des Fachbereichsrats auch 
der Mehrheit der ihm angehörenden Professoren. Die Regelung in Satz 2 beruht 
auf § 64 Abs. 5 Satz 2, letzter Halbsatz und § 38 Abs. 6 Satz 2 HRG, wo bestimmt 
ist, daß für die Entscheidung die Mehrheit der Professoren genügt, wenn eine 
Wahl beim zweiten Wahlgang nicht zustande kommt. 

4. Zu Nr. 4 (§ 19 a): 

Gemäß § 50 Abs. 3 und 4 HRG gelten für das wissenschaftliche Personal 
Sonderregelungen zur Verlängerung der Beamtenverhältnisse auf Zeit sowie der 
Dienstverhältnisse bei entsprechel"1den Angestellten. In den Text sind die landes
rechtlichen Bestimmungen des Dienst rechts eingearbeitet. 

5. Zu Nr. 5 (§ 20): 

Nach § 44 Abs. 3 HRG müssen Bewerber um eine Professur mit erziehungswis
senschaftlichen oder fachdidaktischen Aufgaben in der Lehrerbildung nunmehr 
zusätzlich eine dreijährige Schu'tpraxis nachweisen. 

6. Zu Nr. 6 (§ 24): 
Die Neufassung des_§ 53 Abs. I HRG schreibt vor, daß Professoren, denen 
wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiter zugewiesen sind, diesen gegen
über weisungsbefugt sind. 

7. Zu Nr. 7 a (§ 25): 
Infolge Änderung des § 55 HRG können an Kunsthochschulen nunmehr auch 
zurSicherstellung des Lehrangebots Lehraufträge erteilt werden (bisher war dies 
nur zur Ergänzung des Lehrangebots möglich). 

Die Ergänzung in Abs. 2 beruht auf der Änderung des § 55 Satz 4 H RG. Dort 
wurde die Möglichkeit eingeräumt, daß Lehrbeauftragte auf eine Vergütung des 
Lehrauftrags verzichten können. 

Zu Nr. 1 (§ 5): 

Begründung zu Artikel 4 

Änderung des Fachhochschulgesetzes 

Die Änderung fußt auf § 36 Abs. 4 R RG. wonach den Professoren nach dem Eintritt 
in den Ruhestand die mit der Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung 
von Lehrveranstaltungen und zur Beteiligung an Prüfungsverfahren zustehen. 
Dies hat zur Folge, daß diese Profes;;oren Angehörige der Fachhochschule werden . 

Zu Nr. 2(§ 11): 

Die Änderung beruht auf § 63 Abs. 2 Nr. I HRG, der als Aufgabe eines weiteren 
zentralen Kollegialorgans (bei den Fachhochsch.':tlen der Rat) den Vorschlag für die 
Wahl der Leitungder Hochschule vorsieht. Die Anderung bewirkt gleichzeitig eine 
Anpassung an das Hessische Universitätsgesetz, das ebenfalls bereits vorsieht. daß 
der Senat einen Vorschlag fürdie Wahl des Präsidenten der Univ'ersität erstellt (§ Il 
Abs. I HUG). 

ZuNr.3(§15): 
Nach § 63 Abs. I Satz :2 HRG müssen in dem zentralen Kollegialorgan der 
Hochschule. das für die Beschlußfassung überdie Grundordnung und die Wahl der 
Leitung der Hochschule zuständig ist - das ist an der Fachhochschule der Konvent 
- die Professoren überdie absolute Mehrheit der Sitze und derStimmen verfügen. 
Dem Konvent der Fachhochschulen gehören bisher Vertreter der Professoren, der 
Studenten und der Mitarbeiter im Verhältnis 13:9:5 an. Diese Zahlen müssen 
nunmehr auf 14:8:5 abgeändert werden. 

Zu Nr. 4 (§ 16): 
Die Änderung des § 16 ist ebenfalls durch § 63 Abs. I Satz 2 HRG notwendig 
geworden, weil der Vorstand das Leitungsgremium des Konvents ist. 

Zu Nr. 5 (§ 17): 

Diese Änderung steht im Zusammenhang mit der Änderung des § 11 Abs. 2. Der 
Aufgabenkatalog des Rats ist entsprechend ergänzt worden. 

Zu Nr. 6 (§ 20): 

Die Ergänzung des Abs. 2 um den neuen Satz 4 wird durch § 64 Abs. 5 Satz 2 H RG 
veranlaßt. Danach bedarf in den Fällen. in denen das Landesrecht, wie in Hessen, 
vorsieht, daß die Fachbereichssprecher dem Rat stimmberechtigt angehören und 
die Professoren in diesem Organ nur zusammen mit den Fachbereichssprechern 
über die absolute Mehrheit der Sitze und Stimmen verfügen, die Wahl außer der 
Mehrheit des Fachbereichsrats auch der Mehrheit des ihm angehörend~n Professo
ren. Der neue Sltz 5 beruht auf § 64 Abs. 5 Satz 2, letzter Halbsatz und § 38 Abs. 6 
Satz 2 HRG, wo bestimmt ist. daß für die Entscheidung die Mehrheit der Professo-
ren genügt, wenn auch im zweiten Wahlgang eine Wahl nicht zustande kommt. -

Zu Nr. 7 (§ 24): 

Die Ergänzung beruht auf § 66 Abs. 3 Satz 2 HRG, wo bestimmt ist, daß zum Leiter 
oder zum Mitglied der kollegialen Leitung der wissenschaftlichen Einrichtung nur 
dieser Einrichtung angehörende Professoren gewählt werden können. Die Organi
sation der wissenschaftlichen Einrichtung wird im Rahmen des Errichtungsbe
schlusses geregelt. Eine organisatorische Regelung. wie sie in § 27 HUG getroffen 
ist. ist mit dem HRG vereinbar. 

Zu Nr: 8 (§ 28): 

Die Ergänzung des Abs. 2 durch den Satz 2 ist durch § 43 Abs. I Satz 3 H RG 
erforderlich geworden. Danach soll das Landesrecht die Möglichkeit vorsehen, die 
Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen der Wissenschaftsförderung (z. B . 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft) auf Wunsch des Professors zur dienstli
chen Aufgabe zu erklären. Die Pflicht zur Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben 
wird dadurch nicht berührt. 

Die Ergänzung durch den Satz 4 beruht auf § 43 Abs. 3 HRG. Dieser Satz 4 ist neu 
für die Fachhochschule und bedeutet eine Verstärkung der bisher - vor allem 
durch das Ausmaß des Lehrdeputats - stark eingeschränkten Forschungsmöglich
keiten an Fachhochschulen. Damit wird gegenüber dem bisherigen Recht eine 
größere Flexibilität und Leistungsfähigkeit der Fachhochschulen in der Forschung 
erreicht. die für den Technologietransfer. für Entwicklungsvorhaben im Rahmen 
angewandter Forschung oder sonstiger im Rahmen der Dienstaufgaben liegenden 
Forschungsvorhaben genutzt werden kann. Der neue Abs. 5 folgt § 36 Abs. 4 HRG. 
Diese Bestimmung ergibt den pensionierten Professoren des Status von 
Hochschulangehörigen. 

Zu Nr. 9 (§ 28 a): 

Für das wissenschaftliche Personal gelten nach dem H RG Sonderregelungen zur 
Verlängerung der Beamten- \!nd Angestelltenverhältnisse auf Zeit (§ 50 Abs. 3 und 
4 H RG). In den Text der Anderung des § 28 FHG sind die landesrechtlichen 
Bestimmungen des Dienstrechts eingearbeitet. 

Zu Nr. 10 (§ 29): 
Die Absätze 2 bis 5 wurden neu gefaßt. Während das bisherige Recht vorsah, daß 
Professoren an Fachhochschulen sowohl nach der Alternative des § 29 Abs. 2 Satz I 
NT. I FHG (Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen). als auch 
nach der Alternative des Abs. 2 Satz I Nr. 2 (besondere Leistungen bei der Anwen
dung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in einer 
mindestens fünf jährigen beruflichen Praxis) berufen werden konnten. ist in Zu
kunft die Berufung von Professoren an Fachhochschulen nach der ersten Alterna
tive (Habilitation oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen) nur noch in 
besonders begründeten Ausnahmefällen möglich (§ 44 Abs. 3 Satz 2 HRG). 

Zu Nr. 11 (§ 30): 

Das grundsätzliche Hausberufungsverbot galt bisher auch bei den Fachhochschu
len. § 45 Abs. 2 Satz 3 HRG schreibt nun vor. daß diese Einschränkung bei der 
Berufung von Professoren an Fachhochschulen nicht mehr gilt. 
§ 30 Abs. 3 Satz 4 FHG mußte daher gestrichen werden. 

Zu Nr. 12 (§ 32): 

Die Ergänzung beruht auf der Änderung des § 55 Satz 4 HRG. Dort wurde die 
Möglichkeit eingerüumt. daß Lehrbeauftragle auf eine Vergütung des Lehrauftrags 
verzichten können. 

Begründung zu Artikel 5 (Neubekanntmachung) 

Im Zuge der redaktionellen Überarbeitung. die vor der Neubekanntmachung der 
Hochschulgesetze erfolgt. werden den Gesetzen neue Inhaltsübersichten vorange
stellt werden. Auch die Ersetzung der Behördenbezeichnung "Kultusminister" 
durch .. Minister für Wi;;senschaft und Kunst" in den Fällen, in denen aufgrund des 
Zweiten Gesetzes zur Anderung der Zuständigkeiten der Minister vom 28. August 
1986(GVBI. I S. 253) die Zuständigkeit übergegangen ist. kann in diesem Rahmen 
erfolgen. 
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1. Allgemeines 
Die Hessischen Universitäten begrüßen, daß der vorge
,legte Gesetzentwurf keinen Anlaß gibt, in eine neue Orga
nisationsdebatte einzutreten. Die angestrebte Neurege- ' 
lung stellt die Gruppenuniversität und die bewährte 
Struktur der Universitätsleitung sinnvollerweise nicht in 
Frage; denn ein Handlungsbedarf für tiefgreifende Verän
derungen besteht nach der einstimmigen Auffassung aller 
fünf Universitätspräsidenten nicht. 
Wer jetzt die ungeteilte Entscheidung der Präsidenten, ihre 
alleinige hochschulpolitische Verantwortung als gewählte 
Repräsentanten der Gruppenuniversität in Frage stellt, 
legt Hand an die Gruppenuniversität und bringt Unruhe in 
die Universitäten. In den nächsten Jahren gilt es vielmehr, 
die gemeinsamen Kräfte von Landtag, Landesregierung 
und Universitäten darauf zu richten, die Grundbedingun
gen für Forschung, Lehre und Studium an den Hessischen 
Universitäten wirksam zu verbessern und damit ihre Wett
bewerbsfähigkeit zu erhöhen. So beschränkt sich das Ziel 
der Novelle auf eine Umsetzung dessen, was der Bundes
gesetzgeber den Ländern 1985 bindend vorgegeben hat. 
Diese Umsetzung ist bisher aufgrund des vorgelegten Ge
setzentwurfs gelungen. 
~ir bitten den Gesetzgeber - neben einer redaktionellen 
Anderung des Gesetzes -, die Amtszeit der Gruppe der 
Studenten in Gremien auf zwei Jahre zu verlängern und als 
Teil der notwendigen Einführung der neuen Personalkör
perstruktur das Amt des außerplanmäßigen Professors 
vorzusehen. 
Bei der Verwirklichung unserer Änderungsvorschläge und 
Anregungen sind keine zusätzlichen Kosten zu erwarten; 
sie würden im Gegenteil zu finanzieller Einsparung führen. 
Allerdings stößt die obligatorische Neuwahl aller Hoch
schulgremien, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, auf un-, 
sere Kritik. Diese Neuwahlen würden mindestens eine 
halbe Million DM verschlingen, unter der Wahlmüdigkeit 
der Wähler leiden und sind rechtlich nicht zwingend ge
boten. 

2. Vorbemerkung zu der Stellungnahme zu dem Gesetzent
wurf 
Die Stellungnahme beschränkt sich auf eine Auseinander
setzung mit dem Hessischen Hochschulgesetz und dem 
Hessischen Universitätsgesetz (Artikel 1 und Artikel 2 des 
Gesetzentwurfes). 
Das für die Universitäten zuständige Ministerium führt im 
Dienstverkehr die Bezeichnung: Hessisches Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst (Beschluß über die Zuständig
keit der einzelnen Minister nach Artikel 104 Abs. 2 der 
Verfassung des Landes Hessen vom 2. 6. 1987, GVBI. 1,
S. 95). Diese Bezeichnung ist in den bei den Hochschulge
setzen zu verwenden. 
Richtig ist, daß die bei den Gesetzentwürfe nicht Amtsbe
zeichnungen verwenden, sondern das jeweilige Amt im 
funktionellen Sinne nennen. 
3. Stellungnahme zur Änderung des Hessischen Hochschul
gesetzes 
Neuwahlen (Ziffer 15 = § 83) 
Die Vorschrift ist sowohl unklar als auch unbefriedigend. 
Sie ist erstens unklar, weil sie offenläßt, zu welchen Gre
mien "für alle Gruppen Neuwahlen stattfinden". Auch die 
Begründung zum Gesetzentwurf läßt nur durchscheinen, 
daß nur Neuwahlen zum Konvent gemeint sein können; 
sie verweist darauf, daß der Bundesgesetzgeber eine Ände
rung der Zusammensetzung des Konvents vorgeschrieben 
hat. In der Tat sind dann Neuwahlen zu den Fachbereichs
räten oder gar zu den Direktorien der einzelnen Institute 
nicht erforderlich. 
Abgesehen davon, daß es also in § 83 Abs. I heißen sollte: 
"Neuwahlen zum Konvent", und abgesehen davon, daß 
die Parität in Gesetzestext und Begründung nicht gleich 
ist, sind obligatorische Konventsneuwahlen für alle Hessi
sehen Universitäten sogar verzichtbar. 
Im Juni 1987 sind nämlich die Konvente der Hessischen 
Universitäten gerade erst neu gewählt worden. Erst im 
nächsten Monat, also im Oktober 1987, werden sie sich 
konstituieren. Es reicht aus, nach Inkrafttreten des Anpas
sungsgesetzes den Konvent auf der Grundlage der im Juni 
1987 erzielten Wahlergebnisse zu besetzen. 

In der Präsidialabteilung ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
eines(r) 

REFERENTEN(IN) für Wissenschaftsberichterstattung (BAT Ib) 
zu besetzen, Die Eingruppierung richtet sich nach den einschlägigen Vor
schriften des Bundesangestelltentarifvertrages. 
Der/Die Stelleninhaber(in) ist verantwortlich für die öffentlichkeitswirk
same Darstellung der wissenschaftlichen Arbeit der Universität. Er/Sie un
terrichtet die Öffentlichkeit regelmäßig sowie aufgrund aktueller Anlässe 
über wissenschaftliche Aktivitäten. Er/Sie ist der/die Ansprechpartner(in) 
für Journalisten. Seine/Ihre Aufgabe wird es sein, Kontakte zwischen Wis
senschaftlern und Medien herzustellen. Er/Sie ist u. a. verantwortliche(r) 
Redakteur(in) des Wissenschaftsmagazins "Forschung Frankfurt" der Uni
versität und des Forschungsberichts und organisisert die Buchmessebeteili
gung der Universität. 
Der/Die Bewerber(in) um diese Stelle sollte ein abgeschlossenes wissen-

, schaftliches Hochschulstudium nachweisen, im Umgang mit Medien erfah
ren und in der Lage sein, wissenschaftliche Sachverhalte allgemeinverständ
lich darzustellen. Er/Sie sollte Kenntnisse, mindestens aber Interessen auf 
mehreren wissenschaftlichen Gebieten nachweisen, Verständnis für den 
Wissenschaftsbetrieb mitbringen und bereits auf journalistische Praxis zu
rückblicken können. Fremdsprachenkenntnisse (Englisch, Franz.) sind er
wünscht. 
Bewerbungen sind an den Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Univer
sität, Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt am Main, zu richten. 

In der Verwaltungsdatenverarbeitung (VDV) ist eine Halbtagsstelle für 
ANWENDUNGSPROGRAMMIERUNG (BAT IVa) 

bal~,möglichst zu besetzen. Das Aufgabe!lgebiet umfaßt alle Phasen DV-ge
schutzter Verwaltungssysteme (Konzeption, Implementierung und Pflege). 
Von dem Bewerber werden Berufserfahrungen in der Programmierung 
(COBOL unter DOSIVSE mit CICS) sowie in der DV-Organisation erwartet. 
Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des BAT. 
Bewe~bun~en mit den. üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisabschrif
ten, Lichtbild) wer~~~ mnerhalb von 14 Tagen nach Erscheinen der Anzeige 
erbeten an den Prasldenten der Johann Wolfgang, Goethe-Universität -
Verwaltungsdatenverarbeitung -, Senckenberganlage 31, 6000 Frankfurt! 
Main 11. 

Dokumentation 

Stellungnahme 
der Hessischen Universitäten 
Andernfalls wäre eine sehr geringe Wahlbeteiligung zu 
befürchten, was der Vorgabe von § 39 Satz 2 HRG zuwi
derliefe und zu Zufallsmehrheiten führen könnte. 
Diejenigen Professoren, Mitarbeiter und Studenten, die 
unter großem persönlichem Einsatz in den Wahlvorstän
den und als Wahlhelfer tätig waren, müßten sofortige 
Neuwahlen, deren Sinn nicht einzusehen ist, als Brüskie
rung auffassen und dürften für erneute Wahlen k;lum zur 
Verfügung stehen. 
Schließlich würde eine nochmalige Konventswahl an allen 
Universitäten Kosten von mindestens einer halben Million 
DM verursachen und wegen des Inkrafttretens des Ände
rungsgesetzes nicht vor Ende November und des Endes 
des Wintersemesters Mitte Februar zu einer konstituieren
den Sitzung des neugewählten Konvents nicht vor Ende 
April 1988 führen. Das kann niemand wollen. 
Diese Beurteilung teilen auch die Konvente der hessischen 
Universitäten. 
§ 83 Abs. 1 sollte durch folgende Regelung ersetzt werden: 
"Liegen die letzten allgemeinen Wahlen zum Konvent 
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht mehr als ein Jahr 
zurück, so ist die Sitzverteilung bis zur nächsten turnusmä
ßigen Konventswahl entsprechend den letzten Wahlergeb
nissen auf der Grundlage der in § 14 Abs. 2 festgestellten 
Paritäten dadurch neu zu bestimmen, daß der Konvent 111 
Mitglieder (Professoren 56, Studenten 25, wissenschaftli
che Mitarbeiter 20, sonstige Mitarbeiter 10) umfaßt. Vom 
Konvent gewählte oder benannte Mitglieder in Gremien 
bleiben im Amt. Liegt die letzte Konventswahl beim In
krafttreten dieses Gesetzes mehr als ein Jahr zurück, ist 
unverzüglich eine Neuwahl durchzuführen." 
4. Stellungnahme zur Änderung des Hessischen Universi
tätsgesetzes 
Losentscheid im Direktorium (Ziffer lOb = § 27 Abs. 1 
Satz 5 HUG) 
Die Vorschrift ist nicht eindeutig gefaßt. Es bleibt unklar, 
für welchen Zeitraum das Los zu ziehen ist, für die gesamte 
Amtszeit des Mitglieds im Direktorium oder nur für die 
jeweilige Sitzung? Auch die Begründung des Gesetzent
wurfes schweigt. 
Aus Gründen der Arbeitsfähigkeit des Direktoriums und 
einer gewissen Berechenbarkeit seines Handeins sollte je.: 
doch das Los für die gesamte Amtszeit gezogen werden. 
Ich schlage daher vor, § 27 Abs. 5 Satz HUG um folgenden 
Satz 6 zu ergänzen: 
"Der Losentscheid gilt für jeweils ein Jahr." Im übrigen 
muß es richtig heißen: "Direktorium". 
Eine , Alternative zum Losentscheid wäre, eine feste Rei
henfolge für die Berücksichtigung der Gruppen vorzuse
hen; dabei sollte der Gruppe der Wissenschaftlichen Mit
arbeiter erste Priorität zukommen. 
5. Über eine Minimalanpassung hinausgehende Wünsche 
der Hessischen Universitäten 
I. § 15 Abs. 3 Satz I H H G wird wie folgt geändert: 
"Der 2. Halbsatz wird gestrichen." 
Durch die Streichung wird erreicht, daß die Amtszeit der 
Vertreter der Studenten - wie die Amtszeit der übrigen 
Vertreter auch - 2 Jahre beträgt. Ein BeQarffür' die jährli
che ,Neuwahl aller Studentenvertreter in den Direktorien, 
den Fachbereichsräten und dem Konvent ist nicht erkenn
bar. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder in den 
Ständigen Ausschüssen beträgt sowieso schon 2 Jahre (§ 19 
Abs. 5 HUG). Mit dieser nun schon fast 10 Jahre alten 
Regelung sind gute Erfahrungen gemacht worden. § 39 
HRG steht dieser Regelung nicht entgegen. 

2. Ergänzung des § 14 HHG 
§ 14 Abs. 3 Satz I HHG erhält folgende Ziffer 5: 
,,5. Zuerkennung akademischer Grade und Qualifikatio
nen". 
Begründung: 
Die einzuschiebende Ziffer 5 stellt u. a. klar, daß es sich 
z. B. bei Habilitationen um wissenschaftsrelevante Angele-

Das Klinikum sucht in Dauerstellung möglichst zum 1. 1. 1988 eine(n) 
MEISTER(IN) für die Leitung der Reparaturwerkstätten 

Abges.chloss~ne ~eruf~aushÜdung und Berufserfa'hrung mogiich.st ais 
. Scnremermelster(m) Wlrd vorausgesetzt. Außerdem sollten Kenntmsse in 

der Personalführung, in der Betreuung von Auszubildenden sowie in der 
Metall- und Textilverarbeitung und Bauuunterhaltung vorhanden sein. 
Das Aufgabengebiet umfaßt die Leitung verschiedener Reparaturwerkstät
ten (Schreiner-, Glaser-, Maler-, Polsterer-, Tapezierer-, Fliesenleger- und 
Betriebsschlosserwerkstatt) und des Zentrallagers. Diesen Bereichen sind 35 
Facharbeiter und 1-2 Auszubildende zugeordnet. 
Außerdem wird zum 1. 4. 1988 für die Überwachung betriebstechnischer 
Anlagen und Einrichtungen (Zentrale Gebäudeleittechnik) ein(e) 

MEISTER(IN) in der Fachrichtung Elektrotechnik 
gesuc,:t. Neben einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Meister(in) -
Fachnchtung Elektrotechnik - werden mehrjährige Berufspraxis sowie 
Kenntnisse in der Gebäudeautomation, der Mess-, Steuerungs- und Rege
lungstechnik und der Elektronik erwartet. 
Die Vergütung erfolgt nach den Tätigkeitsmerkmalen des Bundes-Angestell
tentarifvertrages. 
Neben einem krisenfesten Arbeitsplatz werden außerdem geboten: 
13: ~onatl!~ehalt,. Urlaubsgeld, zusätzliche beitragsfreie Altersversorgung, 
Mithilfe bel der Zimmer- und Wohnungs beschaffung sowie die im öffentli
chen Dienst üblichen Sozialleistungen. 
Schwerbehinderte werden bei gleicher persönlicher und fachlicher Qualifi
kation bevorzugt berücksichtigt, sofern die Behinderung der Übertragung 
dieser Aufgaben nicht entgegensteht. 

Interessenten richten bitte ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
(Lichtbild, Lebensla\l1, Zeugnisse - Fotokopien -) bis spätestens 30.10.1987 
an das Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, Theodor-Stern-Kai 7, 6000 Frankfurt am Main 70. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt 
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genheiten iSd. § 14 Abs. 3 HHG alter wie neuer Fassung 
handelt, bei denen die doppelte Mehrheit des § 14 Abs. 4 
Satz I HHG erforderlich ist, nämlich die Mehrheit des 
Gremiums und die Mehrheit der dem Gremium angehö
renden Professoren. In der Praxis kam es insoweit wieder-
holt zu Unklarheiten. ' 
3. Einführung des außerplanmäßigen Professors 
Als § 42 a wird in das HUG eingefügt: 
,,§ 42 a . 
Außerplanmäßige Professoren 
(1) Privatdozenten, die seit-mindestens sechs Jahren habili
tiert sind sowie hervorragende Leistungen in Forschung 
und Lehre erbracht haben, kann das Ministerium für Wis-' 
senschaft und Kunst auf Vorschlag des Fachbereichs und 
nach Anhörung des Senats die akademische Bezeichnung 

, eines außerplanmäßigen Professors verleihen. § 14 Abs. 4 
Satz 1 bis 3 des Hochschulgesetzes geiten entsprechend. 
(2) Die Weiterführung der Bezeichnung kann wegen Un
würdigkeit untersagt werden. § 43 Abs. 2 Satz 2 und 3 
geiten entsprechend." 
Begründung: 
Die Einführung der Bezeichnung des außerplanmäßigen 
Professors schließt eine von den Hessischen Universitäten 
als schmerzlich empfundene Lücke im Hochschulrecht. 
Besonders ausgewiesenen Privatdozenten soll die Würde 
eines außerplanmäßigen Professors zuerkannt werden 
können, um sie gegenüber Privatdozenten einerseits sowie 
Honorarprofessoren - regelmäßig nicht habilitierten 
Praktikern - andererseits abzugrenzen und zugleich wis
senschaftlich aufzuwerten. Die Kategorie des "außerplan
mäßigen Professors" ist in der Hochschulreform der 70iger 
Jahre in Hessen verschwunden. Während andere Bundes
länder sehr wohl den außerplanmäßigen Professor gesetz-

, lich (wieder) verankert haben (vgl. §§ 80 Abs. 5 bad.-würt
temberg. UG, 119 berlin. HG, 27 Abs. 6 nds. HG, 57 Abs. 3 
rhein.-pfälz. HG, 95 Abs. 6 schlesw.-holst. HG; vgl auch 
§ 36 Abs. 3 HRG), ist Hessen insoweit "unterentwickelt". 
Dies sollte nicht so bleiben. 
Eine Bewährungszeit von sechs Jahren vor der Verleihung 
der akademischen Würde (in anderen Bundesländern 
schwankt diese Zeit zwischen vier und sechs Jahren) er
scheint notwendig, da in dem Novellierungsvorschlag ku
mulativ hervorragende Leistungen in Forschung und Lehre 
gefordert werden. 
§ 42 a Abs. 1 Satz 3 des Vorschlages trägt der Tatsache 
Rechnung, daß der Vorschlag des Fachbereichs an das 
Ministerium eine wissenschaftsrelevante Entscheidung 
iSd § 14 HHG ist (wie bei Honorarprofessoren, vgl. § 43 
Abs. I Satz 2 HUG). 
§ 42 a Abs. 2 des Entwurfs stellt hinsichtlich der Möglich
keit des Verlusts der Bezeichnung "außerplanmäßiger Pro
fessor" bewußt auf die Unwürdigkeit ab und folgt darin 
der Berliner Regelung vom November 1986 (§ 119 Satz 2 
Berlin. HG, ebenso § 80 Abs. 5 Satz 3 bad.-württemberg. ' 
UG). 
Die Einführung des außerplanmäßigen Professors macht 
weitere Änderungen am Hessischen Hochschulgesetz 
notwendig: 
Artikel I Nr. 12 b des Gesetzentwurfs (§ 55 Abs. 4 Satz 1 
HHG neuer Fassung) erhält folgende Fassung: 
... " Honorarprofessoren, außerplanmäßige Professoren 
und Privatdozenten" ... 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 HUG erhält folgende Ziff. 4: 
,,4. Die außerplanmäßigen Professoren, ... " 
Die bisherigen Ziff. 4-8 werden Ziff. 5-9. 
Begründung: 
Die außerplanmäßigen Professoren sind ebenfalls Ange- , 
hörige der Universität. 
§ 16 Abs. 2 Nr. 5 HUG erhält folgende Fassung: 
,,5. Stellungnahme zu den Berufungsvorschlägen und zu 
den Ernennungsvorschlägen für außerplanmäßige Profes
soren und Honorarprofessoren." 
Begründung: 
Die Anhörung des Senats nach § 42 a Abs. 1 Satz 1 ist damit 
verbunden, daß dieser eine Stellungnahme abgibt. Dies 
entspricht dem Verfahren bei der Ernennung von Hono
rarprofessoren (vgl. § 43 Abs_l Satz I iVrn § 16 Abs. 2 Nr. 5 
HUG). 

Am Institut für Didaktik der Geographie, Fachbereich 18, ist die Stelle 
einer/s 

VERWALTUNGSANGESTELLTEN (BAT VIb) 

zum 1. 1. 1988 zu besetzen. Die Eingruppierung erfolgt nach den Tätigkeits
merkmalen des BAT. Der Tätigkeitsbereich umfaßt die weitgehend selbst zu 
leistende allgemeine Sekretariatsarbeit sowie die Abwicklung des studenti
schen Publikumsverkehrs. Vorausgesetzt werden Fähigkeiten in Stenogra
p~,ie und ,im Mas~hinenschreibe~ ~auch Textverarbeitung). Dringend er
wunscht smd enghsche und franzoslsche Sprachkenntnisse. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 14 Tage nach Erscheinen 
der Anzeige zu richten an den Geschäftsführenden Direktor des Instituts für 
Didaktik der Geographie der Johann Wolfgang Goethe-Universität; Schu
mannstr. 58, Postfach 111932, Frankfurt/M. 

Im Institut für Pharmazeutische Chemie ist die Stelle eines(r) 
CHEMIEFACHARBEITERS(IN) (MTL 11) 

(ganztags) zu besetzen. Gesucht wird ein(e) Chemiefachwerker(ln), der/die 
gute Kenntnisse im Bereich anorganischer und organischer Chemikalien 
hat, handwerklich geschickt ist und sich für eine Ausgabetätigkeit in einem 
Universitätsinstitut interessiert. 

Die Einstufung erfolgt nach dem Lohngruppenverzeichnis des MTL 11. 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden an das Sekretariat des 
Institu~ für Pharmazeutische Chemie, Georg-Voigt-Str. 14,6000 Frankfurt 
am Mam I, erbeten. 

Das Klinikum stellt zum 1. 8. 1988 
AUSZUBILDENDE für den Beruf "KOCH/KÖCHIN" 

ein. Vorausgesetzt werden eine abgeschlossene Haupt- oder Realschulaus
bildung. 
Interessenten richten ihre Bewerbung mit Lichtbild, Lebenslauf und dem 
letzten Schulzeugnis bis spätestens 30.11. 1987 an das Klinikum der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Theodor-Stern-Kai 7,6000 
Frankfurt am Main 70. 
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Preise für hervorragende wissenschaftliche Leistungen 
Die Vereinigung von Freun
den und Förderem der 
Johann Wolfgang Goethe
Universität vergibt seit vielen 
Jahren Preise für den akade
mischen Nachwuchs. In die
sem Jahr wurden die Aus
zeichnungen für herausragen
de wissenschaftliche Leistun
gen zusammen in einer festli
'chen akademischen Feier am 
30. Juni in der Aula der Uni
versität vergeben. Die Univer-

' sitätsvereinigung will dadurch 
stärker verdeutlichen und 
einer größeren Öffentlichkeit 
bewußtmachen, daß . Leistung, 
und insbesondere die wissen
schaftliche Leistung, Ehrung 
und Dank verdient. 

In den vergangenen Jahren 
hat das Ansehen der Universi- ' 
tät Frankfurt und das verän
derte Bewußtsein dazu beige
tragen, daß vermehrt von Stif
tungen, Unternehmen und 
Einzelmitgliedern der ' Vereini
gung von Freunden und För
derern Preise für ihnen beson
ders auszeichnungswürdig er
scheinende wissenschaftliche 
Arbeiten bereitgestellt worden 
sind. So ist die Vereinigung in 
der Lage, nicht nur die großen 
wissenschaftlichen Leistungen 
auf dem Arbeitsgebiet von 
Paul Ehrlich durch den welt
weit anerkannten Paul Ehr
lich-Preis der zur Vereinigung 
gehörenden Paul Ehrlich-Stif
tung auszuzeichnen, sondern 
auch hervorragende Arbeiten 
von Mitgliedern der Universi
tät Frankfurt. 

Wie der wissenschaftliche 
Rang der durch die Preise ge-
ehrten Leistungen vom 
Nachwuchspreis für den 
Diplomanden bis zur höch
sten Ehrung durch den Paul 
Ehrlich-Preis -, so sind auch 
die Disziplinen weit gefächert: 
Naturwissenschaften, Rechts
wissenschaft, Umweltschutz, 
Humanmedizin und das inter
disziplinäre Thema des Ver
hältnisses von Freiheit zu 
Totalitarismus. Bürgersinn 
und das Bewußtsein, dem Ge
meinwohl verpflichtet zu sein, 
haben die finanziellen Grund
lagen für die heutigen und die 
jährlich wiederkehrenden 
Preisverleihungen geschaffen. 

Präsident Prof. Dr. Klaus 
Ring und Dr. Hanns Christian 
Schroeder-Hohenwarth, Vor
sitzender des Vorstandes der 
Universitätsvereinigung, über
reichten die Auszeichnungen 
an die Preisträger: 

Der Preis für 'den naturwissen
schaftlichen Nachwuchs (DM 
5000,-) ging an Dr. Christian 
Griesinger für seine Disserta-
tion "Entwicklung neuer 
NMR-spektroskopischer Me-
thoden, Konformat-ionsanaly
se zyklischer Peptide". 
Den Preis zur Förderung der 
Geisteswissenschaften (Fried
rich Sperl-Preis) (DM 5000,-) 
erhielt Dr. Hans Peter Glöck
ner für seine Dissertation 
"Cogitationis poenam nemo 
patitur (0.48.19.18). Zu den 
Anfängen einer Versuchslehre 
in der Jurisprudenz der Glos
satoren". 
Den Umweltschutzpreis (Proc
ter & Gamble-Preis) (DM 
5000,-) erhielt Dr. Thomas 
Pfeiffer für seine Dissertation 
"Die Bedeutung des privat
rechtlichen Immissionsschut
zes. Eine Untersuchung zu §§ 
1004,906 BGB". 
Der Förderpreis für Examens
arbeiten auf dem Gebiet des 
Umweltschutzes (Procter & 
Gamble-Förderpreises) (je 
DM 1000,-) ging an Anke 
Marcinkowski für ihre Staats
examensarbeit "Untersuchun-

gen zu Wachstum~charakteri
stika und Ionenaufnahme alu
miniumgestreßter Pflanzen" 
und Dipl.-Met. Regina Stau
bes für ihre Diplomarbeit 
"Untersuchung der Bodenex
halation von Carbonysulfid, 
Dimethylsulfid und Schwefel
kohlenstoff" . 

Der Preis für den wissen
schaftlichen Nachwuchs auf 
dem Gebiet der Humanmedi
zin (Dr. Paul und Cilli Weill
Stiftung) wird alle zwei Jahre 
vergeben und ist mit DM 
10000,- dotiert. In diesem 
Jahr erhielt ihn Dr. Thomas L. 
J. Böhm für seine wissen
schaftliche Arbeit "Typisie
rung menschlicher Leukämien 
durch Analyse DNA Arrange
ments von Immunglobulinge
nen, T-Zellrezeptorgenen und 
zellulären Onkogenen". 

Der Preis für Arbeiten ,aus 
dem Themenkreis "Freiheit 
und Totalitarismus" (Werner 
Pünder-Preis) wurde erstmalig 
vergeben. Er ist mit 0 M 
10000,- dotiert. Ausgezeichnet 
wurde Privatdozent Dr. Dieter 
Rebentisch für seine Habilita
tionsschrift "Führerstaat und 
Verwaltung im Zweiten Welt
krieg. Verfassungsentwicklung 
und Verwaltungspolitik 
1939-1943". 

Preis für den 
naturwissenschaftlichen 
Nachwuchs 
an Dr. phil. nato Christian Grie
singer für seine Dissertation 
"Entwicklung neuer NMR-spek
troskopischer Methoden, Konfor
mationsanalyse zyklischer Pep
tide". Laudatio: Professor Dr. 
Horst Kessler, Fachbereich Che
mie. 

Molekulare Erkennung ist 
eines der faszinierendsten Ge
biete der modernen Organi
schen Chemie. Sie bildet die 
Grundlage für das Verständ
nis der Kommunikation im 
biologischen Bereich. Seien es 
Enzyme und ihre Inhibitoren, 
Hormone und ihre Rezepto
ren, sei es die Regulation und 
Kommunikation des Immun
systems oder die Zellerken
nung und Zelldifferenzierung 
- überall spielt die Raum
struktur von Peptiden und 
Proteinen eine Rolle. Die 
Fortschritte auf diesen Gebie-

ten sind nicht zuletzt auch an 
Fortschritte bei der Bestim
mung der Raumstruktur der 
Eiweißstoffe geknüpft. 

Hier sind wir nun beim Ar
beitsgebiet von Dr. Griesinger 
angelangt: die NMR-Spektro
skopie. Sie ist die aussagekräf
tigste Methode, die räumliche 
Gestalt von mehr oder weni
ger flexiblen Molekülen in ge
löstem Zustand zu bestimmen: 
Die zu untersuchenden Stoffe 
werden in einem NMR-Spek
trometer in ein starkes Ma
gnetfeld gebracht und mit 
einer vom Computer gesteuer
ten Folge von Hochfrequenz
impulsen bestrahlt. Die Ant
wort des Systems wird regi
striert. Aus diesen Antworten 
läßt sich ' dann die Raumstruk
tur ableiten. 

Die letzten Jahre sind durch 
eine Revolution der 
NMR-spektroskopischen 
Techniken gekennzeichnet. 
Mit raffiniert ausgedachten 
Pulsfolgen der zweidimensio
nalen NMR-Spektroskopie 
wird die Ä.ussagetiefe Stück 
für Stück erweitert. 

In Ihrer Dissertation "Ent
wicklung neuer NMR-spektro
skopischer Methoden, Kon
formationsanalyse zyklischer 
Peptide" gelang es Ihnen, lie
ber Herr Griesinger, eine gan
ze Reihe ' neuartiger Sequen
zen zu finden, die schon heu
te, mit griffigen Acronymen 
versehen, Eingang in die Rou
tine gefunden haben: CO
LOC, C-Relayed H, C-COSY, 
CAMELSPIN, E. COSY, um 
nur einige zu nennen. 

Sie dienen u. a. der Aufklä
rung der molekularen Konsti
tution, das ist die Verknüp
fung der einzelnen Atome in 
einem Molekül. Obwohl die 
wesentliche Bedeutung der 
NMR-Spektroskopie heutzu
tage nicht in der Konstitu
tionsaufklärung liegt, muß 
doch erwähnt werden, daß mit 
Ihren Pulssequenzen schon 
eine ganze Reihe interessanter 
Naturstoffe und Synthesepro.
dukte aufgeklärt werden 
konnten. Die Zuordnung von 
Signalen zum Verknüpfungs
muster ist aber auch die Basis 
für , die Bestimmung der 
Raumstruktur, der Konforma
tion. Und hier liegt die große 
Bedeutung der NMR-Spek-

troskopie, denn in ihrer Aus
sagekraft für die Raumstruk
tur ist diese Methode einzigar
tig. 
Kein Wunder, daß Sie den 
Techniken zur 'Ermittlung der 
spektralen Parameter in Ihrer 
Dissertation ein besonderes 
Augenmerk widmeten, denn 
für die Bestimmung der Kon
formation, d. h. der räumli
chen Gestalt der 'Moleküle, 
sind diese von entscheidender 
Bedeutung. so haben Sie 
durch die Ausarbeitung des 
CAMELSPIN-Experimentes 
dazu beigetragen, daß nun
mehr intramolekulare A,bstän
de auch von Molekülen mitt
lerer Größe bestimmbar wur
den. Das hat natürlich eine 
große Bedeutung bei der Syn
theseplanung von Arzneimit
teln, denn die Raumstruktur 
bestimmt letztlich, ob ein Mo
lekül von seinem Rezeptor er
kannt wird. Auch Ihre Metho
den zur Bestimmung von 
Kopplungskonstanten dienen 
dem gleichen Zweck: aus ih
nen erhält man die Torsions- ' 
winkel um Bindungsachsen in 
einem Molekül. Alles in allem 
gelingt es jetzt - und das 
nicht zuletzt dank Ihren Ar-
beiten durch die 
NMR-Spektroskopie die 
Raumstruktur in Lösung mit 
einer Genauigkeit zu bestim
men, die man früher nur 
durch die Röntgenstrukturbe
stimmung für das Molekül im 
Kristall kannte. 
Zusätzlich entwarfen Sie mit 
Ihren grundsätzlichen theore
tischen Arbeiten zur Zeitum
kehr und zur Symmetrie in 
zweidimensionalen NMR
Spektren auch noch Konzep
te, die für zukünftige Arbeiten 
vielfältige Anr~gungen bieten. 
Wäre das nicht schon genug? 
Sie blieben aber nicht bei der 
Theorie stehen, sondern zeig
ten -durch geschickt gewählte 
Anwendungsbeispiele aus der 
Peptidchemie, welche Mög
lichkeiten und Grenzen die 
einzelnen Techniken bieten. 
Diese Breite - von der Theo
rie zu Techniken bis hin zur 
praktischen Anwendung 
findet man selten. 
Ein interessantes Beispiel war 
die Bestimmung der Orientie
rung der Seitenketten von cy
clischen Peptiden aus der In
tensität von Kreuzsignal im 
CO LOC-Spektrum. Damit 

Die Preise der Vereinigung von Freunden und Förderern wurden in einer akademischen Feier in der Aula 
überreicht. Das Bild zeigt v.l.n.r.: Dr. Manfred Schiedermair (Schatzmeister der Universitätsvereinigung), 
Privatdozent Dr. Dieter Rebentisch, Dr. Thomas L. J. Böhm, Anke Marcinkowski, Regina Staubes, Dr. 
Thomas Pfeiffer, Dr. Hans Peter Glöckner und Dr. Christian Griesinger. Foto: Heisig 

konnte u. a. auch die Raum
struktur des für die Transplan
tationschirurgie unersetzlichen 
Cyclosporin A zusätzlich er
hellt werden. 
Mir ist es unmöglich, hier nur 
andeutungsweise alle Ergeb
nisse, Ihrer Dissertation zu 
nennen. Sie sind in bereits 18 
z. T. sehr umfangreichen Pu
blikationen in den angesehen
sten Zeitschriften der Welt 
niedergelegt. 12 Arbeiten lie
gen bereits gedruckt vor. 
Mit Recht wird die hierzulan
de zu lange Studiendauer von 
Chemiestudenten bemängelt. 
Das gilt beileibe nicht für Sie: 
Sie brauchten für diese her
ausragende Dissertation ganze 
23 Monate! Während der Ar
beit an der Dissertation ver
brachten Sie davon noch 8 
Monate im Laboratorium von 
Prof. Richard Ernst an der 
ETH in Zürich. Der Arbeits
kreis von Prof. Ernst nimmt 
zweifellos die Spitzenposition 
auf dem Gebiet der NMR
Spektroskopie in der Welt ein. 
Sie erhielten dort sicher eine 
Fülle von Anregungen, wie 
mir aber Kollege Ernst versi
cherte, brachten Sie selbst 
aber auch viele Ideen mit ein. 

. Die Wertschätzung von Prof. 
Ernst für Sie führte auch zu 
dem Angebot einer post-doc 
Stelle, die Sie z. Z. noch inne
hapen. 
Zum Schluß möchte ich noch 
ein paar Worte zu Ihrer Per
sönlichkeit sagen. Trotz Ihrer 
anhaltenden Erfolge: Sie wa
ren schon als Schüler Silber
medaillengewinner auf Inter
nationalen Chemieolympia
den, Sie waren in der Studien
stiftung des Deutschen Vol
kes, Sie haben bereis im 10. 
Semester Ihr Chemiestudium 
einschließlich der Diplomar
beit mit hervorragenden No-

/" ten abgeschlossen und wurden 
dafür mit dem Stipendium der 
Fonds der Chemischen Indu
strie ausgezeichnet. Besonders 
hervorheben muß ich aber 
noch, daß Sie in dieser Zeit 
auch noch das Vordiplom ·im 
Fach Physik - so nebenher 
- erwarben. Sie haben bereits 
auf zahlreichen internationa
len Tagungen vorgetragen, zu
letzt hielten Sie einen Plenar
vortrag auf der Experimental 
NMR Conference in Asilo
mar in den USA - und Sie 
haben sich auf gemeinsamen 
Kletterpartien am Berg be
stens bewährt. 
Aber trotz dieser Erfolge ha
ben Sie Ihr freundliches, nicht 
aufdringliches Wesen behal
ten. Sie sind kooperativ und 
bei den Mitarbeitern nicht nur 
angesehen, sondern auch be
liebt. Erhalten Sie sich diese 
Persönlichkeitsstruktur, dann 
werden Ihnen auch weitere 
Erfolge nicht versagt bleiben. 
Ich gratuliere Ihnen von gan
zem Herzen zu der Hohen 
Auszeichnung mit dem Preis 
der Freunde und Förderer un
serer Universität. 

Preis 
zur Förderung der 
Geisteswissenschaften 
(Friedrich-Sperl-Preis) 
an Dr. jur. Hans Peter Glöck
ner für seine Dissertation 
"Cogitationis poenam nemo 
patitur (D.48.19.18). Zu den 
Anfängen einer Versuchslehre 
in der Jurisprudenz der Glossa
toren". Laudatio: Professor 
Dr. Johannes Fried, Fachbe
reich Geschichtswissenschaften. 
Der Friedrich Sperl-Preis zur 
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(Fortsetzung von Seite 13) 
Förderung der Geisteswissen
schaft trägt seinen Namen 
nach seinem Stifter, dem im 
Jahre 1985 verstorbenen Eh-
rensenator der Universität, 
langjährigen Stiftungsratsvor-
sitzenden der Paul-Ehr-
lich-Stiftung und Vorstands
vorsitzenden der Vereinigung 
von Freunden und Förderern 
der Johann Wolfgang Goethe
Universität. Dieser Preis wird 
jährlich für die be~te Disserta
tion aus dem Gebiete der Ge
schichte nach Vorschlag des 
Fachbereichs Geschichtswis
senschaften verliehen; doch 
ist er nicht im engeren Sinne 
an Fachhistoriker gebunden, 
mit ihm können vielmehr 
auch entsprechende, histo
risch orientierte Arbeiten aus 
Nachbardisziplinen ausge
zeichnet werden. 
So hat der Fachbereich Herrn 
Dr. jur. Hans Peter 91ö~kner 
für seine rechtshlstonsche 
Dissertation "Cogitationis 
poenam nemo patitur. 
(D.48.19.18). - Zu den A~
fängen einer Versuchslehre 10 

der Jurisprudenz der Glossa
toren" den Preis für das Jahr 
1986 zuerkannt. 
Herr Glöckner wurde 1954 in 
Fischbach / Taunus geboren. 
Er studierte nach seinem beim 
Musikkorps abgeleisteten 
Wehrdienst seit 1974 an der 
Universität Frankfurt, zu
nächst für ein Semester, An
glistik, dann Jur~ und Musi~
wissenschaft. Seme akademI
schen Lehrer, denen er sich in 
besonderer Weise verbunden 
weiß, waren Adalbert Erler 
und Dieter Si mon. Nach der 
1982 abgelegten Ersten J uristi
sehen Staatsprüfung, war er 
für ein halbes Jahr Stipendiat 
der Max Planck-Gesellschaft 
am M PI für Europäische 
Rechtsgeschichte (Frankfurt), 
bevor er - der historische 
Laie - bei der Professur für 
Mittelalterliche Geschichte 
Wissenschaftlicher Angestell-
ter wurde. Seit Beginn diesen 
Jahres ist er Gerichtsreferen
dar, doch bleibt er durch 
einen Werkvertrag dem er
wähnten MPI weiterhin ver
bunden. 
Herr Glöckner war jahrelang 
Mitglied des Bundesjugendor
chesters und schließlich Mit
begründer der Ju~gen .Deut
sehen Philharmome, die er 
über acht Jahre auch mitbe
treute. Bevor es für ihn 
wissenschaftlich ernst wurde, 
wirkte er an etwa 25-30 Kon
zerten pro anno mit. Er galt 
als einer der hoffnungsvoll
sten Schlagzeuger heute 
würde man wohl eher von 

Percussionskünstler" spre-
~hen. Ein Paukenschlag an 
der falschen Stelle so 
machte er mir, dem musikali
schen Laien, einmal die Be
deutung des Instruments kla~: 
- Dirigent, O~~hest~r, die 
schönste Symphome selen ver
loren. 

Die Dissertation, die D. Si
mon betreute, die aber auch 
Gero Dolezalek, jetzt Nimwe
gen entscheidende Anregun
gen' verdankte, befaßt sich ~it 
dem bislang unberechtigt 
stark vernachlässigten Gebiete 
der Strafrechts wissenschaft im 
Hochmittelalter. Damals wur
de mit der Scholastik der 
Grund für die europäisch
abendländische Wissenschaft 
überhaupt gelegt. Doch wäh
rend die Zivilistik seit je die 
Aufmerksamkeit der Rechtshi
storiker fesselte, widmete ei
gentlich nur Hermann Kanto
rowicz vor über 60 Jahren 
dem materiellen "Strafrecht 
der Scholastik" seine Auf
merksamkeit und schrieb Ste
phan Kuttner seine bis heute 
unüberholte "Kanonistische 

Schuldlehre" . Die Strafrechts
wissenschaft der legistischen 
Glossatoren - so heißen nach 
ihrer wichtigsten und chrakt~
ristischen Literaturform die 
frühen Exegeten des roml
schen Rechts seit dem späten 
11. Jahrhundert - fand indes
sen bislang nicht die ihr ge
bührende Beachtung. Hier 
setzt Glöckners Dissertation 
ein. 

Das römische Recht, wie es 
durch Codex, Institutionen 
und Digesten überliefert is~, 
kennt verschiedene, anschei
nend widersprüchliche theore
tische und kasuistische Aus
lassungen zum geplanten und 
versuchten Verbrechen. Ob 
und wieweit dieses strafbar 
sei, wird dann, wenn auch 
nicht seit Irnerius, dem ersten 
d.er großen legistischen Glos
satoren in Bologna, so doch 
seit der Zeit seiner Schüler, 
der sog. "quattuor doctores" 
um die Mitte des 12. Jahrhun
derts erörtert'- "Strafe" war 
kein~ Selbstverständlichkeit; 
wieweit es sie im früheren 
Mittelalter und in den nicht 
vom römischen Recht gepräg
ten Gesellschaften tatsächlich 
gab, ist eine noch. heute unge
klärte und umstnttene Frage. 
Es gibt Indizien, die eher an 
eine - notfalls auch erzwun
gene - Wiederherstellung der 
durch Menschen mehr oder 
weniger gestörten Ordnung, 
denn an Strafe denken lassen. 
Um wirklich strafen zu kön
nen, mußte genauer zwischen 
Intention, Tatausführung und 
Taterfolg differenziert wer
den; zugleich mußte ge~ich.ert 
sein, daß ein Mensch WirklIch 
sein Tun zu verantworten ha
be also einen freien Willen 
be~itze und in seinem Han
deln nicht irgendwelchen Not
wendigkeiten - und sei es 
göttlicher Prädest.ination 
unterliege. Derartige Fragen 
wurden im hohen Mittelalter 
allenthalben erörtert; die Juri
sten profitierten hier vo~ ein~r 
intensiven Diskussion, die selt 
Anselm von Canterbury 
(t 1109) und vor allem seit 

. Abaelard (t 1142) Theologen 
und Philosophen führten. 

Die gedankliche Trennung 
nachvollzogen und auf die Ju
risprudenz appliziert. zu ha
ben, ist das Verdienst der 
Glossatoren. Sie ' lernten all
mählich und lehrten ihre 
Schüler, auf die innere Ver
faßtheit des Täters zu achten, 
ihm die drei Stadien einer 
Handlung: internationales 
Denken (cogitare), Versuch 
und Handeln (agere) und voll
endenden Erfolg (perficere), 
zuzuordnen und diese gesamte 
Gedankenoperation durch ge
lehrte, d. h. dem römischen 
Recht entnommene Argu- . 
mente abzusichern. Die Kano
nisten gingen hierbei zunächst 
voran; hatten sie doch den 
Sündenbegriff zu klären. Al
lerdings war für sie bereits der 
verbrecherische Gedanke und 
erst recht der sündige Wille 
tatsächlich Sünde und bedurf
te als solche der Buße. Die 
weitere Entwicklung zur spezi
fisch weltlichen Strafrechts
lehre konnte deshalb nicht 
von ihnen, sondern erst von 
den Legisten weiter vorange
trieben werden. Die voll diffe
renzierte Trias der Handlungs
schritte cogitare, agere, 
perficere - wird schließlich 
von dem hoch bedeutenden 
Bologneser Legisten Azo im 
ersten Drittel des 13. Jahrhun
derts konzipiert; sie wurde in 
die sog. "Glossa ordinaria" 
des Accursius, den hoch- und 
spätmittelalterlichen Stan
dard-Kommentar zum roml
sehen Recht, aufgenommen 
und steht seit ca. 1230 allge
mein der Rechtswissenschaft 

zur Verfügung. Jetzt war ge
klärt, welcher Handlungs
schritt mit Strafe zu ahnden 
war, daß eben die bloße ge
dankliche Planung eines Ver
brechens straffrei, die begon
nene Tatausführung hingegen, 
auch die Nicht-Vollendung, 
bedingt, die Tatvollendung 
und der Erfolg aber unbedingt 
zu strafen sei. Cogitationis 
poenam nemo patit~r, "ni~
mand wird, nur weil er em 
Verbrechen plant, bestraft", 
dieser Satz des Römers Ul
pian (Dig. 48.19.18) ~ta~d 
nunmehr widerspruchsfrei 10 

einem bislang, wie es schien, 
von Widersprüchen durchsetz
ten Rechtsstoff und war plau
sibel in eine ausformulierte 
Handl ungstheorie eingefügt. 
Die Glossatoren hatten das 
sich ihnen durch ihre Wis
sens quellen aufdrängende 
Problem gelöst. Seit dem spä
teren Mittelalter wurde diese 
Lehre endlich auch von der 
deutschen Strafrechtswissen
schaft, und frühzeitig, seit der 
"Bambergensis" (art. 204) und 
1507 und der ' "Carolina" (art. 
178), die 1532 Gesetz wurde, 
auch von den entsprechenden 
normativen Texten deutscher 
Territorien und des Alten Rei
ches, rezipiert. 

Noch ein Wort zur Metho
de deren Herr Glöckner sich 
zu' bedienen hatte. Die Glos
satoren entwickelten ihre 
Theorie gewöhnlich nicht . in 
geschlossenen Traktaten, em
heitlichen Summen oder mo
nographischen A?handlung:n. 
Sie verbanden Vielmehr em
zeIne, über das gesamte Cor
pus Iuris Civilis verstreute 
Stellen zu einer geschlossenen 
Thematik und schufen sich 
damit oftmals erst ihre spe
ziellen Probleme. Ein Netz 
von Allegationen, wie man 
sagte, vQn Querverweisen al!f 
entsprechende Stellen, al!f .WI- -
dersprüche und .Abwelcllun
gen, wurde über die Stoffmas
se des Justinianischen Rechts 
gespannt, welches erlaubte, 
aus der Kasuistik und den 
theoretischen Äußerungen der 
klassischen römischen Juristen 
ein eigenständiges wissen
schaftliches Gebäude zu er
richten. Im Spannen des Net
zes in der logisch-rationalen 
Klärung oder Harmonisieru~g 
der Widersprüche durch die 
der scholastischen Methode 
eigenen Division~n und ~e!i
nitionen oder Ihrer Kntlk, 
schließlich in den eigenständi
gen Konklusionen vollzog 
sich die hochmittelalterliche 
Jurisprudenz. Der Historike~, 
der die Entfaltung der damah
gen, bald für den gesamten la
teinischen Okzident charakte
ristischen und methodisch oft 
maßgeblichen Rech!slehre 
aufspüren und nachzeichnen 
will hat für jeden Einzelfall 
den' angedeuteten, sich durch 
anderthalb Jahrhunderte hin
durchziehenden Arbeitsprozeß 
der Glossatoren zu rekonstru
ieren. Herr Glöckner hatte 
entsprechend übrige~s 
unter Einsatz von EDV - die 
etwa 350 erhaltenen und glos
sierten Handschriften zum 
Corpus Iuris Civilis durchzu
sehen, die fraglichen Sätze -der 
römischen Rechtsquellen zu 
identifizieren und das jeweili
ge, ihnen zuzuordn.ende Glos
senmaterial gegenemander zu 
vergleichen. Auf diesem Wege 
zeichnete sich endlich der 
zeitliche und sachliche Entfal
tungsprozeß der scholasti
schen Strafrechtslehre ab. 

Herr Glöckners Arbeit 
ich darf meine Laudatio -damit 
schließen bewegt sich 
höchst erfolgreich auf metho
disch schwierigem Terrain, 
rechtfertigt und bestätigt die 
ange~andten Methoden, ent-

wickelt sie partiell auch weiter 
und zeitigt Ergebnisse, die tat
sächlich bisherige Wissenslük
ken zu schließen vermögen. 
Sie ist eine souveräne, ausge
zeichnete Leistung. 

Umweltschutzpreis 
(Procter & Gamble
Preis) 
an Dr. jur. Thomas Pfeiffer für 
seine . Dissertation "Die Bedeu
tung des privatrechtlichen Immis
sionsschutzes. Eine Untersuchung 
zu §§ 1004,906 BGB". 
Laudatio: Professor Dr. Hans 
Meyer, Fachbereich Rechtswis
senschaft 

Die Sicherung einer sauberen 
und gesunden Umwelt ver
langt neben einer wohIdurch
dachten Gesetzgebung vor al
.lern ein gut handhabbates In
strumentarium zur Anwen
dung der Gesetze im Einzel
fall und ihrer effektiven 
Durchsetzung. Den Schwierig
keiten dieser Aufgabe ver
-suchte bisher vor allem das 
Verwaltungsrecht gerecht zu 
werden, indem es den Verwal
tungsbehörden die Kompetenz 
übertrug mit Plänen, Aufla
gen, Genehmigungsvorb~hal
-ten und Eingriffsbefugmssen 
die Ziele des Umweltschutzes 
durchzusetzen. Das Privat
recht und die Aktivierung pri
vater Initiativen wurden dabei 
weitgehend vernachlässigt. 

Thomas Pfeiffer macht in sei
ner mit summa cum laude be
noteten Arbeit deutlich, daß 
neben dem Verwaltungsrecht 
auch dem Privatrecht eine 
wichtige Rolle bei der Durch
setzung von Umweltschutzzie
len zukommt. Er zeigt insbe
sondere auf daß das Privat
recht auf si~h verändernde Si
tuationen flexibler reagieren 
kann als das Verwaltungs
recht, und daß es mit den Mit~ 
teIn des Unterlassungs-, Ent
schädigungs- und Schadenser
satzanspruchs externe Kosten 
dem Verursacher aufzuerlegen 
in der Lage ist und ihn damit 
auch schon vorbeugend zur 
Minimierung ' von Umweltbe
lastungen veranlassen kann. 
Weit mehr als das an Allge
meininteressen orientierte Ver
waltungsrecht kann das Pri
vatrecht auch den individuel
len Bedürfnissen des einzel
nen Rechnung tragen. Auf 
diese Weise ist es besonders 
geeignet für situationsadäql!a
te Lösungen und vermag Im 
Einzelfall einen effektiveren 
Umweltschutz zu bewerkstelli
gen als das auf die Sicherung 
von allgemeinen Mindeststan
dards bedachte Verwaltungs
recht. Thomas Pfeiffer erar
beitet diese Ergebnisse nicht 
nur mit den Mitteln juristi
scher Dogmatik, die er sic~er 
beherrscht. Er bettet seme 
Überlegungen vielmehr ei!l in 
eine privatrechtstheorettsche 
und ökonomische Gesamt-
schau, aufgrund der deutlic~ 
wird daß die Gewährung pn
vate; Abwehr- und Entschädi
gungsrechte auch ökonomisch 
effiziente Lösungen unter 
Ausnutzung marktwirtschaftli
cher Mechanismen erlaubt: 

Die verstärkte Nutzung priva
ter Rechte zur Förderung um
weltpolitischer Ziel: stellt das 
Privatrecht zum Tell vor neue 
Aufgaben denen es angepaßt 
werden ~uß. Thomas Pfeiffer 
stellt sich dieser Aufgabe.. Für 
bisher problematis-che Fälle 
zeigt er Wege und Lösunge!l 
auf, die in sachgerechter Wei
terentwicklung anerkannter 
Grundsätze des Privatrechts 
die effektive Durchsetzung 
privater Umweltrechte ermög
lichen. 
Mit seiner Arbeit hebt 
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Thomas Pfeiffer nicht einsei
tig auf das Privatrecht ab. Er 
weist vielmehr zugleich auf 
die unterschiedlichen Funktio
nen von Verwaltungsrecht und 
Privatrecht hin, die jedes auf 
seine Weise dem Umwelt
schutz dienen. Indem er die 
bisher vernachlässigte Funk
tion des Privatrechts hervor
kehrt ebnet er zugleich den 
Weg' für mehr Eigeninitiatiye, 
die der Umweltschutz für eme 
effektive Realisierung und In
ternalisierung seiner Ziele 
braucht. 

Förderpreis für 
Examensarbeiten auf 
dem Gebiet des 
Umweltschutzes 
(Procter & Gamble
Förderpreis) 
an Frau Anke Marcinkowski für 
ihre Staatsexamensarbeit "Unter
suchungen zu Wachstumscharak
teristika und Ionenaufnahme alu
miniumgestreßter Pflanzen" und 
Frau Dipl.-Met. Regina Staubes 
für ihre Diplomarbeit "Untersu
chung der Bodenexhalation von 
Carbonylsulfid, Dimentylsolfid 
und Schwefelkohlenstoff". Lau
datio: Professor Dr. Hans-Walter 

. Georgii, Fachbereich Geowissen
schaften. 

Die Vergabe des Umwelt
schutzpreises ist nicht unbe
dingt an die Vorlage einer her
vorragenden Dissertation. ge
knüpft, auch andere wissen
schaftlich herausragende Ar
beiten, die umweltrelevante 
Themen behandeln, können 
prämiert werden. ~atürli~h 
haben es Prüfungsarbeiten wie 
Diplom- oder Staatsexamens
arbeiten von den Rahmenbe
dingungen her schwer, mit 
einer Dissertation zu konkur
rieren. Der Vergabeausschuß 
für den UmweItschutzpreis 
hat daher einen Förderpreis 
initiiert, der auch dankenswer
terweise vom Spender, ·der Fa. 
Procter und Gamble mit einer 
Geldgabe bedacht wurde. 

Es geht uns dabei vor aHem 
darum, junge aufstrebende 
Wissenschaftler, die sich mit 
einer ersten wissenschaftli
chen Arbeit auf dem Gebiet 
der Umweltforschung qualifi
ziert und ausgezeichnet haben, 
durch diesen Förderpreis her
auszustellen und sie zu moti
vieren zu weiteren Leistungen 
auf diesem Forschungsgebiet, 
die vorzugsweise in einer Dis
sertation ihren Niederschlag 
finden sollen. In diesem Jahr 
stand der Ausschuß vor der 
schwierigen Frage, zwei als 
gleichwertig hinsichtlic~. d~r 
Wertmaßstäbe, der Ongmah
tät und des Forschungsfort
schrittes beurteilte Arbeiten 
vorliegen zu haben. De~ Ays
schuß hat sich daher emstIm
mig zu einer Teilung des För
derpreises entschlossen und 
diesen den beiden Bewerbe
rinnen Frau Anke Marcin
kowski und Frau Regina Stau
bes zu gleichen Teilen zuzuer
kennen. Ich darf die beiden 
Arbeiten kurz vorsteHen. 

Frau Marcinkowski hat sich 
mit Problemen im Umfeld der 
Waldschadensforschung be
faßt. In ihrer von Herrn Pro
fessor Schaub betreuten 
Staatsexamensarbeit geht ' es 
um die Mobilisierung von 
Aluminiumionen in Böd~n 
unter Einfluß der Säurezufuhr 
durch Regen und Nebel. Ho
he AI-Konzentrationen führen 
bei den meisten Pflanzen 
zu Vitalitätsbeeinträchtigun
gen, über deren Umfang je-
doch in der Literatur teils 
widersprüchliche Meinungen 
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vorliegen. Frau Marcinkowski 
hat nun speziell den Einfluß 
von Aluminium sowohl auf 
die Aufnahme von Kalium als 
auch auf die Wachstumscha
rakteristik von Gerste unter
sucht. Sie konnte zeigen, daß 
erhöhte Aluminiumkonzentra
tion in der Rhizosphäre zu 
einer verminderten Kalium
aufnahme und zu den bei Ka
liummangel bekannten Beein
trächtigungen des Wachstums 
führen. Sie konnte darüber 
hinaus aufgrund ihrer Versu
che zur Aufklärung wider
sprüchlicher Literaturangaben 
beitragen. 
Frau Regina Staubes befaßte 
sich in ihrer Diplomarbeit, die 
sie unter meiner Betreuung 
durchführte, mit einem Teil
problem des atmosphärischen 
Schwefelkreislaufes. Sie unter
suchte die Emission organi
scher gasförmiger Schwefel
verbindungen - nämlich Di
methylsulfid, Carbonsylufid 
und Schwefelkohlenstoff aus 
verschiedenen Böden in Ab
hängigkeit von Temperatur, 
Bodenfeuchte, Bewuchs und 
Humusgehalt. Dimethylsulfid 
und Schwefelkohlenstoff spie
len in der Umweltdiskussion 
eine bedeutsame Rolle, da sie 
als natürliche Vorläufer für 
Schwefeldioxid anzusehen 
sind, das infolge von Oxida
tionsmechanismen dieser Ga
se in der Atmosphäre gebildet 
wird. Wir haben es bei diesen 
Gasen somit mit einer "natür
lichen" Quelle für atmosphäri
sches S02 zu tun, das sonst in 
der Hauptsache der Verbren
nung fossiler Brennstoffe ent
stammt. Frau Staubes konnte 
zeigen, daß der Humusgehalt 
des Bodens und die Boden
temperatur als wichtige Akti
vatoren der Mikrofauna im 
Boden anzusehen sind und 
damit die Exhalationsrate die
ser Gase in der Atmosphäre 
bestimmen. Aufgrund der in 
unterschiedlichen Böden ge
messenen Exhalation "wird 
eine Abschätzung der Produk
tionsrate der organischen 
Schwefel gase für die Fläche 
der Bundesrepublik versucht, 
die bei aller Zurückhaltung, 
die der Aussagekraft solcher 
großflächigen Abschätzungen 
entgegengebracht werden 
müssen, eine mit 1000-3000 t 
Schwefel! Jahr sicher nicht zu 
vernachlässigende Gasmenge 
ergeben. Die Wechselwirkung 
zwischen Biosphäre und At
mosphäre ist ein wichtiger 
Teilaspekt in der Erforschung 
unserer Umwelt. Frau 'Marcin
kowski und Frau Staubes ha
ben mit ihren Arbeiten einen 
lobenswerten und wissen
schaftlichen bedeutsamen Bei
trag geliefert. 

Preis der Dr. Paul und 
Cilli Weill-Stiftung 
an Dr. Thomas L. J. Böhm für 
seine wissenschaftliche Arbeit 
"Typisierung menschlicher Leuk
ämien durch. Analyse des DNA
Arrangements von Irnmunglobu
lingenen, T-Zell-Rezeptorgenen 
und zellulären Onkogenen". Lau
datio: Prof. Dr. Bemhard Korn
huber, Fachbereich Humanmedi
zin 

Auch für den wissenschaftlich 
orientierten Kliniker ist es 
schwer, in die Materie der 
Molekulargenetik einzudrin
gen. Dem Grundlagenforscher 
wäre die Würdigung leichter 
gefallen, dem Kinderarzt ge
lingt es möglicherweise besser, 
Nichtfachleuten die Fakten 
der Arbeit zu vermitteln. 
Heute lassen sich 3 von 4 Kin
dern, die an einer akuten Im
phyoblastischen Leukämie 
der häufigsten bösartigen Er-

krankung des Kindesalters -
erkrankt sind, mh den Metho
den der Polychemotherapie 
heilen. Unsere Bemühungen, 
durch Erfassung phänotypi
scher Merkmale die Leuk
amten zu erkennen, die nicht 
geheilt werden können und 
einer andersartigen Therapie 
bedürfen, waren in den letzten 
10 Jahren nicht erfolgreich. 
Ebenso wissen wir nicht, ob es 
eine Patientengruppe gibt, die 
mit einer weniger aggressiven 
Behandlung ebenfalls geheilt 
werden kann. Es werden des
halb große Hoffnungen auf 
molekulargenetische Untersu
chungen gesetzt, die eine Ge
notypisierung von Leukämien 
ermöglichen. 

Zelluläre Onkogene sind bei 
der Embryonalentwicklung, 
der Zell proliferation und der 
Zell differenzierung von ent
scheidender Bedeutung. Ver
änderungen dieser Gene in 
Tumoren, daher auch ihr Na
me, sind in ihrer Bedeutung 
für die Tumorentwicklung 
noch weitgehend unbekannt. 
~ie könnten jedoch mit der 
Atiologie dieser Erkrankun
gen in Verbindung stehen und 
so als molekulare Marker ein
zelner Erkrankungsformen in 
Betracht kommen. Herr 
Boehm kommt aufgrund sei
ner Untersuchungen zu dem 
Schluß, paß Veränderungen 
dieser Gene wahrscheinlich 
keine tumorauslösende Be
deutung haben, jedoch mit 
Zeichen der Tumorprogres
sion vergesellschaftet sind. So 
stellen sie einen Ansatzpunkt 
für ein besseres Verständnis 
der klinischen Variabilität von 
Leukämien dar. 

Herr Böhm hat DNA-Umlage
rungen im Verlauf der lym-
phoiden Differenzierung 
menschlicher Zellen unter-
sucht und deren Veränderun
gen als Folge der leukämi
schen Transformation analy
siert. Eine ontogenetisch ge
nau kontrollierte Abfolge so
matischer Arrangements in 
Immunglobulingenen ist die 
Grundlage der Antikörperpro
duktion in B-Lymphozyten. T
Lymphozyten rearrangieJen T
Zell-Rezeptorgene, um kl()no
typische Antigenrezeptoren an 
der Zelloberfläche auszubil
den. 
Herr Böhm konnte zeigen, 
daß in leukämischen Zellen 
die normalerweise strikte und 
gewebsspezifische Kontrolle 
der DNA-Umlagerungen die
ser Gensysteme nicht in allen 
Fällen erhalten ist. Dies hat 
nicht nur weitreichende Be
deutung für das Verständnis 
der normalen hämopoetischen 
Differenzierung, sondern auch 
eine direkte klinische Bedeu
tung. Es ist dadurch möglich 
geworden, eine Subklassifizie
rung phänotypisch einheitli
cher Leukämien durch geneti
sche Parameter durchzufüh
ren. Es gibt gute Gründe, an
zunehmen, daß der Nachweis 
bestimmter genetischer Aber
rationen prognostische Bedeu
tung hat. Sollte sich dies in 
künftigen Studien als richtig 
herausstellen, wäre ein wichti
ger Schritt zur besseren, weil 
individualisierteren, Therapie
gestaltung getan. 
Schon jetzt haben diese Be
funde eine klinische Relevanz. 
Durch den nur mit geneti
schen Methoden möglichen 
Nachweis geringster Reste 
einer Leukämiezellpopulation 
kann der Verlauf der Erkran
kung in vielen Fällen besser 
beurteilt werden als bisher. 
Herr Böhm hat auf dem von 
ihm beschrittenen Weg einer 
fachübergreifenden Betrach
tung der biologischen Variabi
lität der Leukämie neue Er
kenntnisse sowohl der physio-
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logischen als auch der patho
physiologisehen Zusammen
hänge gewonnen und diese 
nicht nur den Grundlagenfor
schern, sondern auch den Kli
nikern nutzbar gemacht. 
Herr Boehm hat sein großes 
Wissen mit Fleiß und Energie 
dem hier dargestellten wissen
schaftlichen Projekt gewidmet, 
er hat die gewonnenen Daten 
kritisch analysiert und publi
ziert. Profitiert hat seine For
schung von dem stä)ldigen 
Gespräch mit seinem Lehrer 
und Freund Prof. D. Drahov
sky,der leider vor wenigen Ta
gen verstorben ist. Herrn 
Böhm ist zu wünschen, daß· 
dieser Verlust wenigstens im 
wissenschaftlichen Bereich 
keinen zu tiefen Einschnitt be
wirkt. 

Preis für Arbeiten 
aus dem Themenkreis 
"Freiheit und 
Totalitarismus" 
(Werner Pünder-Preis) 
an Privatdozent Dr. phil. 
Dieter Rebentisch für seine 
Habilitationsschrift "Führer
staat und Verwaltung im Zwei
ten Wdtkrieg. Verfassungsent
wicklung und Verwaltungspoli
tik 1939 bis 1943". Laudatio: 
Professor Dr. Bernhard Die
stelkamp, Fachbereich Rechts
wissenschaft. 
Am heutigen Tag kann die 
Vereinigung von Freunden 
und Förderern der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
zu Frankfurt am Main zum 
ersten Mal einen neuen Preis 
vergeben. Dieser mit 10000 
DM hochdotierte Preis trägt 
den Namen des im Jahre 1973 
verstorbenen Frankfurter An
waltes Dr. Werner Pünder -
eines aufrechten Demokraten, 
der seinen freiheitlichen Sinn 
auch in' einem totalitären Re
gime nicht verleugnet hat. In 
einem Lebensbild hat Fabian 
von Schlabrendorf, selber 
Teilnehmer an der Verschwö
rung des 20. Juli 1944, ihn mit 
den Worten gewürdigt: 
"Er bekämpfte den deutschen 
Staat, als er von Verbrechern 
geführt wurde. Hätten noch 
mehr Anwälte wie er ent
schlossen und mutig gehan
delt, so hätte das deutsche 
Volk vielleicht von innen her
aus der verbrecherische NS
Diktatur überwinden kön
nen." 
Dem Andenken dieses Man
nes ist der neue Preis gewid
met, mit dem in jedem Jahr 
die beste, an der Frankfurter 
Universität entstandene Arbeit 
des Vorjahres zum Themen
kreis "Freiheit und Totalitaris
mus" ausgezeichnet werden 
soll. Bewußt haben die Stifter 
es vermieden, diese Auslo
bung an einen einzelnen 
Fachbereich zu richten. Viel
mehr zielt der Preis auf alle 
Fächer und Fachbereiche, in 
denen über "Freiheit und 
Totalitarismus" gearbeitet 

werden kann. Die Anwaltsso
zietät Pünder, Volhard und 
Weber hat mit dieser Stiftung 
ihrem verstorbenen Senior ein 
nobles Denkmal gesetzt, das 
nicht stumm verehrt werden, 
sondern zu stetem Nachden
ken über die von Werner Pün
der verkörperte Haltung anre
gen soll. Den Stiftern sei na
mens der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität "von Her
ze"n gedankt für diese vorbild
liche Tat. 
Die Dankbarkeit ist auch des
halb besonders groß, weil 
dieser neue Preis die geistes
wissenschaftlichen Fächer und 
Fachbereiche unserer Univer
sität · ansprichLIn einer Zeit, 
in der von vielen das Heil der 
Zukunfts bewältigung nur bei 
den Naturwissenschaften und 
den anwendungsorientierten 
Technologien gesucht wird, 
scheint mir eine solche Anre
gung für die Geisteswissen
schaften von besonderer Be
deutung zu sein. Niemand 
wird leugnen, daß Wirtschaft 
und Gesellschaft die Probleme 
der Zukunft ohne Erkenntnis
fortschritte der Naturwissen
schaft und Technologie nicht 
werden bewältigen können. 
Doch sollte darüber die Ein
sicht nicht verlorengehen, daß 
eine Gesellschaft auch Orien
tierungen und Perspektiven 
braucht, die die Naturwissen
schaften nicht gewähren kön
nen, die vielmehr nur aus dem 
-geistigen und kulturellen Fun
dus unseres Volkes zu gewin
nen sind. Dies entspricht im 
übrigen guter Frankfurter 
Universitätstradition. Es wirkt 
wie ein Bekenntnis zu dieser 
Tradition, daß mit dem "Wer
ner-Pünder-Preis" Arbeiten 
ausgezeichnet werden sollen, 
die ein zentrales Thema unse
rer Zeit - "Freiheit und Tota
litarismus" - in den Mittel
punkt ihres Interesses gestellt 
haben. 
Der erste Preisträger, Herr 
Privatdozent Dr. Dieter Re
bentisch vom Fachbereich Ge-
schichtswissenschaft unserer 
Universität, beweist durch 
sein Werk überzeugend, wel
chen Gewinn die vertiefung 
in diese Problematik zu ver
schaffen vermag. Er erhält die 
Auszeichnung für seine im 
Jahre 1986 abgeschlossene 
Habilitationsschrift "Führer
staat und Verwaltung im 
Zweiten Weltkrieg. Verfas
sungsentwicklung und Verwal
tungspolitik 1939-1943". 

Herr Rebentisch wurde am 28. 
Oktober 1941 in Frankfurt am 
Main geboren. Er ist seiner 
Vaterstadt auch während des 
Studiums und der weiteren 
wissenschaftlichen Qualifika
tion treu geblieben. Nach der 
Promotion im Jahre 1970 folg
ten Tätigkeiten in verschiede
nen Funktionen am Fachbe
reich Geschichtswissenschaft 
dieser Universität. Als eine 
Vertragsverlängerung aus 
dienstrechtlichen Gründen 
nicht mehr möglich war, 
wechselte Herr Rebentisch 

WS '87/88: Deutsch-Kurse 
für ausländische Studenten 

• Techniken wissenschaftlichen Arbcitens 
Fachsprachliche Übungen mit Texten 

Mi. 16.00 - 18.00 Uhr 
• - aus Sprach- und Literaturwissenschaft 

Do. 14.00 - 16.00 Uhr 
• - aus Sozial- und Wirtschaftswissenschaft 

Do. 16.00 - 18.00 Uhr 
• - aus Naturwissenschaft und Technik 

Fr. 13.00-15.00 Uhr 

Ort: Sozialzentrum, Raum 120 
Info: Turm, Raum 227, '@ 798 -3867 (Rogowski) 

zwar das Tätigkeitsfeld, indem 
er als Wissenschaftlicher Mit
arbeiter in den Dienst der 
Friedrich-Ebert -Stiftung in 
"Bad Godesberg eintrat, blieb 
'aber Frankfurt weiter treu, in
dem er seinen hiesigen Wohn
sitz beibehielt. An seinem 

"neuen Arbeitsplatz konnte er 
seine Habilitationsschrift ab
schließen, mit der er im Win
tersemester 1986/87 am Fach
bereich Geschichtswissen
schaft zum Dozenten für Ge
schichte der Neuzeit und Zeit
geschichte habilitiert wurde. 

In seiner Untersuchung wen
det sich Herr Rebentisch 
einem wichtigen Sektor der 
Geschichte des Dritten Rei
ches zu: Der Verwaltungsge
schichte als prägendem Faktor 
der Verfassungswirklichkeit 
des Führerstaates. In subtilen 
Untersuchungen gelingt es 
ihm, nicht nur den Behörden
aufbau, die personelle Beset
zung und das Verwaltungs
handeln so wichtiger Institu
tionen wie der Reichskanzlei, 
des Reichsinnenministeriums 
und der Parteikanzlei zu ana
lysieren, sondern auch die 
Entstehung neuer Strukturen 
und ihre Konflikte mit der tra
ditionellen Verwaltung aufzu
hellen. Bei ihm wird Verwal
tungsgeschichte zu einer poli
tischen Geschichte, ja zu einer 
Verfassungsgeschichte, weil er 
auch die eigenverantwortlich 
planende Vorbereitung politi
scher Entscheidungen durch 
die Verwaltung ins Blickfeld 
rückt. Gegenstand seiner Un
tersuchung ist nicht nur der 
sachliche Inhalt von Politik, 
sondern auch und gerade die 
Methode ihrer Realisierung. 
Damit stellt er zwangsläufig 
auch den Menschen als Han
delnden in den Mittelpunkt 
seiner Analyse, ohne dabei 
einem überholten Geschichts
verständnis zu frönen. Immer 
wieder gelingt es Herrn Re
bentisch, die handelnden 
Menschen und ihre Wand
lungsfähigkeit als wichtigen 
Faktor des historischen Pro
zesses deutlich zu machen. Da 
gibt es die düpierten Konser
vativen, die gleichwohl weiter 
mitmachten. Da gibt es die fa
natischen Nazis - besonders 
gefährlich, wenn sich - Gott
lob selten genug - dieser Fa
natismus mit Sachkunde und 
Fähigkeit kombinierte. Da 
gibt es aber auch die Ideali
sten, die durch die Praxis in 
ihren neuen Ämtern ent
täuscht und geläutert wurden 
bis hin zum Entschluß, sich 
am Widerstand zu beteiligen. 

"Freiheit und Totalitarismus". 
Was ist aus diesem Exempel 
zu lernen? Herr Rebentisch 
bietet als guter Historiker kei
ne Handlungsanweisungen für 
die Zukunft. Und doch ist 
seine " Untersuchung ein erhel
lendes Beispiel für den Ver
lust der Freiheit beim Aufbau 
totalitärer Strukturen, bietet er 
Studien für menschliches Ver
halten unter den Bedingungen 
totalitärer Verwaltung. 

So kann die Lektüre seiner 
Arbeit im Sinne Jacob Burck
hardts zwar nicht klug für 
heute aber weise für immer 
machen. Die für die Vergabe 
des "Werner-Pünder-Preises" 
verantwortliche Jury schätzt 
sich glücklich, mit dieser fun
dierten wissenschaftlichen 
Studie den Auftakt für diesen 
Preis machen zu können. Die
se Arbeit " setzt Maßstäbe, die 
dem Rang des Preises ange
messen sind. Herzlichen 
Glückwunsch, lieber Herr Re-
bentisch. Aber auch der 
Johann Wolfgang Goe-
the-Universität einen Glück
wunsch dazu, daß an einem 
ihrer Fachbereiche eine solche 
Arbeit entstehen konnte. 
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Boris~ Rajewsky-Preis für 
Prof. Pohlitund PD Dr. Bamberg 

lung Zellphysiologie des Max
Planck-Instituts für Biophysik 
in Frankfurt a. M., die sich 
mit dem Studium des Trans
portes durch Licht- und ATP-
(Adenosinphosphorsäure) ge-

Der Vorsitzende des Kuratori
ums der "Boris Rajewsky-Preis
stiftung für Biophysik in Frank
furt am Main", Prof. (ern.) · Dr. 
rer. nat. Hermann Muth von 
der Universität des Saarlan
des, hat in einer Feierstunde 
am 26. Juni im Max-Planck
Institut für Biophysik zwei 
Boris-Rajewsky-Preise für 
Biophysik an Frankfurter 
Wissenschaftler vergeben. Die 
Preise sind mit je 15000,
DM dotiert. Das Max-Planck
Institut für Biophysik in 
Frankfurt am Main, das 1937 
gegründet wurde und somit 
1987 sein 50jähriges Bestehen 
begehen kann, hatte unter der 
Leitung seines ersten Direk
tors, Prof. dr. phil. nato Dr. 
h. C. mult. Boris Rajewsky, 
nach dessen Ideen das Institut 
gegründet worden war und 
viele Jahrzehnte gearbeitet 
hat, hatten die hessische Lan
desregierung und der Magi
strat der Stadt Frankfurt am 
Main anläßlich des 25jährigen 
Bestehens des Instituts, 1962, 
ansehnliche finanzielle Mittel 
für die Errichtung einer Preis
stiftung bereitgestellt, . die den 
Namen "Boris Rajewsky-Preis-

Rechtswissenschaft 
Professor Dr. Wolf Paul ist 
durch die brasilianische Bun
des universität von Pani in Be
){~m die Würde eines Honorar
professors verliehen worden. 
Das Kollegium des Magister
studienganges sowie der Rat 
des Zentrums für Rechtswis
senschaften dieser Universität 
bitten mit dieser Ehrung Pro
fessor Paul zugleich um eine 
ständige Mitarbeit in Lehre 
und Forschung. Mit dieser 
Kooperation im rechtswissen
schaftlichen Bereich will die 
Universität von Para in Belem 
den Aspekt der Internationali
tät des Rechts sowie vor allem 
den deutsch-brasilianischen 
Austausch betonen. 

Psychologie 
Prof. Dr. Hans-V. Werthmann 
ist von der Deutschen Gesell
schaft für Psychotherapie, 
Psychosomatik und Tiefenpsy
chologie (DGPPT) für eine 
Amtsperiode von zwei Jahren 
zum Vorsitzenden gewählt, 
worden. 

Geschichtswissenschaften 
Dr. Dieter Rebentisch wurde 
die akademische Bezeichnung 
Privatdozent verliehen. 

Dr. Andreas 
wurde zum 

* Zimmermann 
Hochschulassi-

st~nten ernannt. 

Klassische Philologie und 
Kunstwissenschaften 
Dr. Christian Giordano hat 
sich für das Fach Kultur
anthropologie und Europäi
sche Ethnologie habilitiert. 
Er erhielt die akademische 
Bezeichnung Privatdozent. 

* Dr. Götz Lahusen hat sich für 
das Fach Klassische Archäo
logie habilitiert. Er erhielt die 
akademische Bezeichnung Pri
vatdozent. 

* Die Forschungskommission 
der Internationalen Gesell-
schaft für Musikerziehung 
(lSME Research Commission) 
hat Dr. Michael Roske, Hoch
schul assistent am Institut für 
Musikpädagogik, mit den 
Aufgaben des für Westeuropa 
zuständigen Mitgliedes der 
Forschungskommission be-

stiftung für Biophysik in 
Frankfurt am Main" erhielt. 
Durch Spenden von dritter 
Seite wurden diese Mittel ver
mehrt. Die Stiftung dient der 
Förderung der wissenschaft
lichen und wissenschaftlich
technischen Forschung auf 
dem Gebiete der Biophysik 
durch die Verleihung des 
"Boris Rajewsky-Preises". Der 
Preis wird an Wissenschaftler 
aus dem deutschen Sprach
raum, vornehmlich an wissen
schaftliche Mitarbeiter des 
von Boris Rajewsky begründe
ten Max-Planck-Instituts für 
Biophysik in Frankfurt a. M., 
verliehen. Das Kuratorium der 
Stiftung hatte beschlossen, die 
bei den 1987 zu vergebenen 
Preise den bei den Wissen
schaftlern Prof. Dr. rer. nat. 
Wolfgang Pohlit und Privat
dozent Dr. phil. nat. Ernst 
Bamberg zu verleihen. 
Prof. Dr. W. Pohlit (59) ist 
Inhaber der Professur "Physik 
für Mediziner" im Fachbe
reich Physik der Johann Wolf
gang Goethe-Universität. 
Gleichzeitig ist er Leiter der 
Abteilung für Biophysikali
sche Strahlen forschung in 

Personalien 

traut. Bis zum 12. Internatio
nalen Forschungs-Seminar im 
Juli 1988 in Melbourne, Au
stralien, hat er damit ad inte
rim die Nachfolge für das im 
Februar verstorbene Kommis
sions-Mitglied Frau Prof. Dr. 
Sigrid Abel-Struth angetreten. 

Neuere Philologien 
Dr. Dolf Oehler hat sich für 
das Fach Romanistik unter 
besonderer Berücksichtigung 
der Komparatistik habilitiert. 
Dr. Hartrnut Kokott hat sich 
für das Fach Germanistik 
unter besonderer Berücksichti
gung der Älteren Deutschen 
Literatur habilitiert. 

Mathematik 
Der Mathematisch-Naturwis
senschaftliche Fakultätentag 
hat am 2. Juni in Hannover 
Prof. Dr. Joachim Weidmann 
einstimmig für den Beirat des 
MNFf für das Amtsjahr 1. 10. 
1987 - 30. 9. 1988 wiederge
wählt. 

Physik 
Dr. Dieter Röhrich wurde 
zum Hochschulassistenten er
nannt. 

Biologie 
Dr. Friederike Koenig hat sich 
für das Fach Botanik habili
tiert. Ihr wurde die akademi
sche Bezeichnung Privatdo
zentin verliehen. 

Geowissenschaften 
Dr. Klaus Dieter Beheng hat 
sich für das Fach Meteorolo
gie habilitiert. Ihm wurde die 
akademische Bezeichnung Pri
vatdozent verliehen. 

* Prof. Dr. H.-W. Georgii wurde 
zum Mitglied des Panel of Ex
perts on Environmental Pollu
tion and Atmospheric Chemi
stry der Weltorganisation für 
Meteorologie berufen. 

Geographie 
Dr. Walter Thomi hat sich für 
das Fach Geographie habili
tiert. Ihm wurde die akademi
sche Bezeichnung Privatdo
zent verliehen. 

Frankfurt a. M. der Gesell
schaft für Strahlen- und Um
weltforschung. Nach der Eme
ritierung von Prof. Rajewsky 
hat er in Frankfurt dessen 
Arbeiten ' auf den Gebieten 
Strahlenbiophysik, Strahlen
biologie und Strahlenschutz in 
herausragender Weise fortge
führt. Prof. Pohlit erhält den 
Preis für "seine wissenschaft
lichen Leistungen bei der Er
forschung der Mechanismen der 
biologischen Wirkung ionisie
render Strahlen und der Repa
raturvorgänge in den lebenden 
Zelle" . 
Privatdozent Dr. phil. nat. E. 
Bamberg (47) ist Leiter einer 
Arbeitsgruppe in der Abtei-

triebene Ionenpumpen be-
faßt, einem besonders aktuel
len Problem der Biophysik 
biologischer Strukturen. Seine 
bisherigen Forschungsergeb
nisse haben im internationa
len Bereich großes und allge
meines Interesse gefunden. 

Sein Labor ist Anziehungs
punkt für Fachkollegen aus 
aller Welt geworden, die zu 
kürzerem Gedankenaustausch 
oder langfristiger gemeinsa
mer. Arbeit nach Frankfurt 
kommen. Herr Dr. Bamberg 
erhält den Preis "für seine 
Arbeiten zur Aufklärung der 
elektrogenen Eigenschaften 
von membranständigen Ionen
pumpen". 

Musik - geistige Arbeit 
oder sinnliches Vergnügen? 

Ein Gesprächsforum mit Ludwig Finscher (Heidelberg), Stefan 
Kunze (Bern), Alexander L. Ringer (Urbana, IIIinois) 

Gesprächsleitung: Leo K. Gerhartz und Albrecht Riethmüller 
(Frankfurt a. M.) 

am Montag, 26. Oktober 1987,17 bis 20 Uhr 
Konferenzräume 1+11 (über dem Labsaal) der J. W. Goethe

Universität, Bockenheimer Landstraße 121-125. 

Humanmedizin 
Dr. Eivind Solem hat sich für 
das Fach Laboratoriumsmedi
zin habilitiert. 

* Dr. Siegfried Adolf Jürgen 
Tuengerthal hat sich für das 
Fach Radiologie habilitiert. 

* Dr. Wolfgang Udo Schneider 
hat sich für das Fach Innere 
Medizin habilitiert. 

* Dr. Richard Hegenbarth hat 
sich für das Fach Radiologie 
habili ti ert. 

* Dr. Dr. Hartrnut Dittmer wur-
de die akademische Bezeich
nung Privatdozent verliehen. 

.* 
Dr. Hermann Koepsell wurde 
die akademische Bezeichnung 
Privatdozent verliehen. 

.* 
Dr. Lothar Eckel wurde die 
akademische Bezeichnung Pri
vatdozent verliehen. 

* Dr. Reinhard Helmut Saller 
wurde die akademische Be
zeichnung Privatdozent verlie
hen. .. 
Dr. Hubert Schöndorf wurde 
die akademische Bezeichnung 
Honorarprofessor verliehen. 

* Dr. Udo Rasenack wurde die 
akademische Bezeichnung 
Honorarprofessor verliehen. 

* Dr. Klaus Ottermann wurde 
die akademische Bezeichnung 
Honorarprofessor verliehen. 

* Dr. Klaus Wilhelm Demisch 
wurde die akademische Be-
zeichnung Honorarprofessor 
verliehen. * 
Prof. Dr. med. Albrecht M. 
Ehrly, Zentrum der Inneren 
Medizin, wurde von der Euro
päischen Gesellschaft für Kli
nische Hämorheologie für die 
nächsten zwei Jahre zu deren 
Präsidenten gewählt. 

Prof. Dr. Björn Lemmer, Zen
trum der Pharmakologie, wur
de wiederum in den Vorstand 
der Gesellschaft "European 
Society for Chronobiology" 
gewählt. 

* Prof. Dr. med. Otto Hövels, 
ehemaliger Leiter der Abtei
lung für. Allgemeine Pädiatrie 
I und früherer Geschäftsfüh
render Direktor des Zentrum 
der Kinderheilkunde, wurde 
von der Süddeutschen Gesell
schaft für Kinderheilkunde 
zum Ehrenmitglied ernannt. 

* Prof. Dr. med. Karl Schöff-
ling, Leiter der Abteilung für 
Endokrinologie des Zentrums 
der Inneren Medizin, wurde 
erneut in den Vorstand der 
Deutschen Diabetes-Gesell
schaft gewählt. 

* Dr. med. St. Zeuzem, Wissen-
schaftlicher Assistent in der 
Abteilung für Endokrinologie 
des Zentrums der Inneren 
Medizin, wurde anläßlich der 
22. Jahrestagung der Diabe
tes-Gesellschaft im Mai 1987 
in Aachen mit dem Förder
preis der Deutschen Diabe
tes-Gesellschaft ausgezeich-
net. 

* Dr. med Friedhelm Beyers-
dorf, Abteilung für Thorax-, 
Herz- und Gefäßchirurgie des 
Zentrums der Chirurgie, wur
de während des herzchirurgi
sehen kardiologischen Kon
gresses "Frontiers of Cardio
logy 1987" in Colorado (USA) 
der Preis für die beste Arbeit 
zugesprochen. 

* Anläßlich des 10. Jahrestages 
der ersten Ballondilatation 
von Herzkranzgefäßverengun
gen veranstaltet die Europäi
sche Kardiologische Gesell
schaft ein internationales 
Symposium in Santiago. Pro
fessor Kaltenbach wurde zum 
Vorsitzenden dieser Veranstal
tung gewählt. Damit wird 

Uni-Report 

Franz-V ogt-Preis für 
Joachim Scherer 
Privatdozent Dr. jur. Joachim 
Scherer, LL. M., ist in Würdigung 
der wissenschaftlichen Leistung 
für sein Werk "Telekommunika
tionsrecht und Telekommunika
tionspolitik" der "Franz-Vogt
Preis der Justus-Liebig-U niversi
tät Gießen" in der Sektion 
Geisteswissenschaften/Rechts
wissenschaften für das Jahr 1987 
zuerkannt worden. Der Preis ist 
mit 10 000 Mark dotiert. Die Ver
leihung ist am 27. November im 
Rahmen einer Akademischen 
Feier in Gießen. 

Korrespondierendes 
l\Iitglied 
Prof. Dr. L. Zathurecky Dr. Sc., 
Slowakische Akademie der Wis
senschaften in Bratisiava, wurde 
am 6. 3. 1987 zum Korrespondie
renden Mitglied der Deutschen 
Pharmazeutischen Gesellschaft 
gewählt. Die Urkunde über
reichte der Präsident der Deut
schen Pharmazeutischen Gesell
schaft, Prof. Dr. R. Schmitz, im 
Rahmen einer Vortragsveranstal
tung im Institut für Pharmazeuti
sche Chemie der Universität 
Frankfurt am Main, bei der Prof. 
M. Simon von der Dermatologi
schen Klinik der Universität Sze
ged einen Vortrag über "Seltene 
Hautkrankheiten" hielt. 

auch die besondere Position 
des Frankfurter Klinikums auf 
diesem therapeutisch wichti
gen Gebiet anerkennend ge
würdigt. 

* Die Arzneimittelkommission 
der Deutschen Ärzteschaft hat 
Prof. Dr. Björn Lemmer, Zen
trum der Pharmakologie, zum 
korrespondierenden Mitglied 
ernannt. 

* Die Deutsche Gesellschaft zur 
Bekämpfung der Mucovisci
dose e. V. hat Prof. Dr. Otto 
Hövels, den ehemaligen Ge
schäftsführenden Direktor des 
Zentrums der Kinderheilkun
de, die Ehrenmitgliedschaft 
verliehen. 

Sportwissenschaften 
und Arbeitslehre 
Dr. Peter Zipp (Sportmedizin) 
ist die akademische Bezeich
nung Privatdozent verliehen 
worden. 

Dienstjubiläum 
Uni-Report gratuliert: 
40jährige Dienstjubiläen: 

Prof. -Dr. Heinz Grohmann 
(Statistisches Seminar am FB 
Wirtschaftswissenschaften) am 
30. Juli. 

* Dr. Rudolf Knirsch (Institut 
für Didaktik der Geographie) 
am 26. September. 

* 25jährige Dienstjubiläen: 

Prof. Dr. Manfred Wolf (Insti
tut für Bürgerliches Recht und 
Zivilprozeßrecht) am 1. Juli. 

* Dr. Helmut Müller (Evangeli-
sche Theologie) am I. Septem
ber. 

* Heinz-Bernhard Müller (Zoo-
logisches Institut) am 9. Sep
tember. 

* Maria Oster (Institut für Eng-
land- und Amerikastudien) 
am 1. Oktober. 

* Julius Rosenau (Institut für 
Kunstpädagogik) am 4. Okto
ber. 
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Ehrendoktorwürde der Uni Tübingen 
für-Prof. Waldemar Wittmann 
Die hohe wissenschaftliche Aus
zeichnung der Ehrenpromotion 
hat die wirtschaftswissenschaftli
che Fakultät der Eberhard
Karls-Universität am 26. 6. 1987 
Prof. Dr. Waldemar Wittmann 
verliehen. Wie Prof. Dr. Marcell 
Schweitzer in seiner Laudatio 
hervorhob, "ist Waldemar Witt
mann zu denjenigen Betriebswir
ten zu zählen, die in den letzten 
30 Jahren das Gebäude der mo
dernen Betriebswirtschaftslehre 
im deutschen Sprachraum wir
kungsvoll und richtungs weisend 
ausgebaut haben". 

Wittmann - geboren 1925 in Te
meschburg (Rumänien) - legte 
im Mai 1952 an der Universität 
Frankfurt sein Examen als Di
plom-Kaufmann ab und wurde 
Assistent von Karl Hax am Semi
nar für Industriewirtschaft. Er 
promovierte in Frankfurt im 
Jahre 1954 und habilitierte sich 
1957 für das Fach Betriebswirt
schaftslehre. Im Frühjahr 1958 
ging er als außerordentlicher Pro
fessor an die Universität des 
Saarlandes. Im Jahre 1961 folgte 
er einem Ruf auf das Ordinariat 
für Betriebswirtschaftslehre an 
der Philosophischen Fakultät der 
Universität Heidelberg. Nach ei
ner Gastprofessur an der Har
vard University im Jahre 1965 
übernahm er 1966 den Lehrstuhl 
für Unterne.hmensforschung an 
der Universität Frankfurt, der 
1969 in einen Lehrstuhl für Pro
duktionstheorie und -planung 
umbenannt wurde. Trotz mehre
rer auswärtiger Rufe blieb Witt
mann an seiner Heimatuniversi
tät. Zum Ende des Winterseme
sters 1986/87 bat er aus 
gesundheitlichen Gründen um 
seine Versetzung in den Ruhe
stand; er betreut seine Studenten 
aber noch weiterhin im Rahmen 
von Lehraufträgen. 

In seinem wissenschaftlichen 
Werk behandelt Wittmann eine 
bunte Vielfalt von Themen. Zu 
nennen ist neben der Habilita
tionsschrift mit dem Titel" U nter
nehmung und unvollkommene 
Information" (1959) insbeson-

dere das Buch "Produktionstheo
rie" (1968). Mit dieser Arbeit 
führte er die von seiner Lehrtätig
keit in Harvard mitgebrachte 
"Aktivitäts analyse" in die deut
sche Betriebswirtschaft ein. 

Kernpunkt des quantitativen An
satzes ist, daß sich das höchst 
komplexe Gebäude der Produk
tionstheorie auf einige wenige 
Grundannahmen (Axiome) redu
zieren läßt, die widerspruchsfrei, 
hinreichend, umfassend und 
kn~pp sein müssen. Von Witt
manns neueren Werken ist die 

zweibändige sehr anschaulich ge
schriebene "Betriebswirtschafts
lehre" (1982/85) hervorzuheben. 
Wittmans Liebe für die Untersu
chung historischer Zusammen
hänge wird am deutlichsten spür
bar in seinem Buch "Mensch, 
Produktion und Unternehmung" 
(1982), in dem er den Produk
tionstechniken und Organisa
tionsformen vom Altertum bis in 
die Neuzeit nachgeforscht hat. 

Neben seiner Eigenschaft als Au
tor ist Wittmann Mitherausgeber 
einiger grundlegender wirt
schaftswisssenschaftlicher Nach
schlagewerke, so der 4. Auflage 
des "Handwörterbuchs der Be
triebswirtschaft" (1974- 1976), 
des "Handwörterbuchs der Wirt-

Sowjetischer Staatsrechtier 
Gast beim FB Rechtswissenschaft 
Professor Dr. Suren Awakjan, 
vom Lehrstuhl für Staatsrecht der 
Juristischen Fakultät an der Lo
monossow-Universität in Mos
kau, hielt sich im Mai und Juni zu 
Forschungsarbeiten in der Bun
desrepublik auf, davon vier Wo
chen in Frankfurt. Er beschäftigt 
sich sowohl mit sowjetischem 
Staatsrecht als auch mit Rechts
vergIeichung, besonders mit dem 
Staats- und Kommunalrecht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Schwerpunkte seiner For
schungsinteressen waren bei die
sem Aufenthalt in der Bundesre
publik die Rechtslage der Ge
meinden im Landkreis, ihre 
Beziehungen zu den Aufsichtsbe
hörden, die Stellung der Gemein
den in den Gemeindeverbänden 
und die organisatorische und fi
nanzielle Selbständigkeit der Ge
meinden. 

Da es in der Sowjetunion viele 
Großstädte gibt, galt das I nter
esse von Prof. Awakjan beson
ders der Verwaltung in Großstäd
ten der Bundesrepublik Deutsch
land. Während seines Aufenthal
tes in der Bundesrepublik konnte 
er Hamburg, Hannover und Köln 
besuchen und dort die Besonder
heiten. in den Stadtverwaltungen 
kennenlernen. In Frankfurt war 

er beim Magistrat der Stadt 
Frankfurt und hat das Frankfur
ter Stadtrecht studiert. Außer
dem nahm er eine Einladung zum 
Frankfurter Umlandverband 
wahr. 
Professor S. Awakjan beabsich
tigt, Aufsätze über die Organisa'
tion und Verwaltung der Groß
städte in der Bundesrepublik 
Deutschland vorzubereiten und 
in sowjetischen Zeitschriften zu 
veröffentlichen. So könnte die 
Debatte über die Dezentralisie
rung der Verwaltung in der So
wjetunion bereichert werden. Als 
sein wichtigstes Ziel bezeichnete 
er jedoch die Veröffentlichung 
eines russischen Handbuches des 
Staatsrechts in der Bundesrepu
blik Deutschland. 
Während seines Aufenthalts in 
Frankfurt hat Prof. S. Awakjan 
auch einen Vortrag über das 
Thema "Die Sowjets - Vertre
tungsorgane in der UdSSR: Tra
ditionen und neue Aspekte" vor 
Studenten des Fachbereichs 
Rechtswissenschaft gehalten. 

Herr Prof. Awakjan ließ den 
Fachbereich wissen, daß er mit 
seinem Aufenthalt an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
sehr zufrieden war und er für ihn 
erfolgreich verlaufen ist. 

schafts wissenschaften" (1977-
1983) und des zur Zeit in Arbeit 
befindlichen "Handbook of Ger
man Business Management". 

Auch in zahlreichen Gremien ist 
Wittmann aktiv bzw. beratend tä
tig. So war er im "Verein für Soci
alpolitik" von 1970 bis 1974 Vize
präsident und von 1975 bis 1979 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Unternehmenstheorie und -poli
tik. In der DFG ist er stellvertre
tender Vorsitzender des Fachaus
schusses "Wirtschaftswissen
schaften". 

Was die Studenten an ihrem Pro
fessor sehr schätzen, sind die fes
selnden und lebendigen Vorle
sungen, in denen er die Produk
tionstheorie - und mit ihr die 
Betriebswirtschaftslehre - als 
überaus spannende und faszinie
rende Wissenschaft zu veran
schaulichen versteht. 

Austausch mit -Tel Aviv 
Prof. Dr. Zev Levin, Vizeprä
sident für Forschung der Uni
versität Tel Aviv, besuchte 
vom 20.-24. 7. 1987 Arbeits
gruppen des SFB 233 im Insti
tut für Meteorologie und Geo
physik und im Zentrum für 
Umweltforschung. Dabei wur
de ein Austausch- jüngerer 
Wissenschaftler, die in Tel 
Aviv und Frankfurt an ähnli
chen Projekten arbeiten, ver
einbart, der im Rahmen der 
deutsch-israelischen Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der 
Umweltforschung (DISUM) 
stattfinden soll und vom 
BMFT gefördert wird. 

Vor nunmehr 75 Jahren hat Max Wertheimer die experimentelle 
Gestaltspsychologie mit seiner bahnbrechenden Arbeit über "Ex
perimentelle Studien über das Sehen von Bewegung" (1912) be
gründet. Die Gestaltspsychologie hat sich seit dieser Zeit weltweit 
entwickeln können, und mehr denn je kommt ihr noch heute eine 
große Bedeutung in der gesamten Psychologie zu. Aus diesem An
laß gedenkt der Fachbereich Psychologie besonders der Frankfur
ter Arbeiten (1910- 1916; 1929-1933) von Max Wertheimer als 
dem Wissenschaftler und Humanisten. 

Der Wertheimer-Gedächtnisausstellung, die als Wanderausstel
lung auch an anderen Orten gezeigt wird, an denen Wertheimer 
als einer der großen Gelehrten unserer Zeit gewirkt hat (Würz
burg, Berlin, New York), zeigt mehr als 250 Exponate mit vielen 
bis heute unbekannten bzw. unveröffentlichten Fotos, Briefen und 
anderen wichtigen Dokumenten. Sie wird ergänzt durch die Aus
stellung von einigen Versuchsapparaten, Demonstrationsfilmen 
und Frankfurter Dissertationen von Wertheimer-Studenten. Die 
tatsächliche Bedeutung von Max Wertheimer für die Psychologie, 
insbesondere Gestaltpsychologie, kann somit vor Augen geführt, 
dadurch aber keineswegs vollständig erhellt werden - denn objek
tiv beschädigtes bzw. zerstörtes Gut aus der Vergangenheit jener 
Jahre kann heute vielfach nur noch stück haft veranschaulicht wer
den, wobei im Falle von Wertheimer die durch den Nationalsozia
lismus erzwungene Emigration besonders schwer wiegt. Die Aus
stellung vor der Aula der Universität ist noch bis zum 28. Oktober 
zu sehen. Das Foto wurde bei der eröffnung gemacht. 

EhrendoktorWÜrde für 
Prof. Anthony Barnes Atkinson 
Der (zum Zeitpunkt der Verlei
hung) jüngste Ehrendoktor des 
Fachbereichs Wirtschaftswissen
schaften der Universität Frank
furt am Main ist seit Freitag, 26. 
Juni 1987, Professor Anthony 
Barnes Atkinson von der London 
SchoolofEconom~s. 
Atkinson - Jahrgang 1944 -
wurde bereits mit 27 Jahren Pro
fessor of Economics an der Uni-

versität Essex und Herausgeber 
der namhaften Fachzeitschrift 
"Journal of Public Economics". 
Von 1976 bis 1979 war er Profes
sor ofPolitical Economy am Uni
versity College, London. Seit 
1980 schließlich ist er Professor 
of Economics an der London 
School of Economics. 
Atkinsons wissenschaftliche Ver
dienste liegen sowohl im Bereich . 

Dekan Prof. Ulrich Ritter (links) überreichte die Urkunde über die 
Ehrenpromotion an Prof. Anthony Barnes Atk.inson. Foto: Heisig 

der Finanzwissenschaft als auch 
im Bereich der Sozialpolitik. Wie 
Prof. Spahn in seiner Laudatio 
ausführte, ist Atkinson ganz all
gemein von der Frage fasziniert, 
welchen Einfluß der Staat auf die 
Wirtschaft nimmt. Ein Schwer
punkt seiner Arbeit ist das Thema 
Armut, das der Sozialen Siche
rung, der gerechten Einkom
mens- und Vermögensverteilung. 

Atkinsons wissenschaftliches 
Werk umfaßt elf Bücher und eine 
Fülle von publizierten Artikeln 
und Beiträgen. An neueren Ver
öffentlichungen sind beispiels
weise zu nennen das 1983 er
schienene Buch "Social Justice 
and Public Policy" sowie das im 
gleichen Jahr in zweiter Auflage 
erschienene Lehrbuch "The Eco
nomics of Inequality". 
Atkinson gehörte zahlreichen 
wissenschaftlichen Institutionen 
und politikberatenden Gremien 
- z: T. in einflußreicher Position 
- an oder gehört ihnen noch an. 

So ist er Fellow der Britischen 
Akademie, Mitglied des Vor
stands des National Institute of 
Economic Research und der Eco
nometric Society. Er arbeitet in 
der Low Pay Unit und der Unem
ployment Unit des Advisory 
Commitee, im Retail Prices Advi
sory Commitee und ist Präsident 
der Association of Polytechnic 
Teachers in Economics. 
Seit 1974 (bis zu ihrer Auflösung 
1979) gehörte er der von der La
bour- Regierung eingesetzten 
Royal Commission on the Distri
bution of Income Wealth an. 
1979 bis 1981 war er Vorsitzender 
des Economics Commitee des 
Social Science Research Council. 

Sabine Köhler 
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USA: Studium an einer Partner
universität 1988/89 
Das Studentenaustauschpro
gramm mit der University ofWis
consin-Milwaukee (UWM) und 
der Eastern IIIinois University 
(EIU) bietet jeweils 3 Frankfurter 
Studierenden die Möglichkeit, 
bei Erlaß der Studiengebühren 
von derzeit ca. US $ 4 500,-1 Jahr 
einen einjährigen Aufenthalt ab 
September 1988 an einer dieser 
Unis zu verbringen. Mit Aus
nahme der Fachrichtungen Me
dizin, Jura, Sport, Pharmazie und 
Theologie können sich Studie
rende aller anderen Fachberei
che bewerben, die sich z. Zt. 
mind. im 3. Semester befinden, 
fachlich gut qualifiziert sind und 
über entsprechende Englisch
kenntnisse verfügen. 
An der EIU werden die Aus
tauschstudenten generell als 
"graduates" eingestuft und ha
ben so die Möglichkeit, ein Ma
ster Degree zu erwerben. Voraus
setzung ist hierbei das Ablegen 
des TOEFL und des GRE bzw. 
GMAT. Außerdem können sich 
an der EIU Studierende höherer 
Semester gleichzeitig um eine mit 
derzeit ca. US $ 400,-/Monat do-

. tierte HiWi-Steile bewerben. 
An der UWM ist prinzipiell nur 
ein Studium im "undergraduate" 
Bereich ohne Erwerb eines De
grees möglich, wobei hier 
TOEFL und sonstige Tests ent
fallen. Nähere Informationen 
über den Austausch, Bewer
bungsvoraussetzungen etc. erteilt 
die Akademische Auslandsstelle. 
Die Bewerbungsunterlagen sind 
dort erhältlich und bis spätestens 
30. November 1987 einzureichen. 

* Großbritannien: Stipendien des 
British Council 1988/89 
(a) Das "Foreign & Common
wealth Office" der britischen Re
gierung bietet deutschen Hoch
schulabsolventen und Studieren
den höherer Semester aller 
Fachbereiche Stipendien für Er
gänzungs- und Aufbaustudien an 
britischen Universitäten an. Die 
Stipendien haben eine Laufzeit 
von 2-24 Monaten und decken 
Aufenthaltskosten/Studienge
bühren. 
(b) "British Council-Stipendien" 
von 2-12 Monaten stehen deut
schen Hochschulabsolventen al
ler Fachbereiche offen, wobei . 
insbesondere Bewerbungen, die 
im Zusammenhang mit Promo
tionsvorhaben stehen, willkom
men sind. Es können sich in gut 
begründeten Ausnahmefällen 
auch höhere Semester bewerben, 
die ihr Hauptstudium durch ei
nen Großbritannienaufenthalt 
ergänzen oder ihre Examensar
beit vorbereiten möchten. Mit 
dem Stipendium sind Studienge
bühren und Lebenshaltungsko
sten abgedeckt. 
(c) "King Edward VII - British 
German Foundation" -Stipen
dien richten sich an Studierende 
speziell der Fachrichtungen Poli
tologie, Ethnologie, Geschichte, 
Kunstgeschichte, VWL/BWL 
und Jura, die sich z. Zt. mind. im 
3. Semester befinden. Die Stipen
dien haben eine Laufzeit von 10 
Monaten (Okt. 88-Juli 89) und 
umfassen Studiengebühren, Rei
sekosten, Bücherbeihilfe sowie 
einen monatlichen Zuschuß zu 
den Lebenshaltungskosten. 
Interessenten erhalten weitere 
Informationen sowie die Bewer
bungsunterlagen zu den genann
ten Programmen direkt beim Bri
tish Council, Hahnenstr. 6, 5000 
Köln I, Tel. 0221 1236677. Be
werbungsschluß ist der 30. No
vember 1987. * 
Sommersprachkursstipendien 
1988 
Studierende aller Fachrichtun
gen, die sich mind. im 3. Semester 
befinden und bereits über 
Grundkenntnisse einer Fremd
sprache (Englisch und Franzö
sisch ausgenommen) verfügen, 
können sich um ein Sprachkurs-

I 

Stipendien 

stipendium des DAAD zur Teil
nahme an einem Feriensprach
kurs an einer europäischen 
Hochschule im Sommer 1988 be
werben. Die Antragsunterlagen 
sind in der Akademischen Aus
landsstelle erhältlich. Bewer
bungsschluß: 15. Januar 1988. 

* DAAD-Japanstipendien 1988/89 
(a) Sprache und Praxis in Japan 
1988-90 
Der DAAD bietet Hochschulab
solventen der Natur-, Rechts
und Wirtschaftswissenschaften, 
deren Abschluß nicht länger als 
zwei Jahre zurückliegt, ein Sti
pendium zur Teilnahme an einem 
zweijährigen sprach- und praxis
orientierten Programm in Japan 
an (Programmbeginn : Juni 1988). 
Das Programm umfaßt einen -In
tensivsprachkurs, landeskundli
che Exkursionen sowie Praktika 
in japanischen Unternehmen. 
Bewerbungsunterlagen können 
ab sofort beim DAAD, Ref. 324, 
Kennedyallee 5, 5300 Bonn 2, an
gefordert werden. Antragsfrist ist 
der 10. Januar 1988. 
(b) Jahresstipendien für Studie
rende 1988/89 
Für Haupt- und Nebenfachjapa
nologen, die sich im laufenden 
Wintersemester im 3.-5. Seme
ster befinden, besteht die Mög
lichkeit, beginnend ab Herbst 
1988 einen 12monatigen Studien
aufenthalt an einer japanischen 
Hochschule zur Intensivierung 
der japanischen Sprache mit 
Hilfe eines DAAD-Stipendiums 
zu verbringen. Das Stipendium 
beträgt DM 2097,-/Monat, zu
sätzlich übernimmt der DAAD 
die anfallenden Studiengebüh
ren sowie die Reisekosten. 
(c) Zweijahresstipendien für Gra
duierte 1989-91 
Graduierten der Geistes- Sozial-, 
Naturwissenschaften sowie der 
Medizin bietet der DAAD Sti
pendien der japanischen Regie
rung zur Durchführung von Er
gänzungs- und Aufbaustudien 
bzw. zur Vorbereitung der Pro
motion an. Die Stipendien haben 
eine Laufzeit von 24 Monaten be
ginnend ab April 1989, wobei den 
Studien/Forschungen an der ja
panischen Hochschule ein 6-
monatiger Intensivsprachkurs in 
Japan vorausgeht. 
(d) Jahres- und Kurzzeitstipen
dien für Graduierte 1988/89 
Doktoranden und jüngeren Gra
duierten bieten diese 2- bis 
12monatigen Stipendien die 
Möglichkeit, .sowohl Ergän
zungs- und Aufbaustudien als 
auch Feld- und Archivarbeiten in 
Japan durchzuführen. Ein detail
lierter Forschungsplan sowie 
Kontakte"zu japanischen Wissen
schaftlern bzw. Forschungsein
richtungen werden vorausge
setzt. Das Stipendium besteht aus 
einer monatlichen Rate von DM 
2 511,- und deckt weiterhin evtl. 
anfallende Studiengebühren so
wie die Reisekosten. 
(e) Jahresstipendien für Gradu
ierte zu Sprachstudien 
Dieses Programm richtet sich ins
besondere an Absolventen tech
nischer, naturwissenschaftlicher, 
rechtswissenschaftlicher sowie 
wirtschafts-I verwaltungswissen
schaftlicher Studiengänge, die 
mit Blick auf spätere wissen
schaftliche bzw. Berufsaussich
ten bereits vorhandene Kennt
nisse des Japanischen vertiefen 
möchten. Die Förderung besteht 
aus einer monatlichen St.ipen
dienrate von DM 2511,-, Uber
nahme evtl. anfallender Studien
gebühren sowie Reisekosten. 
Weitere Informationen sowie die 
Bewerbungsunterlagen zu den 
Programmen b) - e) sind in der 
Akademischen Auslandsstelle er
hältlich. Bewerbungsschluß : 28. 
Februar 1988 Akademische Aus
landsstelle. 

Kanada: Forschungs- und 
Reisestipendien der 
Kanadischen Re2ierung 
1988/98 
a) Das "Faculty Research Pro
gram" der kanadischen Regie
rung bietet pr.9movierten 
Wissenschaftlern, die im Rah
men ihrer Forschungsarbeit 
eine Publikation über ein ka
nadabezogenes Thema planen, 
Forschungsstipendien von 
max. Can. $ 4000 an. Für 
einen in diesem Zusammen
hang erforderlichen Aufent
halt in Kanada (max. 5 
Wochen) können zusätzliche 
Zuschüsse zu den Flug- und 
Aufenthaltskosten beantragt 
werden. 

b) Im Rahmen des "Faculty 
Enrichment Program" können 
3-5wöchige Informationsrei-
sen von Hochschullehrern 
zum Zwecke der Vorbereitung 
von kanadabezogenen Lehr
veranstaltungen gefördert wer
den. Die Förderung umfaßt 
Flug- und Reisekosten sowie 
einen Tagessatz von Can. $ 
70,-. 

Die detaillierte Ausschreibung 
zu den beiden Programmen 
kann bei der Akademischen 
Auslandsstelle angefordert 
werden. Entsprechende För
derungsanträge sind bis zum 
30. Oktober 1987 zu stellen 
an: Kanadische Botschaft, 
Friedrich-Wilhelm-Straße 18, 
5300 Bonn I (Telefon 02 28 -
23 1061). 

* Kanada: Deutsch-Kanadisches 
Studentenprogramm 1988 
Studierende aller Fachrichtun
gen ab dem 3. Semester mit 
entsprechenden Englisch
bzw. Französischkenntnissen 
haben auch 1988 wieder die 
Möglichkeit, einen insgesamt 
3monatigen kombinierten Stu
dien-I Arbeitsaufenthalt in 
Kanada während der Som
mersemesterferien zu verbrin
gen. Die Unterlagen zu die
sem Programm können bei 
der Deutsch-Kanadischen Ge
sellschaft, c/o Herrn Trutnau, 
CP Polymers, Gänsemarkt 
21-23, 2000 Hamburg 36, an
gefordert werden, wobei ein 
mit DM 2,50 frankierter, 
adressierter A4-Rückumschlag 
beizufügen ist. Letzter Termin 
für die Abgabe der Bewer
bung: 10. November 1987. 

* I 
Jahresstipendien Europa 
1988/89 
Anträge auf ein DAAD-Jah
resstipendium zum Studium 
an einer Hochschule im euro
päischen Ausland (Oktober 
1988 - Juni 1989), für das 
sich Studierende mit abge
schlossenem Grundstudium 
sowie Graduierte bewerben 

. können, sind der Akademi
schen Auslandsstelle bis spä
testens 30. Oktober 1987 ein
zureichen. 

* 
Schweiz: Jura in Genf und 
Lausanne 
Für Jurastudenten, die sich 
derzeit im 2. oder 3. Semester 
befinden, bietet sich die Mög
lichkeit, nach abgeschlosse
nem Grundstudium im Rah
men eines DAAD-Stipendi
ums das Studienjahr 1988/89 
(ab Oktober 1988) an der Uni
versität Genf oder Lausanne 
zu verbringen. Über nähere 
Einzelheiten zu diesem Pro
gramm informiert die Akade
mische Auslandsstelle, wo 
auch die Bewerbungsunterla
gen erhältlich sind. Bewer
bungsschluß: 30. Oktober 
1987 Akademische Auslands
steIle. 

England : Studium in Oxford 
"Michael Foster" und "Mi
chael Wills" Stipendien mIt 
einer Laufzeit von 2 Jahren 
(Oktober 1988 - Juni 1990) 
stellt die University of Oxford 
deutschen Hochschulabsol
venten (Altersgrenze 25 Jahre) 
speziell zum Erwerb eines 
akademischen Grades (M. A.) 
zur Verfügung. Die Stipen
dienleistungen beinhalten eine 
monatliche Rate von derzeit 
DM 1238,-, eine Reisekosten
pauschale von DM 580,- so
wie die Übernahme der Stu
diengebühren. Die Bewerbung 
erfolgt auf englisch auf den 
üblichen DAAD-Formularen. 
die in der Akademischen Aus
landsstelle angefordert werden 
können und dann direkt dem 
DAAD, Referat 312, Kenne
dyallee 50, 5300 Bonn 2, bis 
zum 10. November 1987 
zwecks Vorauswahl und Wei
terleitung nach Oxford kom
plett einzureichen sind. 

* 
Robert McNamara Fellowships 
1988 
Die Weltbank stellt in diesem 
Jahr ca. 10 Forschungsstipen
dien für Hochschulabsolven
ten zur Verfügung. Das Sti
pendium bezieht sich auf For
schungen im Bereich der wirt
schaftlichen Entwicklung, wo
bei' die diesjährigen For
schungsschwerpunkte "Tech
nologietransfer" und "reale 
Wechselkurse" sind. Das ab I. 
7. 88 laufende 12monatige Sti
pendium umfaßt folgende Lei
stungen: Verpflegung, Woh
nen, Reisekosten, Bücher- und 
Forschungsbeihilfen. Bewer
ber müssen Bürger eines Mit-
gliedsstaates der Weltbank 
sein, ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium . (Diplom, 
Magister o. ä.) nachweisen 
und max. 35 Jahre sein. Mit 
Hilfe dieses Stipendiums wird 
keine Forschungsarbeit geför
dert, die der Erlangung eines 
höheren akademischen Gra
des dient. Besondere Berück
sichtigung erfahren solche Be
werber, die nachweisen kön
nen, daß ihr Vorhaben der Fe
stigung von Institutionen in 
Entwicklungsländern dient. 
Weitere Informationen und 
Bewerbungsunterlagen sind 
erhältlich bei: McNamara Fel
lowship Program, Economic 
Development Institute, 1818 
H. Street, N.W., Washington 
D.C. 20322. Bewerbungs
schluß: I. November 1987. 

* 
ASA-Programm 1988 

Auch für das Jahr 1988 kön
nen bundesweit wieder ca. 140 
Studierende und Hochschul
absolventen aller Fachberei
che im Rahmen des "ASA-
Programms" der Carl Duis
berg Gesellschaft einen ca. 
dreimonatigen Studien-I Ar
beitsaufenthalt in einem afri
kanischen, lateinamerikani
schen oder asiatischen Land 
verbringen. Angesprochen 
sind insbesondere Studieren
de, auch aus Entwicklungslän
dern, die sich intensiver mit 
Fragestellungen dieser Länder 
befassen (möchten). Interes
senten können den Pro
grammkatalog, der die im 
Zeitraum Juli November 
1988 laufenden Projekte be
schreibt, ab MitteiEnde Okto
ber in der Akademischen Aus
landsstelle einsehen und er
halten auch dort die entspre
chenden Antragsformulare. 
Einzusenden sind diese späte-
stens 11. November 1987 an: 
ASA/Carl Duisberg Gesell
schaft e. V., Lützowufer 6-9, 
1000 Berlin 30 (Telefon 
030-25482-0). 
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Gerhard-Hess
Programm der DFG 
Die Deutsche Forschungsge
meinschaft hat das Gerhard
Hess-Programm zur Förderung 
des hochqualifizierten wissen
schaftlichen Nachwuchses einge
richtet. Es soll jungen Wissen
schaftlern die Möglichkeit eröff
nen, ihre Forschung in einer 
Hochschule oder einem For
schungsinstitut auf der Grund
lage einer mittelfristig gesicher
ten Förderungszusage zu planen 
und eine eigene Arbeitsgruppe 
aufzubauen. 
Die Förderung erfolgt auf An
trag. Anträge müssen bis zum I. 
November 1987 bei der DFG ein
gegangen sein. Der Antragsteller 
soll bei AntragsteIlung nicht älter 
als 33 Jahre sein. Er muß nach 
seiner Promotion herausragende, 
selbständige wissenschaftliche 
Leistungen · erbracht haben, die 
einer überdurchschnittlichen Ha
bilitation entsprechen. Die Habi
litation ist jedoch nicht Voraus
setzung. Sein persönlicher Le
bensunterhalt muß während der 
voraussichtlichen Dauer der För
derung durch eine Stelle oder ein 
entsprechend ausgestaltetes Sti
pendium gesichert sein. Arbeits
räume und Zugang zu der im je
weiligen Fach üblichen Infra
struktur der Forschung müssen 
von der Institution gewährleistet 
werden, in der der Antragsteller 
tätig ist. 
Eine Bewilligung kann bis zu 
200000,- DM pro Jahr betra
gen. Die Mittel können flexibel 
für alle Zwecke eingesetzt wer
den, die die Forschungsarbeit des 
Geförderten verlangt (z. B. Perso
nal, Apparate, Verbrauchsmate
rial, Reisen). Die Förderung im 
Gerhard-Hess-Programm ist auf 
5 Jahre begrenzt. 
Das Programm, das zunächst aus 
Mitteln des Stifterverbandes für 
Deutsche Wissenschaft finan
ziert wird, erlaubt vorerst bis zu 
fünf Bewilligungen pro Jahr. Die 
Deutsche Forschungsgemein
schaft entscheidet über die An
träge voraussichtlich im Mai 
1988. 
Interessenten können bei der 
Deutschen Forschungsgemein
schaft, Postfach 205004, 5300 
Bonn 2, die notwendigen Unter
lagen für die AntragsteIlung an
fordern. 

Kanada-Stipendien 
Das Außenministerium der kana
dischen Regierung bietet auslän
dischen Hochschulabsolventen 
und Promovierten Stipendien zu 
Studien in allen Fachrichtungen 
(außer Medizin) an, die sich auf 
Kanada selbst oder aber auf ein 
Gebiet beziehen, auf dem Ka
nada über besondere Erfahrun
gen oder anerkanntes Fachwis
sen verfügt. 
Bewerbungsformulare sind ab 
sofort beim DAAD, Government 
of Canada Awards, Kennedyal
lee 50, 5300 Bonn 2, Telefon 
02 28 I 88 20, anzufordern. Be
werbungsschluß ist der 15. De
zember 1987. 
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Mittwoch, 21. Oktober 
Prof. Dr. Rudolf Richter, 
Saarbrücken: 
Anwendung der neuen Institu-

. tionenökonomik auf die Geld
theorie 
16.00 Uhr, Konferenzraum I, 
Labsaal, 1. Stock 
- Veranstalter: Professur für 
Volkswirtschaftslehre, insb. 
Geld und Währung 

* Dr. Leo Peichl, Frankfurt: 
Antrittsvorlesung: Was das 
Auge dem Gehirn meldet: 
Funktionsmechanismen der 
Netzhaut. 
16.15 Uhr, Großer Hörsaale, 
Siesmayerstr. 70 

Veranstalter: Fachbereich 
Biologie. Dr. Peichl ist Privat
dozent für Zoologie . 

* Prof. Dr. Gerd Fleischmann, 
Frankfurt: 
Technikbewertung und Tech
nikfolgenabschätzung 
16.15 Uhr, Hörsaal I, Hörsaal
gebäude 

Veranstalter: Universität 
des 3. Lebensalters 

* Prof. Dr. Benigno P. ·Beltran 
S.V.D., Manila/Tagaytay: 
Das Land und das Volk. Ge
schichtlicher und kultureller 
Hintergrund. 
17.15 Uhr, Hörsaal II, Hör
saalbebäude 
- Veranstaltung im Rahmen 
der Gastdozentur "Theologie 
interkulturell" 

* Prof. Dr. Hermann Ulrich 
Schmidt, MPI für Astrophy
sik, Garehing : 
Erste Ergebnisse der Giotto
Mission zum Kometen Halley 
17.15 Uhr, Hörsaal für Ange
wandte Physik, Robert-Mayer
Str.2-4 
- Physikalisches Kolloquium 

* Robert Studer, Schweizerische 
Bankgesellschaft, Zürich: 
Die Entwicklung an den 
Schweizer Börsen 
17.30 Uhr, Deutsche Bank 
AG, Taunusanlage 12 
- Veranstaltung im Rahmen 
des Kolloquiums "Banken und 
Börsen im internationalen 
Wettbewerb" des Instituts für 
Kapitalmarktforschung (Ein
laß nur mit Karte, Telefon 
798-2669) 

* Chronologie wissenschaft-
liche Forschung und Anwen
dung 
Moderation: Prof. Dr. H. 
Hacker, Neuronale Grundla
gen der inneren Uhr: Prof. Dr. 
G. Fleißner, Zoologisches In
stitut; Die Bedeutung der 
Chronobiologie bei depressi
ven Erkrankungen: Prof. Dr. 
B. Pflug, Abt. Klinische 
Psychiatrie III, Zentrum der 
Psychiatrie; Chronopharma
kologie kardio-vaskulärer Er
krankungen: Prof. Dr. B. 
Lemmer, Zentrum der Phar
makologie 
17.30 Uhr, Hörsaal 1, Haus 23. 
A, Theodor-Stern-Kai 7, Kli
nikum 

Veranstalter: Frankfurter 
Medizinische Gesellschaft 

* Prof. Dr. Hildegard 
Feidel-Mertz: 
Hans Weil (1898-1972). Ein 
Frankfurter Pädagoge im Exil. 
Vortrag zur Eröffnung einer Aus
stellung zu Leben und Werk. 
18 Uhr, Schwindstraße 8, 2. OG 
- Veranstalter: Archiv Biblio
graphia Judaica e. V. 

* Abendführung : 
Entwicklung der höheren Wirbel
tiere im Erdmittelalter. Teil 2. 
18.00 Uhr, Lichthof, Sencken
berg-Museum (Dinosaurier
Saal), Senckenberganlage 25 

- Veranstalter: Senckenbergi
sehe Naturforschende . Gesell
schaft. 

Freitag, 23. Oktober 
Prof. Dr. Fritzsch, Bielefeld: 
Die Evolution ' auditiver Struk
turen im Wirbeltierinnenohr. 
11.15 Uhr, Großer Hörsaal, 
Haus 27, Klinikum 

Zell- und neurobiologi
sches Kolloquium 

* Hans-Ludwig Neumann: 
Anfang und Ende der Sterne 
20.00 Uhr, Kleiner Hörsaal, 
Robert-Mayer-Str. 2-4 

Veranstalter: Volksstem
warte Frankfurt 

Montag, 26. Oktober 
Dr. Ulrich Rendtel, DIW Ber:. 
lin: 
Längs- und Querschnitssge
wichtung der 2. Welle des So
zio-ökonomischen Panels 
16.00 Uhr, Raum 320 C, 
Hauptgebäude 
- Wirtschafts- und sozialpoli
tisches Kolloquium des Stb 3 

* Bankier Michael Hauck: 
Die Bedeutung der Versiche
rungswirtschaft für den Kapi
talmarkt 
17.15 Uhr, Hörsaal H, Haupt
gebäude 

Versicherungswirtschaftli
ches Kolloquium 

Weltanschauliche Elemente 
philippinischer Volkskultur 
17.15 Uhr, Hörsaal II, Hör
saalgebäude 
- Veranstaltung im Rahmen 
der Gastdozentur "Theologie 
interkulturell " 

* Prof. Dr. Wolfgang Grill, 
Frankfurt: 
Piezomechanische Mikroskopie 
(mit Experimenten) 
17.15 Uhr, Hörsaal für Ange
wandte Physik, Robert
Mayer-Str. 2-4 
- Physikalisches Kolloquium 

* Strahlentherapie 
Moderation: Prof. Dr. J. Kol
lath 
Dr. Heinz Böttcher, Münster: 
Indikation und Technik der 
Strahlentherapie bei Gesichts
schädeltumoren 
Prof. Dr. Ulrich Schulz, Kre
feld: 
Der Problemfall in der Strah
lentherapie: Spezie'ne Verfah
ren bei Malignomen ungünsti
ger Lokalisation · oder geringer 
Strahlenempfindlichkeit 
17.30 Uhr, Hörsaal 2, Haus 
23 A, Klinikum 

Veranstalter: Frankfurter 
Medizinische Gesellschaft 

* Philippe Belin, Paris: 
Les Menageries au XVIIIe et 
XIXe siecles en France et en 
Europe 
18.00 Uhr, Gräfstr. 76, Raum 

,308 Dienstag, 27. Oktober 
Veranstalter: Institut für 

Dr, Ad. l. Kalmijn, San Diegoi Romanische Sprachen und Li-
USA: teraturen 
The electric sense of sharks and ' 
rays 
15.00 Uhr, Kleiner Hörsaal, Sies- · 
mayerstr. 70 . 
- Kolloquium des Stb 45 

* Dr. W. Gronenberg, Frankfurt: 
Informationsverarbeitung im ZNS 
der Spinnen 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Zoologischen Instituts, Sies
mayerstr. 70 
- Hauskolloquium des Zoologi

, sehen Instituts 

* Thomas Seiterich : 
Die Philippinen - Ein Land zwi
schen Krieg und Frieden (mit Dias) 
19.30 Uhr, Eine-Welt-Laden, Stu
deritenhaus, lügelstr. 

Veranstalter: Katholische 
Hochschulgemeinde 

Mittwoch, 28. Oktober 
Dr. Rupert Schmidt, Frank
furt: 
Das Langzeitgedächtnis: Eine 
Frage der richtigen Moleküle? 
16.15 Uhr, Großer Hörsaal 
der Biologie, Siesmayerstr. 70 

Veranstalter: Fachbereich 
Biologie. Dr. Schmidt ist Pri
vatdozent für Zoologie. 

* Prof. Dr. Roland Eisen, 
Frankfurt: 
Pflegeversicherung im Rahmen 
der gesetzlichen Krankenversi
cherung? 
16.15 Uhr, Hörsaal I, Hörsaal
gebäude 

Veranstalter: Universität 
des 3. Lebensalters 

* Dr. Alexander Marquardt, 
Rogers & Wells, N ew Y ork 
und Paris: 
Neuere Entwicklungen im ame
rikanischen und französischen 
Kapitalmarktrecht 
17.00 Uhr, Saal der Dresdner 
Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 
1,31. OG 

Veranstalter: Frankfurter 
Juristische Gesellschaft (Ein
ladungen über Telefon 0 69 I 
674013) * 
Prof. Dr. Benigno P. Beltran 
S.V.D., Manila/Tagaytay: 

* Abendführung : 
Entwicklungsgeschichte des 
Menschen 
18.00 Uhr, Lichthof, Sencken
berg-Museum 
- Veranstalter: Senckenbergi
sehe Naturforschende Gesell
schaft 

* Prof. Dr. W. Elsäßer, Mar
burg: 
Nichtlineare Optik in Halb
leitern 
20.00 Uhr, Hörsaal des Physi
kalischen Vereins, Robert
Mayer-Str. 2-4 

Veranstalter: Physikali-
scher Verein Frankfurt am 
Main 

Donners,tag, 
29. Oktober 
Johann P. Arnason, Melbournel 
Australien: 
Die Differenzierung der Praxis 
und die Dezentrierung des 
Systems 
16.00 Uhr, Turm, Raum 2504 
- Veranstaltung im Rahmen 
der Vortragsreihe "Kontrover
sen" des Fachbereichs Gesell
schaftswissenschaften 

Freitag, 30. Oktober 
Prof. Dr. Beyreuther, Heidelberg: 
Neue Erkenntnisse zur Alzbeimer
sehen Erkrankung 
11.15 Uhr, Großer Hörsaal, Haus 
27, Klinikum 
- Zell- und neurobiologisches 
Kolloquium 

* Dr. Thomas Mikocki, Krakau: 
Die alten Antikensammlungen in 
Polen 
17.15 Uhr, Gräfstr. 76, Raum 714 . 
- Veranstaltung im Rahmen des 
Kolloquiums "Neue Funde und 
Forschungen" des Archäologi
schen Instituts 

Montag, 2. November 
Prof. Dr. Wolfgang Franz, Stutt
gart: 
Zur Bedeutung von Inflexibilitäten 
auf Arbeitsmärkten 
16.00 Uhr, Raum 320 C, Hauptge
bäude 
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- Wirtschafts- und sozialpoliti
sches Kolloquium des Stb 

* Dr. lörg E. Cramer, Direktor der 
Berliner Handels- und Frankfurter 
Bank: 
Produktorientierung oder/und 
Kundenorientierung in der Organi
sation einer Bank und des Bank
wesens 
17.15 Uhr, Hörsaal H, Hauptge
bäude 

Bankwirtschaftliches Kollo
quium 

Dienstag, 3. November 
Prof. Dr. W. Gnatzy, Frankfurt: 
Grabwespe gegen Grille: (Neuro-) 
Biologie einer Räuber-Beute-Bezie
hung 
17.15 Uhr, Kleiner Hörsaal des 
Zoologischen Instituts, Sies
mayerstr. 70 
- Hauskolloquium des Zoologi
schen Instituts 

* Prof. Dr. K. Wolf, München: 
Introns - mobile genetische Ele
mente 
17.15 Uhr, Seminarraum, 2. Stock, 
Sandhofstr., Haus 75A ' 
- Mikrobiologisches Kolloquium 

* Dr. M. Demuth, MPI für Strah-
lenchemie, Mühlheim/Ruhr: 
Photochemie - Eine Quelle hoch
selektiver Methoden für die Natur
stoffsynthese 
17.30 Uhr, Hörsaal 1, Chemische 
Institute, Niederursei 
- Organisch-Chemisches Kollo
quium 

Mittwoch, 4. November 
Prof. Dr. Leonhard Gleske, 
Deutsche Bundesbank: 
Weiterentwicklung des EWS 
und geldpolitische Konsequen
zen 
16.00 Uhr, Alter Senatssaal, 
Hauptgebäude, 1. Stock 
- Veranstalter: Professur für 
Volkswirtschaftslehre, insb. 
Geld und Währung 

* Prof. Dr. Richard Hauser, 
Frankfurt: 
Grundprobleme und Perspekti
ven der Alterssicherung in der 
Bundesrepublik Deutschland 
16.15 Uhr, Hörsaal I, Hörsaal
gebäude 

Veranstalter: Universität 
des 3. Lebensalters 

* Ursula Bausch, Karin Schad, 
Frankfurt: 
Entwicklung der Frauenarbeit 
- Vom Mittelalter bis zum 
Nationalsozialismus 
.16.15 Uhr, Sozialzentrum, 
Raum 128 
- Veranstaltung im Rahmen 
des Kolloqui.Vms "Frauenfor
schung in der Okonomie" 

* Jürgen Burkert, Wiesbaden: 
Zum Stand des Informatik
Unterrichts in der gymnasialen 
Oberstufe 
17.00 Uhr, Robert-Mayer-Str. 
10, Raum 711 

Lehrerkolloquium des 
Fachbereichs Mathematik 

* Prof. Dr. Benigno P. Beltran 
S.V.D., Manila/Tagaytay: 
Der einzelne und die Gemein
schaft. Zum philippinischen 
Menschenbild. 
17.15 Uhr, Hörsaal II, Hör
saalgebäude 
- Veranstaltung im Rahmen 
der Gastdozentur "Theologie 
interkulturell" 

* Dr. Hans Peter Sang, 
München: 
Joseph v. Fraunhofer - Leben, 

··Werk und Bedeutung 
17.15 Uhr, Hörsaal für Ange
wandte Physik, Robert
Mayer-Str. 2-4 
- Physikalisches Kolloquium 

Jürgen Schiewe : 
Joachim Heinrich Campes Ver
deutschungsprogramm und die 
Sprachpolitik der Franz. Revo
lution 
18.00 Uhr, Gräfstr. 76, Raum 
308 

Veranstalter: Institut für 
Romanische Sprachen und Li
teraturen 

* Prof. Dr. Helmut Schuhma
cher, Essen: 
Korallenriffe als Struktur- und 
Lebensraum 
18.30 Uhr, Festsaal, Sencken
berg-Museum 
- Veranstaltung im Rahmen 
der Vortragsreihe "Riffe" der 
Senckenbergischen Naturfor
schenden Gesellschaft 

Freitag, 6. November 
Prof. Dr. Bruns, Frankfurt: 
Vergleichende und funktionelle 
Morphologie der Säugercoch
lea 
11.15 Uhr, Großer Hörsaal, 
Haus 27, Klinikum 

Zell- und neurobiologi
sches Kolloquium. 

Donnerstag, 
22. Oktober 
Kroatischer Abend für Nicht
kroaten mit Film, Volksliedern 
und Cevapcici. 
20.00 Uhr, Alfred-Delp-Haus, 
Beethovenstr. 28 

Veranstalter: Katholische 
Hochschulgemeinde. 

Freitag, 23. Oktober 
Semesterantrittskneipe. 
20.00 Uhr, Hasso-Nassoven-Haus, 
Oeder Weg 164 
- Veranstalter: K. D. St. V. Has
so-N assovia. 

Samstag, 24. Oktober 
Führung: Rainer Karafiat: Ge
schichte und Geschichten rund 
um den Römerberg. 15.30 Uhr, 
Treffpunkt Leinwandhaus, Weck
markt 17. 
- Veranstalter: Katholische 
Hochschulgemeinde. 

Dienstag, 27. Oktober 
Info-Stammtisch für Erstsemester. 
20.00 Uhr, Hasso-Nassoven-Haus, 
Oeder Wwg 164 
- Veranstalter: K. D. St. V. Has
so-Nassovia. 

Donnerstag, 
29. Oktober 
Dr. Rüdiger Wersich, ZENAF: 
Martin Luther Kings Ethik und 
politische Philosophie. 
20.00 Uhr, Hasso-Nassoven-Haus, 
Oeder Weg 164 
- Veranstalter: K. D. St. V. Has
so-N assovia. 

Dienstag, 3. November 
Gespräch mit Dr. losef C. Ros
saint: 
Christen und Nicht-Christen im 
Widerstand. 
20.00 Uhr, Haus der Volksarbeit, 
Eschenheimer Anlage 21 
- Veranstalter: Katholische 
Hochschulgemeinde. 

Mittwoch, 4. November 
Hochschulöffentliche Musik: 
OIFN WEG jiddische Lieder, Ju
liane Zollmann, Gesang; Christine 
Kallenberg, Gambe; Axel Ge
nannt, Gitarre. 
20.00 Uhr, Aula der Universität 
- Veranstalter: Hochschulöffent
liche Musik. 

Freitag,6. November 
Mainhattan by night: Fete auf dem 
Hasso-N assoven-Haus. 
20.00 Uhr, Oeder Weg 164 
- Veranstalter: K. D. S1. V. Has
so-N assovia. 



Seite 20 Mittwoch, 21. Oktober 1987 Uni-Report 

Ausländische Gaststudenten in Frankfurt: 
Aulakonzerte 1987 

Ein Stipendium ist leichter zu 
bekommen als eine Wohnung 

Sonntag, 25. Oktober, 20.00 Uhr 

Kontraste 
Ein Kammerkonzert des 

Philharmonia Ensembles Frankfurt 
Werke von Johann Friedrich Fasch, Domenico Scarlatti, 

Robert Gibson, Luciano Berio und Johann Dismas Zelenka 

Douglas C. Hogan gehörte zu 
den besten 5 Prozent seines Stu
dentenjahrgangs an der renom
mierten Cornell-Universität. Mit 
16 hatte er die High School hinter 
sich, mit 21 einen Bachelor of 
Arts mit einem brillanten Noten
durchschnitt. Hätte er Wirt
schaftswissenschaften oder In
formatik als Hauptfach gehabt, 
wäre er vermutlich schon bei ei
ner großen US-Firma als .Mitar
beiter "gebucht" gewesen. Dou
glas hat sich aber immer schon 
mehr für Philosophie, besonders 
deutsche Philosophie, interes.
siert. Deshalb hat er systematisch 
Deutsch gelernt und sich noch 
während seines Studiums beim 
Deutschen Akademischen Aus
tauschdienst um ein Stipendium 
beworben, um ein Jahr lang an 
einer deutschen Universität die 
aktuellen philosophischen Ent
wicklungen der deutschen Philo
sophie zu studieren. Natürlich 
hat er mit seinem hervorragenden 
Gutachten das Stipendium auch 
bekommen. Seine Wahl ist auf 
die Universität Frankfurt gefal
len. Und die hält sich etwas dar-

auf zugute, solche Studenten zu 
haben. Sprechen nicht alle von 
Wettbewerb, von der Reputation 
einer Hochschule? Sind nicht ge
rade solche freien Entscheidun
gen ausländischer Stipendiaten 
ein guter Gradmesser für den Ruf 
eines Fachbereichs, gar einer 
Universität? 
Was aber geschieht in Wirklich
keit? Bevor Douglas seinen Geist 
auf den verschl~ngenen Wegen 
deutscher Gegenwartsphiloso
phie abarbeiten kann, hat er sich 
seinen Kopf schon unzählige 
Male erfolglos über ein durchaus 
unphilosophisches Problem zer
brochen: Wie finde sich für ein 
Jahr ein Zimmer oder eine Woh
nung in Frankfurt? 
Da er nicht nur die deutsche Phi-

, losophie, sondern auch das All
tagsleben in Deutschland besser 
kennenlernen will, schien ihm 
der Gedanke, mit 2000 anderen 
Studenten, darunter vielen ande
ren Ausländern, in einem Stu
dentenwohnheim zu leben, nicht 
besonders verlockend. Außer
dem vertraute er darauf, sich mit 
seinem Stipendium von über DM 

1000 eine Unterkunft leisten zu 
können, die anderen Studenten 
nicht erschwinglich ist. Im übri
gen möchte er diesen Studenten 
nicht einen der preisgünstigen 
Wohnheimplätze wegnehmen. 
Aber er findet nichts. 
Die Akademische Auslandsstelle 
der Universität bemüht sich, aber 
die wenigen Adressen von Privat
vermietern, die sie pflegt, sind für' 
das Wintersemester schon verge
ben. 

Douglas wohnt also erst einmal 
im Hotel. Und sein Enthusias
mus über seine Deutschlandjahre 
hat einen kleinen Dämpfer be
kommen. Vermutlich ist die Uni
versität alleine überfordert, die
ses Problem zu lösen - ange
sichts der stagnierenden Studen
tenzahlen ist mit neuen 
Wohnheimbauten in den näch
sten Jahren nicht zu rechnen. 

Fabian Menzel, Oboe; Michael Sieg, Oboe; 
Georg Klütsch, Fagott; Timm-Johannes Trappe, Kontrabaß ; 

Alfred Groß, Cembalo 
Karten zu DM 10 und DM 5 an der Abendkasse ab 18.30 Uhr 

vor der Aula der Universität, Mertonstraße 17 

15 Jahre Sigmund-Freud-Stiftung: 

Öffentliche Vorlesungen 
Im Jahre 1972 hat eine Initiative 
Frankfurter Psychoanalytiker in 
hilfreicher Zusammenarbeit mit 
Persönlichkeiten der Universität 
Frankfurt, der Stadt Frankfurt 
und der freien Wirtschaft die 
Gründung der Sigmund-Freud
Stiftung zur Förderung der Psy
choanalyse und der psychoanaly
tischen Ausbildung ermöglicht. 
Mitglieder der Stiftung waren zu
nächst Psychoanalytiker aus dem 
Raum Frankfurt; im Laufe der 
Jahre erweiterte sich der Mitglie
derkreis. 

Pharmaziestudenten 

Ist es nun aber nicht auch so, daß 
vom Glanz einer international 
bekannten Universität auch im
mer etwas.auf die Stadt und ihre 
Bewohner fällt? Und sollte daher 
nicht von allen, der Universität 
und den Bürgern gemeinsam, al
les getan werden, damit Douglas 
C. Hogan und mit ihm viele an
dere ausländische Stipendiaten 
ihr positives Vor-Urteil behalten 
und nach ihrem Auslandsjahr als 
"Botschafter" Frankfurts in ihre 
Heimat zurückkehren können? 
Die Akademische Auslandsstelle 
der Universität wäre jedenfalls 
überglücklich, wenn sie mehr 
Zimmer- und Wohnungsange
bote für ihre ausländischen Sti
pendiaten bekäme (Telefon 
79831 67). 

Gemäß den in der Satzung festge
schriebenen Aufgaben hat die 
Stiftung an ihre Stipendiaten in 
den psychoanalytischen Ausbil
dungsinstituten der Bundesrepu
blik zinslose Darlehen für die Fi
nanzierung der Ausbildung ge
währt. Darüber hinaus ist sie 
durch finanzielle Unterstützung 
wissenschaftlicher Publikationen 
und anderer Vexanstaltungen im 
Rahmen der Offentlichkeitsar
beit für die Psychoanalyse tätig 
gewesen. 

nem gegenwärtigen Vorsitz~nden 
Prof. Dr. Clemens de Boor be
schlossen, in Zukunft regelmäßig 
in Frankfurt einmal im Jahr eine 
öffentliche Vorlesung über ein 
psychoanalytisches Thema zu 
veranstalten, zu der entspre
chend der internationalen Tradi
tion der Sigmund-Freud-Vorle
sungen ein namhafter Repräsen
tant der Internationalen Psycho
analytischen Vereinigung als 
Gastredner eingeladen wird. In 
dieser Vorlesungsreihe wird als 
erster Redner Univ.-Doz. Dr. Ha
raId Leupold-Löwenthal, Wien, 
einen Vortrag über die Problema
tik der sogenannten Laienana
lyse halten, über ein Thema also, 
das heute - wie schon vor Jahr
zehnten - innerhalb und außer
halb der Psychoanalyse kontro
vers diskutiert wird. Diese Veran
staltung findet am 23. Oktober 
1987 um 16.00 Uhr in der Aula 
der Universität Frankfurt statt. 
Zugunsten der Sigmund-Freud
Stiftung wird ein Kostenbeitrag 
von 5 DM erhoben. 

Am 7. und 8. 5. 1987 besuchten 
zur Vertiefung des seit etwa zehn 
Jahren bestehenden Kontaktver
hältnisses zwischen den Pharma
ziestudenten der Universität Lei
den/Holland und der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main Prof. Dr. 
Junginger, Direktor des Center 
for Bio-Pharmaceutical Sciences, 
Leiden und 17 holländische 
Kommilitonen den Frankfurter 
Raum. Nach ihrem Eintreffen am 
7. 5. 1987 wurden sie von Prof. 
Oelschläger im Großen Hörsaal 
des Instituts für Pharmazeutische 
Chemie der Universität Frank
furt begrüßt und sofort mit einem 
umfangreichen wissenschaftli
chen Informationsprogramm 
konfrontiert, das von Prof: Oel
schläger, Prof. Mutschler, Prof. 
Kreuter und Prof. Rauwald be
stritten wurde. Die vier Professo
ren berichteten den holländi
schen Gästen aus ihren Fachge
bieten und zeigten die derzeitigen 
Schwerpunkte ihrer Forschung 
in Frankfurt am Main auf. Prof. 
Junginger revanchierte sich für 
die Leidener Professoren mit ei
nem Vortrag über das Center for 
Bio-Pharmaceutical Sciences 
und seine Forschungsaktivitäten 
in der Pharmazeutischen Tech
nologie. 

Am Abend baten die Frankfur
ter Pharmaziestudenten die hol
ländischen Gäste zu einem Fest 
mit Tanz im Institut für Pharma
zeutische Chemie, das vorbild
lich von den Studenten des zwei
ten Frankfurter Fachsemesters 
ausgerichtet worden war und bis 
in die frühen Morgenstunden 
dauerte. 

Am 8. 5. besichtigte die Leide
ner Gruppe die Firma Boehrin
ger Ingelheim, und am Nachmit
tag erwartete sie Stadtrat Prof. 
Dr. P. Rhein (in Vertretung von 
Oberbürgermeister Dr. W. 
BTÜck) im Kaisersaal des Römers 
zu einem Empfang mit anschlie
ßendem Umtrunk. Die holländi
schen Studenten waren von der 
Tradition der alten Reichsstadt 
stark beeindruckt. Das 
Abschiedsessen fand in einem 
typischen Sachsenhäuser Äppel
woi-Lokal, nämlich bei Dauth-

Schneider, statt. Es wurde von 
den Frankfurter Professoren der 
Pharmazie ausgerichtet. Das hol
ländisch-deutsche Treffen darf 
als ein voller Erfolg der Initiato
ren gewertet werden. Es brachte 
auch manche Anregung für eine 
Optimierung der deutschen prak
tischen Leh rveranstaltungen. 
1988 werden die Frankfurter 
Pharmaziestudenten - voraus
sichtlich wieder die Universität 
Leiden besuchen. O. P. 

Alle reden vom Wettbewerb und 
vom guten Ruf einer Hochschule. 
Man kann auch etwas dafür tun. 

Aus Anlaß des 15jährigen Beste
hens der Sigmund-Freud-Stif
tung hat der Vorstand unter sei-

Die Messe Frankfurt GmbH hat der Universität eine zweite Deko-Vitrine auf dem Messegelände Frankfurt 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Schon seit Juli nutzt die Universität die neue Standvitrine im Foyer der Halle 
4 zu ihrer Selbstdarstellung. Das freundliche Angebot der Messegesellschaft hat die Universität gerne 
angenommen, um ihren festen Willen zu dokumentieren, sich nach außen zu öffnen. Der Standort der gläsernen 
Ausstellungsfläche in der Messehalle eignet sich sehr, um eine breite Öffentlichkeit auf die Leistungsfähigkeit 
der Hochschule in Forschung und Lehre hinzuweisen. Allen interessierten Instituten ist, neben einer schon 
vorhandenen Wandvitrine in der Via Mobile West, zusätzlich die Möglichkeit gegeben, in geeigneter Form 
eigene ForschuDgsarbeiten einem größeren Publikum vorzustellen. Mit einer Sammlung von Keramikgegen
ständen aus Afrika und einer Kurzdarstellung seiner ethnologischen Forschungsaktivitäten hat das Frobenius
Institut die neue Standvitrine eingeweiht. Die Ausstellung findet nach Auskunft der Messegesellschaft bei 
Besuchern starke Beachtung. - Institute, die ihre Arbeiten in einer der Deko-Vitrinen zeigen möchten, wenden: 

'sich an die Beratungsstelle für Wissenstransfer, Telefon 7 98-38 48 /8294. 

AStA-Fete zum 
Semesterbeginn 
Am Samstag, dem 31 , 10. 
1987, veranstaltet das AStA
Kulturreferat im Labsaal eine 
Fete zum Semesterbeginn. Für 
die Musik sorgen die Grup
pen VICE und Thanx. 
Die Darmstädter Heavy
Metall-Band VICE hat seit ih
rer Gründung im Oktober 
1986 bereits einen beachtli-
chen Bekanntheitsgrad er-
langt. Die vier Akteure, 
Ralph, Matthias, Thommy 
und Keith, die ihre zuvor in 
anderen Bands gesammelten 
Erfahrungen in eine wirklich 
gelungene Bühnenshow ("Fast 
'n Nasty") umzusetzen ver
standen, stellen somit eine 
echte Bereicherung für die 
Heavy-Metall-Szene dar. 
Für etwas sanftere, aber nicht 
minder interessante Töne 
sorgt die Gruppe Thanx. Die 
Funk-Rock-Formation aus 
Frankfurt weiß vor allem 
durch die Kombination rhyth
mischer Melodien mit raffi
nierten Arrangements zu über
zeugen. Das Instrumentarium 
ist vielfältig: neben den obli
gatorischen Drums, Key
boards und Gitarren (Lead 
und Baß) kommen vor allem 
Bläser (Trompete, Posaune 
und Saxophon) zum Einsatz. 
Für einen abwechslungsrei
chen musikalischen Abend ist 
also gesorgt (natürlich auch 
für Getränke). Die Veranstal
tung beginnt um 20 Uhr; die 
Aufwandsentschädigung be
trägt 5,- DM. Schaut doch 
einfach mal vorbei. ES 
LOHNTSICH! 
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